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Nachrichtenblatt
des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren
Nr. 4
1941
Prag, den 31. 1941
15.)PERSONALNACHRICHTEN
Nr. Z: Pers. I/41
a) Personal■ugänge:
1. Oberregierungsrat Walter S c h m e i s s e r , abgeordnet zur Gruppe
II,8
2. Forstmeister Max G r o s s, abgeordnet zur Gruppe II, 3
3. Regierungsveterinärrat Dr. Günther L a u, abgeordnet zur Gruppe I,7
b) In den Reichsdienst übernommen:
4
l. Oberforstmeister R o.s s m ä s s l e r,
7:bogan
2. Oberforstmeister K ä p p l e r,
f1.4.M.Ar.84.
3. Forstmeister
Dr.Richter,
2 Ledamsg.d.d.Ctreho
4. Forstmeister
Röhn,
∠t+1/2y
5. Forstmeister
sladeck,
6. Forstmeister
Weber.
c) Ernennungen:
l. Landforstmeister Curt F r a n c k e zum Oberlandforstmeister,
2. Regierungsassessor Kurt V e n z k e zum Regierungsrat
d) Veränderungen innerhalb der Behörde:
1. Regierungsrat Dr. P e 1 z 1
von der Zentralverwaltung zur Abteilung I
2. Regierungsrat K a r s c h u c k
von der Abteilung I zur Zentralverwaltung
3. Rogierungsrat G e r s t m a i r
von der Zentralverwaltung zur Abteilung I
4. Regierungsrat Dr. F r a n k l
von der Abteilung I zur Zentralverwaltung.
16.)HOCHBAUWESEN
Nr. Z: Verw. vom 7. März 1941.
Der Leiter des Hochbauwesens in.der Zentralverwaltung, Oberregierungsrat
Bollacher, wird unter Belassung daselbst der Abteilung I zur Bearbeitung
2 oul
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der Baupolizeiangelegenheiten und der Fragen der Baugestaltung des
Städtebaues und des Wohnungs-und Siedlungswesens zugeteilt und dem Ab-
teilungsleiter I insoweit unmittelbar unterstellt.
Ihn werdan die erforderlichen Verwaltungs-und Baubeamten für die Bearbei-
tung der in Absatz l genannten Arbeitsgebiete zugeteilt, die damit zur
Abteilung I gehören.
Das Sachgebiet Wohnungs-und Sicdlungswesen scheidet aus der Abteilung
II aus.
NNNN TN TN
Nr. Zs H.B./41.
a) Ministerialrat Li e b e n o w ........…….......
Klappe
3767
b) Oberregierungsrat Dr. S t e i g
r............
I1
3358
e) Oberregierungsrat K r i e s e r ....
H1
3711
d) I. Staatsanwalt Dr. N ü s s l e i n
"
3724
e) Regierungsrat Dr. S c h w a n d n e r
"1
3520
f) Oberforstmeister F r a n k e
11
3725
18.) SONDERDIENST
1.- 10. April 1941.
Nr. Z: H.B./41.
1941
Name und Amtsbezeichnung des
Nummer des
Tag und Zeit
Referenten
Hausanschlusses
Dienstag, 1.4.
19 - 8 Uhr
Oberreichsbahnrat Kloninger (Verkehr)
77 174
Mittwoch, 2.4.
19 - 8 Uhr
Oberreg. Rat Kapuste (Verkehr)
73 435
Donnerstag, 3.4.
601-41
19 - 8 Uhr
Erster Staatsanwalt Dr. Nüsslein (Justiz) Kl. 3724
Freitag, 4.4.
19 - 8 Uht
Reg. Rat Dr. Frick (I,2)
40 870
Sonnabend, 5.4.
601-41
14 - 21 Uhr
Oberreg. Rat Urbanus (I,2)
.3360
Sonnabend, 5.4.
601-41
21 - 9 Uhr
Postrat Brinkmann (Post)
K. 3371
Sonntag, 6.4.
601-41
13 - 21 Uhr
Oberreg. Rat Lindemann (Preisbildung)
K1. 3663
Sonntag, 6.4.
601-41
21 - 8 Uhr
Oberreg. Rat Dr. Eccard (I,7)
K1.3349
Montag, 7.4.
601-41
19 - 8 Uhr
Postrat Dipl.-Ing. Müller (Post)
Kl.3227
Dienstag, 2.4111
601.41
19 - 8 Uhr
Min: Rat Dr. von Busse (Preisbildung)
K1.3108
U9O



Mittwoch, 9.4
601-41
19 - 8 Uhr
Oberschulrat Fitzek (Kultus u.Unterricht) Kl. 3104
Donnerstag. 10.4.
601-41
19 - 8 Uhr
Med. Rat Dr. Pfankuch (I,6)
K1.3102
19.) ÄNDERUNGEN VON DIENSTSTELLENANSCHRIFTEN
BEI DER PARTEIVERBINDUNGSSTELLE IN PRAG
Nr. Z: H.B./41
Infolge Raummangels ist es erforderlich geworden, dass die Dionststelle
des Beauftragten der Reichsleitung der NSDAP, Hauptamt für Volkswohlfahrt,
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähron sowie die Parteiverbindungsstelle
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren - Referat: Wohlfahrt und Fürsorgo
(VII) - die Diensträume von der Burg -Nordflügel - nach
Prag II; Moldaulände 30, III - Fernsprccher 41791
ab 1. 3. 194l verlegt hat.
20.) ERÖFFNUNG DER HEERLSBÜCHEREI IN PRAG
Nr. Z: H.B./41
Der Wehrmachtebevollmächtigte beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
teilte mit, dass die Heeresbücherei in Prag als Fachbibliothek für Wehr-
wissenschaften mit dem l5. März 194l der Öffentlichkeit zugänglich gomacht
worden ist. Über die Ausleihebedingungen gibt die Verwaltung der Bücherei
Auskunft.
Anschrift: Prag XIX, Clausewitz- Strasse 1
(Wehrmachtskommandogebäude)
Zeit der Ausleihe: wochentags Vormittag lo-l2 Uhr,
Nachmittag, ausser Mittwoch und Samstag,
von 15 -16,30 Uhr.
Eine Benutzungsordnung für die Heeresbücherei kann von den Interessenten
ebenfalls bei der Verwaltung der Bücherei angefordert werden.
21.) VERGÜTUNGEN FÜR WIRTSCHAFTLICH AUF SICH SELBST
GESTELLTE LEDIGE ANGESTELLTE UNTER 25 JAHREN:
Nr. Z: PERS.II/41 vom 24. 3. 1941.
Auf Grund der ADO. Nr.l zu § 9 TO.A und avf Grund der Nr. 7 der ADO für Angc-
stellte im öffentlichen Dienst, die das l8. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, hat sich der Reichsfinanzminister mit folgendem einverstanden
erklärt:
1.) Während der Dauer des Krieges können die zum Abschluss von Dicnst-
verträgen ermächtigten Gefolgschaftsführer Angestellten unter 25
Jahren, die im Hinblick auf ihren dienstlichon Wohnsitz oder Beschäf-
tigungsort nicht bei den Eltern oder nahen Verwandten wohnen können
und ihren Lebensunterhalt ausschliesslich aus ihren Dienstbezügen
bestreiten müssen,zu den tariflichen Bezügen oinen aussertäriflichen
Zuschuss
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gewähren. Ein Zuschuss darf nicht gewährt werden, soweit Tarifbezüge

und Zusohuss zusammen die Tarifbezüge eines 20 jährigen ledigen

Angestellten dervVergütungsgruppe VII oder die Tarifbezüge eines

25 jährigen ledigen Angestellten in der Vergütungsgruppe des Zu-

schussempfängers - an domselben Ort- übersteigen würden. Der Zu-

schuss entfällt für Gefolgschaftsmitglieder, die Beschäftigungs-

vergütung oder Trennungsentschädigung beziehen.

2.) Der Führer der Verwaltung oder des Betriebes kann eine andere Re-

gelung der Zuständigkeit für die Gowährung des Zuschusses nach Abs.l

treffen. Er kann auch die Bemessung des Zuschuwses weiter ein-

schränken.

Der Reichstreuhänder für den öffentlichen Dienst hat der vorstehen-

den Regelung zugestimmt.

Begründete Anträgo sind dem Pers.Ref.II umgehend vorzulegen.

22.) AMTSBLATT DES REICHSMINISTERIUMS FÜR VOLKSIUF-

KLÄRUNG UND PROPAGANDA

Nr. Z: H.B./41. vom 28. März 1941.

Vom April diJ. ab erscheint das"Amtsblatt des Reichsministeriums für

Volksaufklärung und Propaganda" im Verlage des Reichsverlagsamts,

Berlin Nw 40, Scharnhorststr.4. Es erscheint in zwangsloser Folge in

der Regel zweimal monatlich. Der vierteljährliche Bezugspreis wird etwa

l.- RM betragen. In dem Amtsblatt werden Gosetze, Verordnungen und

Verwaltungsvorschriften des Ministeriums und seiner nachgeordneton

Dienststellen, insbesondere der Reichskulturkammer, des Werberats

der deutschen Wirtschaft, des Reichsfromdenverkehrs veröffentlicht

werden.

In diesem Amtsblatt werden auch allc Anordnungen und Bekanntmachungen

des Werberats dor dcutschen Wirtschaft erscheinen, die für die Dienst-

stellon der.Organisation der gewerblichen Wirtschaft und des Reichs-

nährstandes von Wichtigkeit sind.

Bestellungen auf das Amtsblatt haben beim Hauptbüro zu erfolgen.

24110
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 72. März 1941.

Nr. Z:H.B./4l.

An

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

b) das Büro des Herrn taatssekretärs,

c) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

d) die Zentralverwaltung,

e) die Herren Abteilungsleiter I - IV,

f) sämtliche Gruppen,

g) den Herrn Oberlandrat in Prag,

h) den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag,

i) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes in Prag,

j) den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag,

k) die Parteiverbindungsstelle.

Betrifft: Anzug,-Kostüm- und Mantelstoffe für Beamtc

und Angestellte der deutschen Behörden in Prag.

In Ergänzung meines Erlasses vom 18.3.l941

Nr.Z:H.B./4l-gebe ich zur Kenntnis, dass der Verkauf der

Stoffe statt am 22.3.d.J. erst'am 27.3.194l beginnt.

 bar ou , 2

Im Auftrage:

gez.Liebenow

Beglaubigt:

.S.

Heine

2ledanl.d

Angestellte

h. 272.92.
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Der Reichsprotektor in

Böhmen und lähren

Prag, den 22. März 1941

III 4/ 1a 1321-0/0

An

a) Gruppe Z und Abt. I bis IV,

b) sämtliche Gruppen ( einschl.Dienststelle für das Land Hähren)

Gruppe Justiz mit 12 Mehrabdrucken,

c) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

(mit 5 Hehrabdrucken)

d) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

(mit 3 Mehrabdrucken)

e) den Vertreter des Auswärtigen Amtes,

f) den #ehrmachtbevollmächtigten,

g) simtliche Oberlandräte

in Mähren durch die Dienststelle für das Land Hähren),

h) die NSDAP Parteiverbindungsstelle

( mit 25 Hehrabdrucken)

Nachrichtlich an

i) das Büro des Herrn Reichsprotektorg,

k) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

1) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

801

m) den Herrn Oberfinanzpräsidenten Prag

mit lo Hehrabdrucken.

Betrifft: Eilzustellung in Groß-Berlin

In den letzten Monaten hat der Eingang von Eilsendungen

an Empfänger in Groß-Berlin einen erheblichen Umfang angenommen.

Der Reichspostminister hat daher zur Pernhaltung von ernsten Schwi

rigkeiten bis auf weiteres die Eilzustellung in Groß-Berlin aufge-

hoben. Bei Sendungen nach Groß-Berlin kann demnach das Verlangen

der Eilzustellung vorläufig nicht mehr gestellt werden.

Im Auftrag

N.

gez. Dr.Hroch

Beglaubigt.

Wfeh

e.

Fostassistent

L45/0.41.

St. S. f3.



Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 23. Märt 1941,
K1/3
Gruppe Forst- und Holzwirtschaft
und Jagdwesen.
Nr. II/3-478/41.
An
1. die Abteilungen I - IV
2. sämtliche Gruppen
3. das Büro des Reichsprotektors
4.
"
E
11
Staatssekretärs
.5.
!
“
"
Unterstaatssekretärs
6. den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
7.
11
11
11
Ordnungspolizei
8.
"Wehrmachtbevollmächtigten
9.
" Oberlandesgerichtspräsidenten
10.
:" Cberfinanzpräsidenten
11. die Parteiverbindungsstelle
Betrifft: Ausstellung von Reichsjagdscheinen im
Protektorat Böhmen und Mähren.
Die vom l. April l94l ab geltenden Reichsjagdscheine
für Personen, die ihren Wohnsitz im Protektorat Böhmen und
Mähren haben, werden von dem für den Wohnsitz des Antragstellers
zuständigen Öberlandrat ausgestellt. Bei diesen ist auch der
Antrag auf Ausstellung eines Reichsjagdscheines einzureichen.
Antragsvordrucke können von der Gruppe II/3. bezogen werden,
soweit dieselben nicht aus den Verkündungsblättern der Deutschen
Jägerschaft schon im Besitz der Antragsteller sind.
Hinsichtlich der Gültigkeit von Reichsjahresjagd-
scheinen im Protektorat Böhmen und Mähren blcibt die frühere
Regelung bestehen. Nach dieser gelten im Protektorat Böhmen
und Mähren nur die Reichsjagdscheine von Reichs- und Staats-
beamten und -angestellten usw., Wehrmachtsangehörigen sowie
von Gästen des Reichsprotektors.
Im Auftrage:
gez.Käppler
Beglaubigt:
0
2/5y1
St. S.I



Der Reichsprotektor

Prag, den 21. März 1941

in Böhmen und Mähren

I 2 a - 1630

An

die Abteilungsleiter I - IV

die Zentralverwaltung

Betrifft: Haushalte der Länder, Bezirke und Gemeinden

Die an sich schon sehr schmale Finanzbasis der

kommunalen Gebietskörperschaften wurde im verflossenen

Jahre noch durch den entschädigungslosen Wegfall der

Verbrauchssteuern weiter eingeengt. Ein grosser Teil

der Gemeinden konnte den Haushaltsplan l94l nur mit

einem Fehlbetrag aufstellen. Solange die in Angriff

genommene Finanz- und Steuerreform der Gemeinden, Be-

zirke und Länder nicht durchgeführt ist, muß auf ihre

Finanznot Rücksicht genommen werden. Ich ordne deshalb

an, daß in allen Angelegenheiten, die einen Mehrauf-

wand für die Gemeinden, Bezirke und Länder bedeuten,

von der federführenden Abteilung schon im Anfangs-

stadium mit der Abteilung I -Gruppe I 2- Fühlung ge-

nommen, und daß der endgültige Entwurf der Abteilung I

zur Mitzeichnung vor Abgang zugeleitet wird.

Ich ersuche, Ihre Gruppen hiervon alsbald zu

verständigen.

Nachrichtlich:

a) an das Büro des Herrn Reichsprotektors

b) an das Büro des Herrn Staatssekretärs

c) an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

d) an den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

e) an den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

Zusatz zu d) und e)

Ich bitte, Ihre Sachbearbeiter entsprechend

.ad

zu verständigen.

w slr

In Vertretung:

gez. K.H. F r a n k

Beflaubigt:

Marturh

Registrator

St. S. I.
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Buto das C an Ah ins
boa Reo p.pe.t.
Der Reichsprotektor
in Dühmin und mähten.
in Böhmen und Mähren
Prag, den 2o.März 1941.
E.g: 21.MRZ.1941
L
An die Herren Abteilungs- und Grupponloiter
Die Kraftstofflage hat dazu geführt, dass das der Be-
hörde des Reichsprotektors zufallende Kontingent ganz er-
heblich herabgesetzt worden ist. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, die Benutzung der Dienstkraftwagen einzu-
schränken, Es wird dazu folgendes angeordnet:
Für die Benutzung zu Stadtfahrten wird für jeden Wagen 
eine bestimmte Menge Kraftstoff zugeteilt werden, die nicht
überschritten werden darf.
Fahrten ausserhalb der Stadt sollen nur in seltenen
Ausnahmefällen gemacht werden. Zu Dienstreisen ist im all-
gemeinen die Bahn zu benutzen. Falls im Einzelfalle die
Benutzung der Dienstkraftwagen nach ausserhalb dringend
erscheint, ist der dafür notwendige Kraftstoff über den Ab-
teilungsleiter bei der Zentralverwaltung anzufordern,vergl.
beiliegendes Muster.
Die Wagen der Gruppenleiter stehen diesen morgens für
RSPS
die Fahrt zur Dienststelle, während der Mittagspause und
abends zur Fahrt nach Hause zur Verfügung. Während der
SISAPK
übrigen Zeit verbleiben sie zur Verfügung der Zentralver-
waltung, die auf Anfordern für Stadtfahrtcn Kraftwagen be-
reithält. Soweit cirzelnon Gruppen weitere Wagen zuge-
teilt sind, sind sie für Fahrten von dcr Wohnung zur Dicnst-
stelle und zurück nicht zu benutzen.
Im Auftrage:
Dr.von Burgsdorff
Beglaubigt:
Heine
Nachrichtlich:
Angestellte
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
20/3..d
An das Büro des Herrn Staatssekretärs,
An das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.
12612.41
St. S. F D.



Der Reichsprotektor

L

dPrag,den'l8.Mär 1941.

in Böhmen und Mähren

LF

Nr. Z: Verw. (1).

in Uchm n

12

C.

21. MRZ. 1941

T

An

a) die Zentralverwaltung,

b) die Herren Abteilungs- und Gruppenleiter,

c) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

/d) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

e) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes.

Betrifft: Gliederung der Behörde.

Abteilungspräsident D a n c o, der bisher kom-

missarisch mit der Leitung der Abteilung III(Verkehr) be-

auftragt war, wird hiermit zum Leiter der Abteilung be-

stellt. Er behält daneben die Leitung der Grüppe III,l

(allgemeiner Verkehr,Bahn).

gez. Freiherr von Neurath.

Beglaubigt :

Heine

Angestellte.

fi

Nachrichtlich:

f) an das Büro des Herrn Reichsprotektors,

g) an das Büro des Herrn Staatssekretärs,

h) an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

i) an die Parteiverbindungsstelle,

B

j) an den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten

$00

$1/07

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

St. S.



Der Reichsprotektor
Prag,den 18. März 1941.
in Böhmen und Mähren
le
Nr. Z: H.B./41.
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
V19/3 4
An das Büro des Herrn Staatssekretärs,
An das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,
7bermerb:leta
L
An die Zentralverwaltung,
p%ET
An die Herren Abteilungsleiter I - IV,
1.
0/3.48.
An sämtliche Gruppen,
An den Herrn Oberlandrat in Prag,
An den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag,
An den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes in Prag,
An den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschule
in Prag,
An dio Parteiverbindungsstelle in Prag.
Den Beamten und Angestellten der deutschen Behörden in
Prag wird davon Kenntnis gegeben, daß sich in beschränktem Umfang
ausnahmsweise Gelegenheit bietet,für sie und ihre Angehörigen rein
wollene Anzug-,Kostüm- und Mantelstoffe gegen Kleiderkartenpunkte
zu erwerben.
Wintermantelstoffe für Herren können nur gegen Bezug-
schein verabfolgt werden.
Die Preise bewegen sich bei
doppelbreiten Anzugstoffen zwischen Rl 18.- bis 22,-
Mantelstoffen "
'RM 16,- " 20,-
11
"
11
RM 8,+, " 10,-
einfachbreiten
Die Stoffe sind zu kaufen bei den deutschen Händlerfirmen
H.Pojer,Inhaber J.Eitrich,Prag Smichcw,Passauerstr.6
Fa.Scheftschick,
Prag II,Wenzelsplatz 59
Marg.Wozel,
Prag II,Herrengasse 4
Kavfhaus "Ara",
Prag I,Nationalstraße
und den deutschen Schneidern und Schneiderinnen:
Kornitzer Alois,Schneidermeister,
Frag XII,Vocelgasse2
Podey Willi,Modesalon,
Prag II,Tuchmachergasse 27
Pichal Engelbert,Schneidermeister,
Prag Smichow,Benderzeile 22
Hejda Anton,Schneidermeister,
Prag I,Rittergasse 28
Jelinek Josef und Ludwig,Schneider,
Prag I,Grube 1 "Novakpalais"
Ficker Anna,Schneiderin,
Prag II,Myslikgasse 18
Lang Heinrich,Schneider,
Prag VII,Naeglestr.15
Palme Anton,Schneider,
Prag I,Zeltnergasse 29 I
C



9a

Rajmon Marie,Schneiderin, Prag XII,Laibacherstr.7/IV

Ruprecht Marie,Schnaiderin,

Prag.XII,Kronenstraße 53

Schuh Grete,Schneidermeist rin,

Prag VII,Langemarkstr.l

Tlusty Johann,Schneidermeister,

Prag I,Egidigasse 4.

Es wird noch darauf aufmerksam gemacht,daß die Verkaufs-

preise der Stoffe bei den Schneidern nicht höher liegen als bei

den Händlern. Außerdem hat die tschechische Firma

Prokop & ■áp,

Prag I,Wenzelsplatz,

die auf das Stofflager aufmerksam gemacht hat, diese Stoffe zu

verkaufen.

Der Verkauf wird am 22.März ds.J.beginnen.

Es empfiehlt sich, auch bei der tschechischen Firma zu

kaufen,da die deutschen Geschäfte sowieso die Auflage bekommen

haben, um an Deutsche zu verkaufen.

Im Auftrage:

gez. Liebenow.

Beglaubigt :

Heine

Angestellte.

24103
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GRUPPE

Prag, den ..........

Der Unterzeichnete beabsichtigt, am .......... 194l mit dem

Dicnstkraftwagen PD ....... nach ............. (ungef. Km

für Hin- und Rückfahrt : .....…………...km) zu fahren und bittet

deshalb um Benzinzuteilung für diese Fahrt.

Begründung der Notwendigkeit der Benutzung des Dienst-

kraftwagens:.....

Wageninsassen:

Name:

Amtsbezeichnung:..

Stellungnahme des Abteilungsleiters:

Unterschrift des Abtei-

lungsleiters.

An

die Zentralverwaltung

im H a u s e .

ZETRALVERWALTUNG

PRAG, den ............l941

1.) Beantragte Benzinzuweisung wird genehmigt / nicht genehmigt/

2.) Herrn Fahrmeister Bernstein zur Kenntnisnahmc und Veranlas-

sung des Weiteren.

3.) Z.d.A.

St. S. 3.
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Zentralverwaltung

Nr.Z: H.B./41

Prag, den ll. März 194l.

An

die Herren Abteilungs- und Gruppenleiter.

Ich habe wiederholt feststellen müssen, dass bei

der Sachbearbeitung durch die federführende Gruppe an-

dere gleichfalls beteiligte Gruppen nicht immer in dem

erforderlichen Masse zugezogen werden. Als besonders

unzuträglich hat sich dabei ergeben,daß infolge dieser Un-

terlassung sogar den Protektoratsdienststellen gegen-

über nachträglich Aenderungen von Erlassen erforder-

lich wurden, die durch eine rechtzeitige Einschaltung

aller beteiligten Gruppen hätten vermieden werden kön-

nen. Ich muss daher erneut ersuchen, bei der Sachbear-

beitung sorgfältig zu prüfen, welche Gruppen ausser der

federführenden Gruppe an der Angelegenheit beteiligt

sind und für deren rechtzeitige Zuziehung Sorge zu tra-

gen.

gez.L i e b e n o w

Beglaubigt:

Heine

Nachrichtlich an:

Angestellte.

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

7g

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

c

S

1.1/8.91.

I1



2
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
10.März 1941.
Prag, den
S
chn
ellbrief!
Rr...
I 3 a - 1789
Es wird gebeten, diefes Geschäftszeichen und den
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
M
An die
Herren Oberlandräte /an die Oberlandräte in Mähren durch die Dienst-
stelle für das Land Mähren/
Nachrichtlich:
an die
a/ Zentralverwaltung,
b/ Abteilungen I, II, III und IV,
c/ sämtliche Gruppen,
d/ Dienststelle für das Land Mähren,
e/ den Befehlshaber der Ordnungspolizei,
f/
;
1
11
"
Sicherheitspolizei,
g/
" Vertreter des Auswärtigen Amts,
h/
Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren,
i/
 " Kurator der Deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag,
j/
" Kurator der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn,
k/
" Leiter der Parteiverbindungsstelle,
1/ das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,
"
"1
Staatssekretärs,
n/
"
"
"
Reichsprotektors.
1m7/3.47.
Betrifft: Beflaggung zum 15.März l941
Die reichseigenen Behörden und Dienststellen sowie die
Körperschaften des öffentlichen Rechts haben am 15.März l94l in Er-
innerung an den Einmarsch der deutschen Truppen zu beflaggen.
Die autonome Regierung wird von sich aus Weisung an die
ihr nachgeordneten Behörden zur Beflaggung aller staatlichen und
kommunalen Gebäude erteilen. Die Bevölkerung wird durch entsprechen-
de Aufrufe in der Tagespresse und im Rundfunk zur Beflaggung aufge-
fordert werden.
411
Für
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Toytoruemis r9@
Für die Beflaggung der Dienstgebäude gelten die Bestim-
mungen des Runderlasses des Reichsministers des Innern, betreffend
Beflaggung der Dienstgebäude vom 3.3.1939, I d - 105/39/4015
/RMBliV. S.399/.
Zusatz für die Abteilung IV: Ich bitte, in der gesamten
Tagespresse des Protektorats Böhmen und Mähren sowie im Rundfunk
eine entsprechende Verlautbarung zu veröffentlichen.
Im Auftrage:
gez. Dr. v. Burgsdorff
Beglaubigt:
itschka
-
netna hom ea
Angestellter
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Nr.I 3 a-1563

An die

Herren Oberlandräte ( an die Herren Oberlandräte

in Mähren durch die Dienststelle für das Land Mähren)

Nachrichtlich: an l. die Zentralverwaltung

2. die Abt. I, II, III und IV

3. sämtliche Gruppen einschliesslich

der Dienststelle f.d.Land Mähren

4. den BdO

5. den BdS

6. den Vertreter des Auswärtigen Amts

7. den Kurator der Deutschon wissonschaftl.

Hochschule in Frag

8. den Kurator der Doutschen techn.Hochschulc

in Brünn

9. den Leiter dor Parteivorbindungsstelle

Betrifft: Heldongedenktag 1941

Anlagon_ : jo 1

Als Anlage üborsende ich Abdruck einor Verfügung dus

Oborkommandos dor Wehrmacht vom 15.Februur 194l, Nr. 1370/ 4l A

W i /  allg. (II a) mit der Bittc um Kenntnisnahme und entsprc=

chonde Beachtung. Ich ersuche, joweils mit dem Standortältesten

in Verbindung zu trcten und die Truppe, soweit erfordcrlich, bei

der Durchführung ihror Aufgabon tatkräftig zu unterstützen.

Dic reichseigenen Behördon und Dicnststellcn sowie die

Körporschaften des öffentl. Rechts flaggen nach Massgabe des Rd.

Erl. dos Reichsministers des Innern betreffend Beflaggung der

Dicnstgebäude vom 3.März 1939, I b 105/39/4015 (RMBliV.S.399).

Dic autonomen Behörden sind von mir gleichfalls zur Be=

flaggung aufgefordert worden.

Die Bovölkcrung wird durch entsprechondc Verlautbarung

in dcr Tegesprosse und im Rundfunk in entsprechender Weise unter=

richtet werden.

Zusatz für die Abt. IV: Ich bitte, cinc onteprochondo

Verlautbarung in dor Tagesprcsse' und im Rundfunk zu veranlasson.

In iuftrage:

gcz. Dr. M o k r y

Beglauhigt :

AUJCAKO

ingestoliter
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A bs c h r i f t.

Oberkomnando der Wehrmacht

Berlin, den 15.Februar 194l.

14

Nr.137o/41 AWA/W Allg.(II a)

Betr, Heldengedenktag 1941.

An

das Oberkommando des Heeres /Hauptquartier/ Gen St d H Heerwe-

sen Abteilung

das Oberkommando des Heeres /Ch H Rüst u BdE

das Oberkommando.der Kriegsmarine

den Reichsminister der Luftfahrt und

Oberbefehlshaber der Luftwaffe

die Wehrkreiskommandos I-XIII,XVII,XVIII,XX,XXI

den Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor in Böhmen

und Mähren

den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden

den Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen

den Militärbefehlshaber im Generalgouvernement

den Kommandanten der Schutzzorre in der Slowakei

die Marinestationskommandos Ostsee und Nordsee

die Luftgaukommandos I-IV, VI-VIII, XI, XII, XIII, XVII,

Norwegen, Holland, Belgien-Nordfrankreich, Westfrankreich.

1.) Der Heldengedenktag am l6.3.194l ist in allen Standorten

und bei allen Truppenteilen mit schlichten militärischen

Feiern zu begehen, die dem Gedenken der Gefallenen des

Weltkrieges und des jetzigen Krieges gelten. Durchfüh-.

rung gemäss Standortdienstvorschrift (H.Dv.l3l,M.Dv.Nr.

581,L.Dv.131) Nr. 375.

~

2.) Ergänzend wird bestimmt:

a) Die Flaggen werden vollstocks gesetzt (ganz geheisst)

b) Soweit die Standorte bzw. Ortsunterkünfte nicht mit

der alten schwarz-weiss-roten Reichskriegsflagge aus-

gestattet sind, wird nur die neue Reichskriegsflagge

gesetzt.

c) Kränze der Wehrmacht sind auch an Gefallenen-Erinne--

rungsmalen und auf Ehrenfriedhöfen der nur kriegs--

mässig mit Truppe belegten Orte niederzulegen.Kranz-



SV

niederlegungen haben nur an Gefallenen-Erinnerungsma-

len und auf Ehrenfriedhöfen für deutsche Soldaten zu

erfolgen.

d) Die örtlichen Feiern sind vor ll Uhr zu beenden oder

nach l4 Uhr zu beginnen.

e) Zu den örtlichen Feiern sind die Hinterbliebenen von

Gefallenen des jetzigen Krieges bevorzugt heranzuzie-

hen.

f) Zwischen ll und 14 Uhr ist Gemeinschaftsempfang der

Uebertragung eines besonderen Gedenkaktes der Wehr-

macht vorzusehen; Zeitpunkt der Uebertragung wird

durch den Rundfunk bekanntgegeben.-

g) Gemäss Standortdienstvorschrift Nr.375_d) sind nur

soldatische Gedenkfeiern durchzuführen. Etwaige Feiern

mit religiöser Weihe dürfen in gleicher Weise wie Wehr-

macht-Gottesdienste gemäss Nr.375 f) nur räumlich und

zeitlich getrennt von den soldatischen Feiern durchge-

führt werden.

3.) Die Oberkommandos des Heeres und der Kriegsmarine und der

Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luft-

waffe werden gebeten anzuordnen, dass die Truppe für ein-

fache, würdige Ausschmückung der Gräber der im Weltkrieg

und seit September l939 gefallenen Kameraden sorgt und

auf den Ehrenfriedhöfen der Wehrmacht am Heldengedenktag

die Reichskriegsflagge hisst. Diese Ehrung ist deshalb be-

sonders bedeutungsvoll, weil es dem deutschen Rcich bis zu

diesem Kriege verwehrt wurde, auf scinen Ehrenfriedhöfcn

in fremden Ländern die Reichskricgsflagge zu zcigcn.

Besondere Mittol können vom Oberkommando der Wchr-

macht nicht zur Verfügung gestellt werden. Dic deutsche

Zivilverwaltung ist um Mithilfe zu bitten. In besetzton

Gebieten ohne deutsche Verwaltungsdienststellcn sind dic

örtlichen Verwaltungsorgane des betreffenden Landes zur

Mitwirkung heranzuzichon

Dic Wchrmachtgräberoffizicre sind angewioson,
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die Truppe bei dor Ausschmückung der Ehronfriedhöfc und

Gräbor tatkräftig zu untorstützen.

Dor Chef dos Oberkommandos der Wchrmacht

Im Auftrage

goz. R c i n c c k c

svoae



Der Reichsprotektor
Prag, den 8. März 1941.
in Böhmen und Mähren
Nr. Z : Verw. (l).
An die Zentralverwaltung,
11
" . Herren Abteilungs- und Gruppenleiter,
f1
dên Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,
I1
"I
11
Kurator der deutschen Wissenschaftlichen
Hochschulen in Prag,
II
II
11,
Kurator der deutschen technischen Hochschule
in Brünn,
N
"1
if
11
Oberfinanzpräsidenten,
n
h
n
Oberlandesgerichtspräsidenten,
I ferosert : bola
EwM 
n
die Herren Oberlandräte:
ddacooa.
Betrifft : Bekämpfung des Schleichhandels.
%
/
10y2.41
Die Protektoratsdienststellen sind erneut be-
auftragt worden,mit aller Energie gegen jeden Schleich--
handel einzuschreiten: Den Deutschen im Protektorat vor-
nehmlich den deutschen Behördenangehörigen liegt es ob,
sich an der Bekämpfung des Schleichhandels zu beteiligen,
insbesondere sich jeder Maßnahme zu enthalten,die als
Mitwirkung am Schleichhandel aufgefaßt werden könnte,Von
der deutschen Beamtenschaft und allen übrigen deutschen
Behörden erwarte ich,daß sie in musterhafter Disziplin
auch in dieser Hinsicht ihre Einsatzbereitschaft bewei-
sen.
Ich werde in Zukunft keine Verstöße auf die-
sem Gebiete mehr duldeni Wer gegen die Bestimmungen der
Zwangswirtschaft verstößt, hat alle Folgen zu tragen.
Ich bitte die Gefolgschaftsmitglieder hiervon in Kennt--
nis zu setzen.
Im Auftrage :
gez. Liebenow.
Beglaubigt :
Heine
Angestellte.
Nachrichtlich :
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
11
11
It
11
I1
Staatssekretärs,
C
s
n
"1
n
n
Unterstaatssekretärs.



Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag,den 7.März 1941.
8V
Nr. Z:
\$
An
Abernt is bland
a) die Zentralverwaltung,
Hh 1013 H13 fie. 13.0
b) die Herren Abteilungsleiter I-IV,
2 lesan ga.d.M. 
c) die Herren Gruppenleiter.
L.103.41.
Der Leiter des Hochbauwesens in der Zentralverwal-
tung, Oberregierungsrat B o l l a c h e r, wird unter Be-
lassung daselbst der Abteilung I zur Bearbeitung der Bau-
polizeiangelegenheiten und der Fragen der Baugestaltung
des Städtebaues und des Wohnungs- und Siedlungswesens zu-
geteilt und dem Abteilungsleiter I insoweit unmittelbar
unterstellt.
Ihm werden die erforderlichen Verwaltungs und Bau-
beamten für die Bearbeitung der in Absatz l genannten Ar-
beitsgebiete zugeteilt, die danit zur Abteilung I gehören.
Das Sachgebiet Wohnungs- und Siedlungswesen scheidet
aus der Abteilung II aus.
gez.Freiherr von Neurath
Beglaubigt:
Heine
Angestellte
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
"
"
"
11
"
Staatssekretärs,
I1
I1
11
"1
n
Unterstaatssekretärs,
"1
den Herrn BefehIshaber der Ordnungspolizei,
11
"1
"l
I1
11
Sicherheitspolizei,
"1
11
I1
Vertreter des Auswärtigen Amtes,
11
die Parteivcrbindungsstelle.
C



Der Reichsprotektor
Prag, den 7. März 1941
19
in Böhmen und Mähren
Nr.I 3 a-1563
An die
Herren Oberlandräte ( an die Herren Oberlandräte
in Mähren durch die Dienststelle für das Land Mähren)
Nachrichtlich: an l. die Zentralverwaltung
2. die Abt. I, II, III und IV
3. sämtliche Gruppen einschliesslich
der Dienststelle f.d.Land Mähren
4. den BdO
5. den BdS
6. den Vertrcter des Auswärtigon Ants
7. den Kurator der Deutschen wissonschaftl.
 Hochschule in Frag
8. den Kurator der Deutschon techn.Hochschulc
in Brünn
9. den Leiter.der Parteivorbindungsstelle
Betrifft: Heldongedenktag l941
Anlagon : jo 1'
Als inlage üborsondc ich Abdruck einor Verfügung dos
Oborkommandos dor Wehrmacht vom 15.Februar 194l, Nr. 137o/ 4l A
W i / W allg. (II a) mit der Bitte um Konntnisnahme und cntspro=
chende Beachtung. Ich ersuche, jowcils mit dem Standortältesten
in Verbindung zu trcten und die Truppe, soweit erfordcrlich, bei
der Durchführung ihror Aufgabch tatkräftig zu unterstützen.
Dic reichscigenen Behördon und Dionststellen sowie dio
Körpcrschaften des öffentl. Rechts flaggen nach Massgabe des Rd.
Erl. des Reichsministors des Innern betreffond Beflaggung der
Dienstgebäude vom 3.März 1939, I b 105/39/4015 (RMBliV.S.399),
Dic autonomen Behörden sind von mir gleichfalls zur Be=
flaggung aufgefordert worden.
Die Bevölkcrung wird durch entsprechonde Verlautbarung
in der Tagesprosse und im Rundfunk in entsprechonder Weise untor=
richtet werden.
Zusatz für dio Abt._IV: Ich bitte, cinc snteprcchendo
Verlautbarung in der Tagespresse' und in Rundfunk zu veranlassen.
In iuftrage:
ID
gcz. Dr. Mok ry
Beglauhigt :
ALLLIJCALO
ingestcliter
in das



Ma

An das a) Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

b)

11

11

31

Staatssekretärs

c )

"1

11

B

Reichsprotektors

Anlagen: 2

.

4

:

Als Anlagen lege ich Abschrift eines Schreibens des OKW

vom 17.Februar 1941, Nr. 1370/4l AWA/W Al1g.(II Org.) samt Ab =

schrift eines Runderlasses hierzu, d er die entsprechende Durch=

führung.der Anordnung des OKw im Protekterat B.u.M. durch die

Dienststellen der zivilen Verwaltung sicherstellen soll, mit der

Bitte um Kenntnisnahme vor.r

In Auftrage:

gez. Dr. M o k ry

Beglaubigt :

In

Böh

Angestestellter

Aan3k

H

-

24093

A
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den.4. März 194l.

Nr. Z. Verw. (1)

An die Herren Abteilungsleiter- und Gruppenleiter

Dienstag, den 1l.3.4l findet um 19 Uhr

in der Gcsellschaft für deutsche Wirtschaft (Graben

Nr.l2) ein Gruppenleiter-Abend statt, an dem auch Herr

Staatssekretär und Herr Unterstaatssckrctär toilnchmcn

wird. Es ergeht zu dicscr Vcranstaltung ergebenst Auf-

forderung zur Teilnahme.

f.

Im Auftrage:

gez. Liebenow

Boglaubigt:

eine

Angostellte.

I bermeok: Terani usteerd.

29.2

Herrn

Oberregierungsrat Dr. G i e s

Lrm Gafeday

im H a u s e.

I dan 26, bo00 10.2. 1944

he: dem hulogeichnek.

thegge o EAy e

Lh'8/s

fi

h3..

$.α d.

Lln2 7
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Dcr Reichsprotcktor

in Böhmen und Mährcn

Prag, den 3. März 194l.

Z Verw. (1)

An

a) die Zcntralvcrvaltung

b) dic Herrcn Abteilungslcitcr I - IV.

Nachdcm dic bisherige Art dcs Verkaufes von Fleisch-

varen in der Kantinc des Czcrninpalais zu unlicbsamcn

Vorkommnissen geführt hat, vird nunmehr der Bczug durch

Kontrollscheine gcrcgelt wordcn, solange cs nicht mög-

lich ist, Fleischwaren in dcr erforderlichen Mcnge zum

Vcrkauf zu bringen. Dcmentsprcchond wcrden zunächst

Schinken und mähr. Selchwaren nur gcgen Kontrollschcinc

abgegeben, die in der Wirtschaftsstelle im Czerninpalais

in Empfang zu nchmen sind. Die Scheine wcrden jc nach

dcr Mongc der vorhandenen Warcn grupponweise ausgegeben,

und borochtigon in Verbindung mit dcn Flcischmarken zum

Einkauf der betreffonden Ware. Dic beteiligtcn Gruppon

wordcn jowcils vorhor verständigt.

Im Auftragc:

gcz.Liebcnow

Beglaubigt:

Hee

Angostcllto

Nachrichtlich:

an

a) das Büro dcs Hcrrn Roichsprotoktors,

b) das Büro dcs Hcrrn Staatssckrctärs,

4/3

c) das Büro dcs Hcrrn Untcrstaatssckrotärs,

d) den Herrn Vertrcter des Auswärtigen Amtes;

N

c) die Parteivcrbindungsstcllc.

0t:bme

Sen:43 M413.

Ifladog.i.d.

Cπ

sha/n1



 5 
die Schulbeihilfe wählen, wenn diese günstiger ist.
Die Schulbeihilfe wird neben einer Kinderbeihilfe nach
der Kinderbeihilfenverordnung vom 9. Dezember l94d (RGBl.. I S.
157l) gewährt. Die Kinderbeihilfe wird auf die Schulbeihilfe
nicht angerechnet.
ll. Die Schulbeihilfe unterliegt nicht der Gehaltskürzung. Sie, ist,
wie ich durch meinen Runderlass vom 8. Januar 194l S 2ll4 - 355
III an die Oberfinanzpräsidenten angeordnet habe, auch nicht zur
Einkommensteuer (Lohnsteuer) heranzuziehen. Als ein reiner Aus-
lagenersatz ist sie bei der Berechnung der Sozialversicherungs-
beiträge nicht zu berücksichtigen.
gez. Graf Schwerin v. Krosigk.
DER REICHSPROTEKTOR
in Böhmen und Mähren
Prag, den 3. März 1941.
Nr. Z Pers. I Bes.
An
a
die Zentralverwaltung,
q
die Abteilungen I,II,III und IV,
C
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,
d
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
A
den Herrn Oberfinanzpräsident,
f
den Herrn Oberlandesgerichtspräsident,
60
sämtliche Gruppen - einschl. Dienststelle für das Land Mähren-,
den Herrn Kürator der Deutschen wissenschaftlichen Htchschulen
in Prag,
i)
 den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn,
j
die Herren Oberlandräte,
k)
die Vorprüfungsstelle im Hause.
Abschrift übersende ich zur gefl. Kenntnis.
Im Auftrage:
gez. Liebenow
Nachrichtlich an:
Beglaubigt:
1) das Büro des Herrn Reichsprotektors,
Ruoik
m
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
n) das Büro des Herrn Unterstaatssekrétärs.
Angestellte.
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Abs c hri f t.
meludosexroy
Der Reichsminister der Finanzen
Berlin W 8, 17.Februar 1941
A 4515 - 18 7o7 IV
Wilhelmplatz 1/2.
Schulbeihilfe für die Erziehung der Kinder
1313
von Beamten, Angestellten und Arbeitern im
y
öffentlichen Dienst außerhalb des Eltern-
2
hauses.
60T/66
Ich bitte, bei der Bewilligung von Schulbeihil fen ent-
sprechend meinem Runderlaß vom 12. September 194o _ A 4515 -
12 657 IV - (RBB. S. 24o) nach den folgenden Gesichtspunkten
zu verfahren:
l: Die Schulbeihilfe wird zum Ausgleich der Mehraufwendungen
gewährt, die Beamten, Angestellten und Arbeiter im öffent-
lichen Dienst durch ihre dienstliche Verwendung oder durch
die Unterbringung ihrer Familien an Orten ohne geeignete
allgemeinbildende Schule für ihre Kinder entstehen. Sie kann
ihrer Zweckbestimmung nach nicht gewährt werden für die
Mehraufwendungen, die in Zusammenhang mit der Schulpflicht
für die im elterlichen Haushalt verbleibenden Kinder er-
wachsen (Hinweis auf die Sonderregelung für Fahrkosten unter
Ziffer 7.)
2. Nur die im aktiven Dienst befindlichen Beamten und sonstigen
diesen gleichgestellten Amtsträger (§ 1 BesG), die Ange-
stellten und die Arbeiter im öffentlichen Dienst erhalten
die Schulbeihilfe. Sie kann den Wartestands- und Ruhestands-
beamten nicht gegeben werden, weil diese bei der Wahl ihres
Wohnsitzes durch dienstliche Notwendigkeiten nicht be-
schränkt sind. Das gilt auch für diejenigen, die als Beamte
auf Widerruf wiederverwendet werden.
3. Die Schulbeihilfe kann nur für die Kinder gewährt werden, für
die ein Kinderzuschlag gezahlt wirdi
4. Als allgemeinbildende Schulen im Sinn des Runderlasses vom
12. September l94o sind hauptsächlich die folgenden Schulen
anzusehen:
BN08
a)
Oberste Reichsbehörden,
Herren Reichsstatthalter,
BoTe
Landesregierungen - soweit vorhanden-,
Finanzministerien, Finanzabteilungen.
bxed
2.
88000
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a) Volksschulen,
b) Hauptschulen und Bürgerschulen,
c) Mittelschulen, Aufbauzüge an Volksschulen,
d) Oberschulen für Jungen und Mädchen in grundständiger und Aufbau-
form, sonstige anerkannte Anstalten mit dem Lehrplan einer Ober-
schule und dem Ziel der Hochschulreife, z.B. Nationalpolitische
Erziehungsanstalten, soweit sie nicht unter e) fallen,-ein -
schließlich der Zubringeschulen-,
e) Gymnasien für Jungen und sonstige anerkannte Anstalten mit. dem
Lchrplan eines Gymnasiums und dem Ziel der Hochschulreife, z.B.
Nationalpolitische Erziehungsanstalten, - einschließlich der
Zubringeschulen-,
f) Hilfsschulen,
g) Gehörlosenschulen,
h) Blindenschulen.
Jede der Schulen, die unter einem Buchstaben vereinigt
HEwe9
sind, ist wegen der Gleichartigkeit oder Ähnlichkeit des Lehrziels ,
als-Schule der gleichen Schulart zu betrachten. Schulen einer Schul-
art gelten als für den Schulbesuch des Kindes in gleicher Weise ge-
eignet. Bei der Umschulung aus einer Oberschule in Aufbauform in
eine Oberschule in grundständiger Form oder aus einer Oberschule in
grundständiger Form in eine Oberschule in Aufbauform gilt das nur
für die obersten drei Klassen der beiden Schulformen.
Beispiel A:
Das Kind besuchte am bisherigen Wohnsitz des Be-
amten ein Gymnasium. Am neuen Wohnsitz des Beamten ist
eine Oberschule, aber kein Gymnasium. Das Kind verbleibt
MOUCEL
in der bisherigen Schule und wird bei einer Familie un-
INBN
tergebracht.
Schulbeihilfe kann gewährt werden.
Beispiel B:
Das Kind besuchte am bisherigen Wohnsitz des Be-
amten eine Oberschule für Jungen. Am ncuen Wohnsitz des
Beamten befinden sich nur eine Volksschule und eine Mittel-
schule. Das Kind wird in cinc Nationalpolitische Erzie-
hungsanstalt aufgenommen.
Eine Schulbeihilfe kann gewährt werden, weil sich
am neuen Wohnsitz keine Oberschule für Jungen und kcine
sonstige Anstalt derselben Schulart befindet.
Beispiel C:
Zwei der Kinder eines Beamten besuchton am bis-
herigen Wohnsitz des Bcamten eine Obersclule in. Aufbauform,
das
24089



24

3

das cine Kind in der Klasse 7 und das andere in Klasse. 4. Am

neuen Wohnsitz des Beamten ist eine Oberschule in grundstän-

diger Form, aber keine Oberschule in Aufbauform. Beidé Kinder

verbleiben in der bisherigen Schule und werden in einem Schü-

lerheim untergebracht.

Schulbeihilfe kann nur für das Kind in der Klasse 4 ge-.

währt werden. Für dieses Kind fällt die Schulbeihilfe weg, so-

bald es die Versetzung nach der Klasse 6 der Oberschule in

Aufbauform erreicht hat. Für das ältere Kind befindet sich

sofort, für das jüngere später eine geeignete Schule am neuen

Wohnsitz des Beamten.

Schierigkeiten, die sich bei einer Umschulung aus Unter-

schieden im Lehrplan zwischen Schulen derselben Schulart ergeben,

müssen durch das Kind überwunden werden. Wenn am neuen Wohnsitz .

eine geeignete Schule derselben Schulart ist, kann eine Schulbei-.

hilfe für den Verbleib des Kindes in der bisherigen Schule aus be-

sonderen persönlichen oder sachlichen Gründen nicht gewährt werden.

Beispiele: Schulbeihilfe wird nicht gegeben, wenn das Kind

in einem klimatisch günstigen Ört oder in einer Schule mit.der zu-

sätzlichen Pflege besonderer Fächer (ausisches Gymnasium) oder bis

zum Ablauf des alten Schuljahres oder bis zum Bestehen einer Ab-

schlußprüfung verbleiben soll.

5..Die Schulbeihilfe wird nicht gewährt, wenn das Kind keine allge-

meinbildende, sondern eine berufsbildende Schule, insbesondere eine

Berufsschule (gewerbliche, kaufmännische, landwirtschaft-

liche, bergmännische oder hauswirtschaftliche Berufs-

schule usw.) oder

Berufsschule (Handelsschule, höhere Handelsschule, Wirt-,

schaftsschule, Wirtschaftsoberschule, Haushaltungsschu-

le usw.) oder

Fachschule (Bauschule, Ingenieurschule, Seefahrtschule,

Bergschule, Meisterschule des Deutschen Handwerks, Land-

wirtschaftsschule, Landfraucnschule usw.), außerhalb des

Wohnsitzes oder Unterbringungsortes besucht. Die Schulbeihilfe bei

dem Besuch solcher Schulen würde eine einseitige Förderung der

schulmäßigen Berufsausbildung gegenüber der handwerklichen Berufs-

ausbildung bedeuten. Der Kreis der Empfangsberechtigten kann nicht

mehr erweitert werden. Schon die jetzige Regelung hat zu Berufungen

aus
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aus der freien Wirtschaft geführt, die mir durch die Deutsche

Arbeitsfront mitgeteilt worden sind.

6. Eine häusliche Ersparnis, die durch die Unterbringung des Kindes

außerhalb des Eltornhauses crzielt wird, wird auf die Kosten für

Unterkunft und Verpflegung nicht angerechnet.

Mehraufwendungen, die neben den Kosten für auswärtige Un-

terkunft und Verpflegung erwachsen; z.B. Fahrkosten, erhöhte

Kosten für Bekleidung usw., bleiben bei der Bemessung der Schul-

beihilfe laußer Ansatz.

Wenn Schulen, wie beispielsweise die Nationalpolitischen

Erziehungsanstalten, Erziehungsbeiträge erheben, die nach den

wirtschaftlichen Verhältnissen der Erziehungsberechtigten bemessen

sind und neben den Kosten für Unterkunft und Verpflegung auch das

Schulgeld, die Kosten der Bekleidung usw. umfassen, so ist über

die Höhe der anteiligen Kosten für Unterkunft und Verpflegung eine

Bescheinigung des Schulleiters beizubringen.

7. In den Fällen, in denen am Wohnsitz des Erziehungsberechtigten .

oder am Unterbringungsort der Familie keine geeignete allgemein-

bildende Schule vorhanden ist und der tägliche Besuch einer aus-

wärtigen Schule erhebliche Fahrkosten verursacht, kann eine Schul-

beihilfe bis zum Höchstbetrage von dreißig Reichsmark monatlich ab

1. Januar 194l gewährt werden. Die Schulbeihilfe ist nur für den

Teil der Fahrkosten zu gewähren, der zehn Reichsmark monatlich

übersteigt. Sie wird nicht gewährt, wenn die Fahrkosten zehn

Reichsmark monatlich nicht überschreiten oder die Fahrten inner-

halb einer Gemeinde stattfinden. Die Fahrten zur Schule müssen auf

dem billigsten Weg und, wenn die Möglichkeit dazu gegeben ist, un-

ter Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels ausgeführt werden.

8. Die Schulbeihilfe wird jeweils vom Tage der Veränderung ab neu

festgesetzt, wenn die Kosten für Unterkunft und Verpflegung oder

die Fahrkosten durch Schulferien, Krankheit des Kindes oder andere

Umstände sich vermindern oder wegfallen.

9. Eine Schulbeihilfe wird nicht gewährt, wenn der auswärtige Schul-

besuch dcs Kindes nur deshalb erforderlich ist, weil als Wohnsitz

des Erziehungsberechtigten oder als Unterbringungsort der Familie

statt des Ortes der Dienststelle aus persönlichen Gründen ein an-

derer Ort gewählt worden ist.

lo. Sind die Voraussetzungen für die Gewährung einer Schulbeihilfe ge-

geben, so kann der Erziehungsberechtigte an Stelle einer Ausbil-

dungsbeihilfe für Kinder kinderreicher Familien, eines Stipendiums

24088
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Prag II, den 3.März

S2

DERREICHSPROTEKTOR

1941.

in Böhmen und Mähren.

II/1 - 3731/41.

An

a) die Herren Oberlandräte in Böhmen,

An das

b) Herrn Reichsprotektor in Böhmen

und Mähren,Dienststelle für das

Büro des Herrn Staatssekretärs.

Land Mähren,

Brünn,

\

c) die Herren Oberlandräte in Mähren-

durch die Dienststelle für das

Land Mähren.

b.103.47.

Betrifft: Freigabe von Polsterleder.

Es fäilt auf, dass in der letzten Zeit in zunehmendem Umfang

von verschiedenen reichsdeutschen Dienststellen, ferner auch von

den Regierungskommissaren, durch Firmen bei der Zentralstelle

für öffentliche Aufträge die Freistellung von Polsterleder be-

antragt wird.

Diesen Gesuchen kann in keinem Fall entsprochen werden, da

auf Grund der derzeitigen Versorgungslage alles vorhandene Pol-

sterleder ausschliesslich für Wehrmachtszwecke vorbehalten blei-

ben muß.

Ich ersuche daher, dafür zu sorgen, dass derartige Gesuche,

da völlig zwecklos, für die Zukunft unterbleiben. Ich bitte,

insbesondere die Regierungskommissare auf diese Tatsache hinzu-

weisen. Ausnahmen können in keinem Fall gemacht werden.

Im Auftrage:

gez. v.Wedelstädt.

Böhmen

Beglaubigt:

Gar Reicht

pun

Büroangestellter.

11F

an

Rs/Str.
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Dcr Reichsprotektor

in Böhmcn und Mähren

Prag, dcn 3, März 194l.

Z Verw. (1)

An

a) die Zcntralvcrvaltung

b) dic Herrcn Abtcilungslcitcr I - IV.

Nachdcm dic bishorige Art dcs Verkaufes von Fleisch-

waren in der Kantinc des Czcrninpalais zu unlicbsamcn

Vorkommnissen gcführt hat, vird nunmchr der Bezug durch

Kontrollscheine gcrcgelt werdcn, solange es nicht mög-

lich ist, Fleischwarcn in dcr erforderlichen Mcnge zum

Verkauf zu bringen. Dcmentsprechond wcrden zunächst

Schinkon und mähr. Selchwaren nur gcgen Kontrollschcinc

abgegcben, die in dcr Wirtschaftsstelle im Czcrninpalais

in Empfang zu nchmen sind. Dic Schoinc wcrden jc nach

der Mengc der vorhandenen Waren grupponweisc ausgegeben,

und bercohtigen in Verbindung mit dcn Flcischmarkon zum

Einkauf der betrcffondcn Ware. Dic beteiligtcn Gruppen

wcrden joweils vorhcr verständigt.

Im Auftragc:

gez.Liebonow

Boglaubigt:

Heine

Angostcllte

Nachrichtlich:

an

a) das Büro dcs Hcrrn Roichsprotoktors,

b) das Büro dcs Herrn Staatssckrctärs,

c) das Büro dcs Herrn Untcrstaatssckrctärs,

d) dcn Horrn Vertrcter dcs Auswärtigen Amtcs,

c) die Parteivcrbindungsstollc.

(I
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Prag,den 25.Februar 1941
DER REIOHSPROTEKTOR I
II,Verkehrsministerium
BHET UD HAR
Švehla-Ufer 20
Nr. Ix1/2 9r. 8.1522/41
Telefon 624 53/652
4.
An die
N.
%.
a)
Herren Oberlendräte in Böhnon,
flm21/2
hie.
b)
Herren Oberla:dräte in Kähren
Ida..2.
-ber die Dienststelle Mähren,Brünn-
47/a
Betr.:
Kraftstoffzuteilung für den Sektor Strassenverkehr im Honat
Hlä rz 1941.
Die Reichsstelle für Mineralöl in Berlin hat in dem Runderlass
Kraft Nr. 3/4l BWA vom 20.Februar 194l mitgeteilt, dass auf
Grund einer besonderen Anveisung eine weitere einschneidende
Kürzung der Kraftstoffzuteilung vorgenommen werden muss,
Es ist selbstverständlich, dass das Protektorat Böhmen und
Mähren sich an die für das übrige Reichsgebiet geltenden Richt-
linien anpassen muss, Bei der vorzunehmenden Kürzung ist fol-
gender Gesichtspunkt zu beachten:
Weniger dringliche Verbraucher müssen entweder vollständig aus-
geschieden werden oder mindestens zeitweilig unberücksichtigt
bleiben, Dabei müssen notfalls auch solche Produktionsaufga-
ben in Industrie und L-ndwirtschaft zurücktreten, die zwar an
sich als kriogs- und lebe swiohtig anzuerlcwnen sind, deren
Fortsetzung oder Untcrbrechung sich aber erst nach längerer
Zeit als eine Vermchrung oder Vcrminderung des Aufkommens an
kriegs- und lebe: swichtigen Bedarfsgütorn auswirken wirde.
Die Kürzungen haben in erster Linie zu Lasten des Personen-
kraftwagexs zu gehen. Die Reichsstelle fir Mineralöl ist der
Ansicht, dass cine fast völlige Einschränkung des Personen-
verkehrs in Kauf genommon werden muss. Es muss den Wirtschafts-
kreisen zugemutet werden, vorübergchend geschäftlichc Ange-
legenheiten schriftlich oder fernmündlich zu erledigon, falls
cine Eisenbahnbonutzung nicht möglich ist. Personenkraftwa-
gen, die vorzugsweise zu Stadtfahrten bonutzt wurden,müssen
numohr ricksichtslos stillgclegt werdcn. Dic erhebliche Ein-
sehränkung des Personenverkehrs auf der Eiscnbahn darf nicht
zur Folge haben, dass Personenkraztwagen oder Omnibusse im
./.
St. S. 3.
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verstärkten Mass als Ausgleich bonutzt werden. Die Eisenbahn war
sich bgi der Einschränkung des Pcrsonenvcrikehrs bevusst, dass dic-
se Einschränkung zu einer einschncidenden Behinderung des Wirtschafts-
lobens fuhren wirde, Diese Bchindcrung des Virtsahaftslebens ist al-
so von höchster Stelle als zumutbar festgestellt. Es vürde zu einem
unsinnigen Ergebnis führen, wenn nunmchr cine Abwandcrung Ces Ver-
kehrs auf don Kraftwagen zugelassen werden wipde. Der Hinweis von
Kraftfahrzeughaltern, dass wegen schlechter Zugverbindung die Be-
nutzung des Personenkraftwagens im verstärkten Mass erfordorlich sei,
ist also nicht stichhaltig. Ebenso darf dic Einschränkung des Ver-
kohrs auf der Eisenbahn nicht dazu führen, dass bei den Cmnibusli-
nion Vorstärkungswag. eder neue Kurse eingelegt werden müssen, Im
Gegentcil muss die Vorkohrspitze dcs Wintcrs wicder abgebaut werden,
weil die Bonutzung des Fahrrades oder cin Fussmarsch möglich ist und
zugcmutet werden kann.
Bei dor Zuteilung an Behörden - mit Ausnahne dor Gesundheitsbehörden
(Ärzte, Tierärzte), der Ordnungs- und Sicherheitspolizci und des Zoll-
gronzschutzes - muss besonders darauf gcachtet worden, dass cine Zu-
tcilung nur dann erfolgen darf, wonn der Einsatz von Kraftwagen zur
Erfüllung kriegswichtiger Aufgaben im engeron Sinne unerlässlich ist.
Mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse des Protektorats wur-
de bisher den deutschon Behörden, Formationen und sonstigon mit öf-
fentlichen Aufgaben betreuton Stellen cin Satz zugebilligt,dor höher
war, als der Bohördensatz im übrigen Reichsgcbict. Im Reich ausser-
halb dos Protcktorates tritt mit dem Monat März l94l beginnond eine
Kürzung um l/3 der Februarzuteilung ein. Dicse prozentuale Kirzung
muss übernommen werdon und orscheint tragbar, Dengemäss werden die
Behördonsätzc für die deutschen und tschechischen Bchörden wie folgt
festgosctzt:
Höchatsätze für Dienstwagen der doutschcn Behörden,der ESDAP und
ihrer Gliedärungënund der Behörden der_Protektoratsregierung
Doutsche Behördon:
Bohörden der
Protoktoratsregicrur
monatliche Höchstsätze bis 28.2.4l ab 1.3.4l
bis 28.2.41
ab 1.3.41
K-rëder
50 I
35 L
40 L
30 L
Pkw bis 1,5 L
150 L
105 L.
100
I:
70 L
Pkw 1,5 - 2,5 L
200 L
140 I
150
T
105
I
Pkw über 2,5 L
250 L
175 L
250 I
140 L
./.
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Bei dor Troibstoffausgabc wird zweckmäenig den in Prage kommendcn

Behörden zu cröffnen soin, dees cine Bcuutzung des Kreftwagens

aussehliesslich nach dem eingangs angoführten Grundsutz zu erfolgen

hat.

Die Iinführung eincr früheron Polizcistundc in Prag hat zwargs-

läufig zur Polge, üass der Nachtveriohr gcdrosselt und zum gröss-

ten Tuil mit der Strasscnbahn bowältigt werdon kau, Ms war bisher

unlicbsam aufgefallen, dass oin grosser Toil der Taxce in der Necht

dazu benutzt wurdo, um sich von Vergnüaungsstättcn nach Hausc fah-

ren zu lasson, Mit Rücksicht auf dou acdrossclton Nachtverkchr muss

sich cinc Ersparnis crziclun lassen, Entsprechende Massnahmen für

die übrigon grössercn Stüdte dürften möglich soi..

In Reich ausserhalb dcs Protektorates bckommon die sogcnannten

Behelfslicfervascn nur Krartstoff zum Trensport dor Lebenenittel

zum Vertcilor,niei:t zu Vexbrauchur, Aus den Burichtcn dor Ober-

landräte habe ich erschcn, dass der sogenannte Bchclfslieferwagon

hicr einc untergcordnete Rolle spielt, jedoch sind die glcichon

Grandeätze auf dic kleinerex Lieferwagon anzuwcnden.

Soweit Eraftstoff für das Ausfahren ven Zeitungen une Zeitschrifton

nach Orten mit rogelmßssiger Post-und Bahnvcrbindung verlangt wird,

kann zunächst 5o% des Bebruorsatzts zur Vorfügung gostellt werden.

Mit Rücksicht auf dio besondere Bedcutung dor deutschon Zuitungon

im Protcktorat wird noch cine Entscheidung,inviewcit hicr der Trans-

port weiter zugelessen werden kann, in Binvornchmon nit der zustän-

digon Gruppe des Ruichsprotcktors erfolgen.

Dureh die BeschrEnkung des Eisenbahnverkohrs wird der Transport von

Gütorn verzögert oder teilvcis: sogar ausgeschlosson. Dic Eison-

bahn hat für dic Annahmcbefördorung von Gütern Dringlichkoitsstufon

cingefuhrt. Es ist also vichergestellt, dass Gutor, dio für die

Kricgswirtschaft augenblieklich bonötigt werdcn, befördcrt weräen.

Der Einsatz von Lastkraftwagun für die Befördcrung andorer Güter

würdc also bodeuten, dass nunmchr mit Krsftwagen Guter befördert

werden, deren Transport augenblicklich nicht unbcdingt notwundig

ist, Ich verweise nochmals auf den oben crwähnton Grundsate,dass

Preduktionsstörungen und wirtscheftliche Schädigungen in Kauf genom-

mon verden müsson.

Es ist selbstverständlich, dass Umzigc, dic mit der Bahn nicht
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Laledigt verdon kömon, koincse lls mivtels Auto erfuigek durfon.
Die Reichsutelle fur Minuritlul het Pur dae Reich sueverhelb des Nro-
toktoratus eine Etrzung von l2g in Stseton von nohr els loc c00 Ein-
wohnern und für des übrige Gobiet cino selche von 2og angeordnet,
Ich nclne cbsichtlich Gavon Aboband, cine soloho prozontuale Kurzung
der Preibstoffzuteilung ellgencin enzuordnon,weil ieh gistützt auf
die bishdrigun Erfahrungen der Axsioht bin, dass cs don Horron Ober-
landräton gelingen wird,boi Beobachtung dor in noinon frthcron Rund-
erlässe: horcusgegebonen Richtlinioe unt dcr jetzt herausgegcbenen
Grundsätze durch scharfe Prüfung allsr Binzelfällo eine Ersparnis
zu orziolen, die dicse Prozentsätzo noch überschreiton wird.
 Sz qtsq e t me ec os
Zutoilungex für private Pkv festzusctzcn,ordne ebcr en,dass in Hin-
blick auf die gogonvärtig erkennbard lotwcidigkeit verschärftor
Treibstoffcinsperung sämtlicho Beviakolunge:. von Pkw alsbald gonau
durchgepruft werdon, alle Prhrzcuge, die nach dom oben nicdergolog-
ten bindenden Grundsatz nicht unbcdingt kricgs-und vehrirtsehaft-
I.A.
iMe mle
Eachrichtlich:
+
V
en
das
Büro des
Horrn Rcichsprotektore,
::
:
a
:
Horrn Stuetssekretärs,
1
1
:1
1
Horrn Uaturstaetssekrotärs,
a
den Herrn Wuhrnaohtsbevollntchtigtsn in
Böhnen wid Mährcn,
5
il
der Herrn Befehlshcber der Sichcrheitapolizei,
6
a
den Horrn Leitur der Abtcilung I,
7
:
i1
::
:1
:
:
II
8
:1
:
11
i1
:
11
III,
C
11
11
11
11
"
:1
IV
10
:
don Horrn Befohlshaber der Griiuigsgolizei,
11
1
die Dionstetclle Mühron, Brttn
12)
:
die Purtoiverbindungsstelle bcin Reichepro-
tektcr in Böhmon ud Mähron (25Abdrucko),
13)
11
säntliche
Gruppon,
14)
:
don Horrn
Decuftragtun Pur die Hinsralulvintschaft.



Zentralverwaltung.

Nr. Z/Hb./41.

An

a) die Zentralverwaltungs

b) die Abteilungen I und lV,

c) sämtliche Gruppen.

Der mit Hauserlass Nr. Z/Hb/4l vom 2.10.1940 aufge-

stellte Verteiler ist wie folgt zu berichtigen:

1) die Worte " - einschliesslich Dienststelle für das

Land Mähren -"

bei dem Verteiler: An'sämtliche Gruppen, sind jeweils

zu streichen.

2) nach dem Verteiler: An sämtliche Gruppen, ist zu setzen:

" An die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn " .

Hierzu: 5 Ausfertigungen.

Nachrichtlich:

An

d) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

e) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

f) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

4π

Im Auftrage:

gez. Liebenow

Beglaubigt:

Heine

Angestellte:



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 24.Februar 1941.

Nr. Z.H.B./41.

2$

An

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

26/

b) das Büro des Herrn Staatssekrctärs.

c) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

d) die Zentralverwaltung,

e) die Herren Abtcilungslciter I - IV,

f) sämtliche Gruppen - ausschl.Gruppe Mährcn,

g) den Herrn Vertrctcr des Auswärtigen Amtes,

h) die Partciverbindungsstelle.

In der Kantine in mcinem Dicnstgebäude Czernin-

Palais können abermals ab sofort von dcn Gefolgschafts-

mitgliedern " Italienische Kekse" gekauft werden. Auf

je 2 Gefolgschaftsmitglieder cntfällt eine Dose Kekse

(Inhalt ungefähr 3 kg) zum Preise von l2,60 RM.

Kontrollscheine, dio zum Kauf dcr Kekse berechtigen,

sind im Wirtschaftsbüro, Czernin-Palais Zimmer 86, in

Empfang zu nehmen. 08(

4

Im Auftragc:

gez. Liebenow

Beglaubigt:

1 femud: bntai.

aine

o0  y

Angestellte

if td  .d.

1-6/2.40.

[ 1



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 19.Februar 194l.

37

Nr. Z: H.B./41

An

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

 (q

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

c)

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

d)

die Zentralverwaltung,

e)

die Herren Abteilungsleiter I - IV,

f)

sämtliche Gruppen - ausschl. Gruppe Mähren -,

g)

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,

h

die Parteiverbindungsstelle.

Am Freitag, den 21.Februar l94l, gelangt das mit

Rundschreiben vom 7.2.194l in Aussicht gestellte Gänse-

fett im Garagenhof des Czernin-Palais in der Zeit von 9-

12 Uhr zur Ausgabe. Dieselbe erfolgt nur gruppenweise

gegen Barzahlung zum Preise RM 6.- pro kg. Fir verheira-

tete Gefolgschaftsmitglieder wird je l kg, für Ledige je

1/2 kg ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorlage

einer Liste über die Empfänger, welche von den Gruppen

aufzustellen ist und folgende Merkmale enthalten muß :

1.) Name und Vorname der Empfänger,

2.) Stand (Beamte oder Angestellte pp.),

3.) Familienstand (ledig oder verheiratet).

Nachforderungen für Personen, welche in den vorzulegen-

den Listen nicht enthalten sind, können nachträglich

nicht mehr berücksichtigt werden.

Das Mitbringen geeigneter Gefäße erscheint em-

pfehlenswert.

Im Auftrage:

gez. Dr. Kaiser.

Beglaubigt:

2

Hene

Angestellte.

π
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DER REICHSPROTEKTOR

IN BÖHMEN UND MÄHREN

Prag, den 18. Februar 194l.

Der Kabinettschef.

Nr. Rpr. 2o9 / 41.

Der Herr Reichsprotektor wird heute abend auf einige

Tage nach Berlin fahren. Er gedenkt, am Sonnabend wieder

Jofor

in Prag zurück zu sein. Zu erreichen ist er in Berlin

durch die Reichskanzlei im Büro des Präsidenten des Ge-

heimen Kabinettsrates.

boreoep

Herrn

Oberregierungsrat G i e s

Büro des Staatssekretärs

im Hause

ID

f15

∴u

/91/2.49
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 18.Februar 194l.

Nr. Z. Pers I

An

a) die Herren Abteilungsleiter I, II, III und IV,

b) sämtliche Gruppen.

Betrifft_: Politische Beurteilungen.

Der Leiter der Parteiverbindungsstelle beim

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, Prag IV - Burg,

bittet, in Zukunft alle Anfragen wegen politischer Be-

urteilungen, die unter Verwendung von Vordrucken an

seine Dienststelle gerichtet werden, im Interesse der

einfacheren und schnelleren Abwicklung in doppelter

Ausfertigung einzureichen.

Ich bitte, fortan diese Handhabung bei Ein-

holungen von politischen Beurteilungen anzuwenden.

Im Auftrage :

gez. Liebenow.

Beglaubigt:

Heine

Angestellte.

Nachrichtlich :

n das Büro dec

Herrn Reichsprotektors,

"

11

"

"1

"1

∴aα
Staatssekretärs,

"1

11

"1

"

"

Unterstaatssekretärs.

/_7/2.0.

-

CI



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 17. Februar 1941.

36

Nr. Z Verw (1)

An

a) die Herren Abteilungs- und Gruppenleiter,

b) den Herrn Oberlandrat in Prag,

4

c) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

1 bemd:ffnea

d) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

Yeah 2h2yy

e) den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,

2/letam.d.

L. 23/2.4.

Betrifft: Kartoffel-Lieferungen.

Bezug:

Hauserlass vom 14.9.1940 Nr. Z Verw/1/.

Die Kartoffellieferungen sind sowcit durchgeführt,dass

die Aktion als abgeschlossen betrachtet werden kann.

Nur in den Fällen, in denen entweder eine falsche An-

schrift vorlag, oder eine Ablieferung trotz mahrmaliger Anfuhr

nicht möglich war, musste die Lieferung bisher unterbleiben.Nach

Eintritt frostfreien Wetters können die Lieferungen nachgeholt

werden.

Ich bitte die Angehörigen der in ihrem Geschäftsbereich

beteiligten Dienststellen hiervon zu verständigen. Etwaige Wün-

sche auf Lieferung von Kartoffeln sind unter Angabe der vollstän-

digen Anschrift sofort geltend zu machen. Dabei weise ich cerauf

hin, dass die Kartoffeln bei der Ablieferung zu bezahlen sind.

Die Bestellungen bitte ich mir bis 25.ds.M. zu über-

mitteln. Andernfalls nehme ich an, dass Nachlieferungen nicht ge-

wünscht werden.

Im Auftrage

gez.Lie benow

Beglaubigt:

Heine

Nachrichtlich an:

Angestellte.

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

b) das Büro des Herrn Staatssckretärs,

c) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

I D



A bsc h rift.

Oberkomnando der Wehrmacht

Berlin, den 15.Februar l94l.

37

Nr.137o/41 AWA/W A1lg.(II a)

Betr. Heldengedenktag 1941.

An

das Oberkommando des Heeres /Hauptquartier/ Gen St d H Heerwe-

sen Abteilung

das Oberkommando des Heeres /Ch H Rüst u BdE

das Oberkommando der Kriegsmarine

den Reichsminister der Luftfahrt und

Oberbefehlshaber der Luftwaffe

die Wehrkreiskommandos I-XIII,XVII,XVIII,XX,XXI

den Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor in Böhmen

und Mähren

den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden

den Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen

den Militärbefehlshaber im Generalgouvernement

den Kommandanten der Schutzzone in der Slowakei

die Marinestationskommandos Ostsee und Nordsee

die Luftgaukommandos I-IV, VI-VIII, XI, XII, XIII, XVII,

Norwegen, Holland, Belgien-Nordfrankreich, Westfrankreich.

1.) Der Heldengedenktag am l6.3.l94l ist in allen Standorten

und bei allen Truppenteilen mit schlichten militärischen

Feiern zu begehen, die dem Gedenken der Gefallenen des

Weltkrieges und des jetzigen Krieges gelten. Durchfüh-.

rung gemäss Standortdienstvorschrift (H.Dv.l3l,M.Dy./r.

581,L.Dv.131) Nr. 375.

2.) Ergänzend wird bestimmt:

a) Die Flaggen werden vollstocks gesetzt (ganz geheisst)

b) Soweit die Standorte bzw. Ortsunterkünfte nicht mit

der alten schwarz-weiss-roten Reichskriegsflagge ais-

gestattet sind, wird nur die neue Reichskriegsflagge

gesetzt.

c) Kränze der Wehrmacht sind auch an Gefallenen-Erinne-

rungsmalen und auf Ehrenfriedhöfen der nur kriegs-

mässig mit Truppe belegten Orte niederzulegen.Kranz-

I
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niederlegungen haben nur an Gefallenen-Erinnerungsma-

len und auf Ehrenfriedhöfen für deutsche Soldaten zu

erfolgen.

d) Die örtlichen Feiern sind vor ll Uhr zu beenden oder

nach l4 Uhr zu beginnen.

e) Zu den örtlichen Feiern sind die Hinterbliebenen von

Gefallenen des jetzigen Krieges bevorzugt heranzuzie-

hen.

f) Zwischen 1l und 14 Uhr ist Gemeinschaftsempfang der

Uebertragung eines besonderen Gedenkaktes der Wehr-

macht vorzusehen; Zeitpunkt der Uebertragung wird

durch den Rundfunk bekanntgegeben..

g) Gemäss Standortdienstvorschrift Nr.375_d) sind nur

soldatische Gedenkfeiern durchzuführen. Etwaige Feiern

mit religiöser Weihe dürfen in gleicher Weise wie Wehr-

macht-Gottesdienste gemäss Nr.375 f) nur räumlich und

zeitlich getrennt von den soldatischen Feiern durchge-

führt werden.

3.) Die Oberkommandos des Heeres und der Kriegsmarine und der

Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luft-

waffe werden gebeten anzuordnen, dass die Truppe für ein-

fache, würdige Ausschmückung der Gräber der im Weltkricg

und seit September l939 gefallenen Kameraden sorgt und

auf den Ehrenfriedhöfen der Wehrmacht am Heldengedenktag

die Reichskriegsflagge hisst. Diese Ehrung ist deshalb be-

sonders bedeutungsvoll, weil es dom deutschen Reich bis zu

dicsem Kriegc verwehrt wurde, auf scinen Ehrenfriedhöfen

in fremdon Ländern die Reichskriogsflagge zu zeigen.

Besondere Mittel könncn vom Oberkommando dcr Wchr-

macht nicht zur Verfügung gestollt worden, Dic dcutscho

Zivilverwaltung ist um Mithilfc zu bitton. In bcsetzten

Gebieten ohne dcutsche Verwaltungsdicnststellcn sind die

örtlichen Verwaltungsorgane des betroffenden Landes zur

Mitwirkung horanzuzichcn

Dic Wohrmachtgräberoffizicrc sind angewioson,
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die Truppe bei dor Ausschmückung der Ehronfriedhöfe und

Gräbor tatkräftig zu untorstützen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Im Auftrage

gez. R c i n e c k c



Abschrift

Oberkommando der Wehrmacht

Berlin, den 17.Februar 1941

Nr.1370/41 AWA/W Allg (I10rg)

An den

Reichsminister des Innern

Reichsprotektor für Böhmen und Mähren, Prag

Generalgouverneur, Krakau

Reichskommissar für die besetzten

norwegischen Gebiete, Oslo

Reichskommissar für die besetzten

niederländischen Gebiete, Den Haag.

Nachrichtlich: an das Auswärtige Amt

an den Reichsminister für Volksaufklärung und

Propaganda

an den Stellvertreter des Führers, z.Hd.Herrn

Ministerialrat Passe.

Betrifft: Heldengedenktag l941

Anlage: 1

Beifolgend überreicht das Oberkommando der Wehrmacht

eine Verfügung betreffend Durchführung des Heldengedenktages 1941

zur Kenntnisnahme.

Unter Bezug auf Ziffer 3 bittet das Oberkommanda der

Wehrmacht, die in Frage kommenden nachgeordneten Dienststellen

anzuweisen, die Truppe, soweit erforderlich, bei der Durchfüh=

rung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Im Auftrage:

gez.Sonntag



th
Abschrift
Berlin, den 12.Februar 1941
Der Reichsminister des Innern
II SB 6148/40
6101
Vertraulich!
An
die Reichsstatthalter,
/
die Landesregierungen -ohne Preussen-,
den Reichskommissar für die Saarpfalz,
hi/
die Vorstände der unmittelbar nachgeördneten
3
Reichs- und preußischen Behörden,
die Oberpräsidenten,
die Oberpräsidenten (Verwaltung der Provinzial- und
Bezirksverbände),
den Stadtpräsidenten der Reichshauptstadt Berlin,
ybrd:beta
hem 2y bie.24.
die Regierungspräsidenten,
m
den Präsidenten des Preußischen Oberverwaltungsgerichts,
Sledang.e.d
den Polizeipräsidenten in Berlin,
/.27/4.49.
den Präsidenten der Preußischen Bau-und Finanzdirektion,
den Oberbürgermeister der Reichshauptstadt Berlin.
Betrifft: Verkehr von Beamten, Angestellten und Arbeitern des öffentl.
Dienstes mit Personen polnischen Volkstums ehemaliger polni=
scher Staatsangehörigkeit.
Der allgemeinen Pflicht der Beamten zu einem würdigen Verhal=
ten in und ausser Dienst kommt im Krieg eine besondere Bedeutung zu.
Von jeden Beamten muß erwartet werden, dass er sich dieser Verpflich=
tung stets bewusst bleibt und auch in seinem ausserdienstlichen Verhal=
ten und namentlich in der Auswahl der Personen, mit denen er in Bezie=
hung tritt, besondere Vorsicht und Zurückhaltung übt. Ein Verstoss ge=
gen diese Verpflichtung.kann ein besonders schweres Dienstvergehen dar=
stellen. Ein solches Dienstvergehen liegt auch vor, wenn Beamte mit
Personen polnischen Volkstums früherer polnischer Staatsangehörigkeit
in geschlechtliche Beziehung treten. Beim Vorliegen dieses Tatbestan=
des ist daher gegen den betreffenden Beamten unverzüglich das förmli=
che Dienststrafverfahren einzuleiten und mit grösster Beschleunigung
durchzuführen, das nach dem ausdrücklichen Willen des Führers in sol=
chen Fällen grundsätzlich mit der Entfernung aus dem Dienst ohne Ruhe=
geld enden soll,
Dementsprechend
G
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Dementsprechend wird beim Vorhandensein des gleichen Tatbestan=

des gegenüber Angestellten und Arbeitern des öffentlichen Dienstes

die fristlose Entlassung auszusprechen sein.

Die Beamten sowie die Angestellten und Arbeiter des öffentlichen

Dienstes sind in geeigneter Weise hiervon zu unterrichten.

Ich ersuche, die nachgeordneten Behörden, die Gemeinden, Gemcin=

deverbände und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts mit

entsprechcnder Weisung zu verschen.

Von einer Veröffentlichung in Amtsblättern ist abzuschen.

Abdruck übersende ich mit der Bitte um gleichmässige Veranlas=

sung für Ihren Geschäftsbereich.

In Vertretung:

gcz.Pfundtncr.

Der Reichsprotektor

Prag, den 9. April 1941

. in Böhmen und Mähren

Nr. I 3 b - 2364

II

Vertraulich!

UV

a) die Zentralverwaltung,

b) die Abteilungen I, II, III und IV,

c) sämtliche Gruppen (f.d.Gruppe Justiz 25 Abdruckc mehr),

d) die Dienststelle für das Land Mähren

e) die Oberlandräte in Böhmen und Mähren ( a.d.Oberlandräte in Mähren

d.d.Dienststelle für das

Land Mähren)

f) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei ( 3 Abdrucke mehr)

g) den Befehlshaber der Ordmungspolizei ( 5 Abdrucke mehr)

h) den Wehrmachtsbevollmächtigten beim Rcichsprotektor in

Böhmen und Mähren

i) den Kurator der Deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag

j) den Kurator der Deutschen technischen Hochschale in Brünn

k) den Vertrcter des Auswärtigen Amts

Nachrichtlich:

24071
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Nachrichtlich: an l. das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

2. das Büro des Herrn Staatssekretärs

3. das Büro des Herrn Reichsprotoktors

4. den Leiter der Parteiverbindungsstelle

(l5 Abdrucke mehr)

Abschrift des vorstehenden Rundschreibens des Reichsmini=

sters des Innern vom 12.Februar 194l, II SP 6l48/40, übersende ich

mit der Bitte, die Beamten und Angestellten thres Dienstbereichs

6101

bezw. der Ihnen nachgeordneten reichseigenen Dienststellen in ge =

eigneter Weise zu unterrichten.

Im Auftrage:

gez.Dr.von Burgsdorff

Beglaubigt :

futehka

Angestellter
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Dr.Frhr.v.Gregory

Prag, den 12. Februar 1941.

Ministerialrat

Vermerk.

l.) Während der Zeit meines Urlaubes ist Herr

Oberregierungsrat Ing. Zankl mein Vertreter

in Amt.

2.) In meiner Eigenschaft als Kulturwalter beim

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren ist

Herr Oberregierungsrat Dr. Danzmann mein

Vertreter in allen Angelegenheiten der Reichs-

kulturkammer.

3.) In Presseangelegenheiten vertritt mich Herr

Regierungsrat Wolfran von Wolmar, soweit die

Sacheh nicht in den Rahmen der allgemeinen

Vertretung fallen.

in

gez. Gregory

m

bizhal,

Ja0

a

Herrn Oberregierungsrat Ing. Zankt

Herrn Oberregierungsrat Dr, Danzmann,

c) Herrn Regierungsrat Wolfram von Wolmar

(

mit der Bitte um Kenntnisnahme;

nachrichtlich an:

B

d) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

e)

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

f)

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

7

≠α d.

/13/0.41.

ID



Der Releksorotektor

in Böhnon unc mihren

\}

Gruppe I 1

I l a - 3074

pp

An den

.x%.4

Herrn Ministerpräsidenten

in Pr ag

Betrifft : Sprach engebrauch im Protektorat Böhmen und Mähren-

Schrifttypen

Bei der Durchführung sprachenrechtlicher Massnahmen ist bisher

in einzelnen Fällen angeregt worden, deutsche Worte möglichst

in gotischer Schrift (Fraktur) zu schreiben bezw. zu drucken,

Der häufige Mangel einer eingehenden Kenntnis der gotischen

Schrift und das ungleichartige Schriftbild, das sich bei der

Verwendung verschiedener Schriftarten nebeneinander ergibt,

veranlasst mich, Sie zu bitten,künftighin auch bei jeden deut-

schen Text die sogenannte Antiqua-Schrift ( Normalschrift) zu

verwenden. Dies gilt besonders von Urkunden, Anschlägen und

Veröffentlichungen von Behörden, Bahnhofsnamen und dgl..

Von einer vollständigen Neubeschriftung bitte ich z.Zt;abzuse-

hen.Bei Ersatz oder Neuerstellung so z.B.bei Neudruck von

Drucksorten und-Veröffentlichungen ist jedoch entsprechend

zu verfahren .

Ich bitte mich von dem Veranlassten in Kenntnis zu setzen,

Im Auftrage :

gez,Dr.Fuchs

Beglaubigt :

Nih

Registrator :

(π



Der Reichsprotektor

Prag,den 11.Februar 1941

in Böhmen und Mähren

I l a - 3074

An

a)

die Abteilungen I - IV

b

die Zentralverwaltung

c) die Gruppen ( an I 9 25 Mehrabdrucke )

d) die Dienststelle für das Land Mähren

e) die Oberlandräte

f) den Oberfinanzpräsidenten in Prag

nachrichtlich :

g) das Büro des Reichsprotektors

h) das Büro des Staatssekretärs

i) das Büro des Unterstaatssekretärs

k) den Wehrmachtbevollmächtigten

1) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

m) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

n) die Parteiverbindungsstelle (mit 25 Mehrabdrucken)

Abschrift übersende ich zur Kenntnis und entsprechenden

Handhabung . Das Schreiben an den Ministerpräsidenten ist

durch eine Entscheidung des Führers über den bevorzugten

Gebrauch der Normalschrift ( früher Antiqua-Schrift )

gegenüber der gotischen Schrift veranlasst .

Zusatz für die Ahteilungen I - IV

die Gruppen

Auf den Runderlass der Zentralverwaltung vom 6.2.1941,

Nr.Z.H.B./4l - nehme ich Bezug .

Im Auftrage :

gez.Dr.Fuchs

Beglaubigt :

yuuay

Registrator

24068



Sh

Dor Reichsprotektor

Böhmen und Mähren

Prag, den 7. Februar 1941.

Nr.Z: H.B./41

\

Aperert: boda

Hlm. He. bre.M.

An

NE

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

b) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

l. 1

c) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

d) die Zentralverwaltung,

e) die Herren Abteilungsleiter I - IV,

f) sämtliche Gruppen - ausschl.Gruppe Mähren -

g) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,

h) die Parteiverbindungsstelle.

In der Kantine in meinem Dienstgebäude Czernin-Palais

können ab sofort von den Gefolgschaftsmitgliedern "italieni-

sche Kekse"gekauft werden.Auf je2Gefolgschaftsmitglieder ent-

fällt 1 Dose Kekse (Inhalt ungefähr 3 kg) zum Freise von 12,60 N

Die Gruppe Ernährung und Landwirtschaft ist mit Keksen

bereits beliefert worden.

In den nächsten Tagen wird für die Gefolgschaftsmitglie-

der Gänsefett zum Verkauf gestellt werden können. Auf jedes

Gefolgschaftsmitglied entfällt voraussichtlich l kg zum Prei-

se von 6,-- RM. Näheres über Abgabe des Gänsefettes wird noch

bekanntgegeben.

Im Auftrage

gez.Dr.K a i s e r

Beglaubigt.

Mere5

Verwaltungssekretär.

i3



Zentralverwaltu:

Nr.Z: H.B./41

\

$  d

An

/..4.

a) die Zentralverwaltung,

b) die Herren Abteilungsleiter I - IV,

c) sämtliche Gruppen - ausschl.der Dienststelle für das

Land Mähren in Brünn -

Der bei der Gruppe II/7 entstandene umfangreiche, in

einem Schnellhefter geordnete Vorgang über einen Verordnungs-

entwurf der Protektoratsregierung über Ehestandsdarlehen und

Unterstützungen kinderreicher Familien ist nicht aufzufinden.

Es wird um Nachforschung nach diesen wichtigen Vorgängen und

gegebenenfalls Abgabe an die Gruppe II/7 gebeten.

gez. Li e b e n o w

Beglaubigt:

lin

Verwaltungssekretär.

Nachrichtlich an:

d) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

e) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

f) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prug, den 5.Februar 1941.

Nr. Z Pers. II -2/41

\fr}

An

A feruré: bevecd

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors

flm.

h 

b) das Büro des Herrn Staatssekretärs.

prf

c) das Buro des Horrn Unterstaatssekretärs,

3hdac

d) die Abteilungen I, II, III und IV,

/.100

e) sämtliche Gruppen,

f) die Dienststelle für das Lünd Mähren in Brünn.

Betrifft: Krankenversicherung bei der Betriebskrankenkasse

des Reichs.

In der Anlage übersende ich ein Rundschreiben - Nr.2a/

40 - des Leiters der Betriebskrankenkasse des Reichs mit der

Bitte, dasselbe allen krankenversicherungspflichtigen und bei

der Betriebskrankenkasse des Reichs freiwillig weiterversicher-

ten Gefolgschaftsmitgliedern zur Kenntnis zu bringen.

Im Auftrage

gez.L ieben o w

Beglgubigt:

fpeises

Verwaltungssekretär.

13.

St. S



Der Leiter

der Betriebskrankenkaffe des Meichs

IV/4002

Berlin, den 31. Dezember 1940.

Jum Aushang für die Mitglieder der BAN

Rundsthreiben Nr. Qa/40

An alle Dienststellen

1. Weiterversicherung geschiedener Ehefrauen

Die geschiedenen Ehefrauen von freiwillig weiterversicherten Mitgliedern und solchen Pflicht.

mitgliedern, die bei der BkN mindestens 6 Wochen versichert sind oder in den vorangegangenen

12 Monaten mindestens 26 Wochen auf Grund der Reichsversicherung versichert waren, können auf

ihren Antrag bei der BRN freiwillig weiterversichert werden. Die bereits geschiedenen Ehefrauen

haben die Möglichkeit, ihre Weiterversicherung noch bis spätestens zum 30. Iuni 1941 zu beantragen.

In anderen Fällen muß die Weiterversicherung der BKN innerhalb von 3 Wochen angezeigt werden,

nachdem das Urteil über die Scheidung Rechtskraft erlangt hat. Anzeigen über die Weiterversiche-

rung sind an die Zweigstelle der BRNt zu richten, die für die Betreuung des früheren Ehemannes

zuständig ist.

2. Mitversicherung der Pflegekinder

Mit Wirkung vom 1. Januar 1941 an werden Pflegekinder, die von den Versicherten unent-

geltlich verpflegt werden, krankenversicherungsrechtlich den Kindern der Versicherten gleichgestellt.

Für solche Pflegekinder erhalten die Bersicherten daher die gleichen Leistungen wie für andere unter-

haltsberechtigte Kinder.

3. Erhöhung des Zuschusses für größere Heilmittel und Hilfsmittel

Die Leistungen werden mit Wirkung vom 1. Januar 1941 wie folgt heraufgeseßt:

a) Mitglieder

Die Kosten für größere Heilmittel werden bis 50 RM voll übernommen. Von den diesen

Betrag übersteigenden Kosten werden ²/, höchstens jedoch 25 RM als Zuschuß gewährt. Höchstbetrag

insgesamt also 75 RM. (Bisher /, der Kosten als Zuschuß und Höchstbetrag 50 RM.)

Zu den Kosten für Hilfsmittel gegen Berunstaltung und Berkrüppelung wird ein Zuschuß in

Höhe von ²/, der Kosten bis zu 75 RM (bisher 50 RM) innerhalb eines Jahres gewährt.

b) Familienmitglieder.

Der Zuschuß der BRR zu den Kosten für größere Heilmittel und Hilfsmittel, der bei den mit-

versicherten Familienmitgliedern bisher 50 v. H. betrug, ist auf 70 v. H. heraufgeseßt worden. Der

Höchstzuschuß hetrdgt/nach wie 30 MM.



4. Familiensterbegeld für Kinder bis zu 1 Jahr

Das Familiensterbegeld für Kinder bis zu 1 Jahr, das bisher das 5fache des Grundlohns betrug,

ist mit Wirkung vom 1. Januar 1941 auf das 10fache des Grundlohns heraufgeset³t worden.

5. Krankengeld für freiwillig weiterversicherte Angestellte

Die freiwillige Weiterversicherung von Angestellten, die aus der Pflichtversicherung wegen Über-

schreitung der Jahresarbeitsverdienstgrenze von 3600 RM ausscheiden, wird vom 1. Ianuar 1941 an

allgemein mit Anspruch auf Krankengeld ausgestattet. Ebenso wie die Pflichtmitglieder haben auch

die freiwillig weiterversicherten Mitglieder, solange sie sich im Angestelltenverhältnis befinden, An-

spruch auf Krankengeld. Dies wird bei mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Erkrankungen von dem

Tage an gezahlt, an dem die vom Gefolgschaftsführer als Krankenbezüge gewährten Dienstbezüge weg-

fallen. Diese Neuregelung findet auch Anwendung auf die schon bestehenden Versicherungen der frei-

willig weiterversicherten Mitglieder, soweit die vorstehenden Borausseßzungen auf sie zutreffen. Eines

besonderen Antrags zur Umwandlung der Bersicherung bedarf es nicht, da die in Betracht kommen-

den freiwilligen Mitglieder noch besonders benachrichtigt werden. Infolge des künftigen Anspruchs

auf Krankengeld werden die Beiträge vom 1. Januar 1941 an von monatlich 9,90 RM auf monat-

lich 10,80 RM erhöht. Da den freiwillig weiterversicherten Angestellten nicht die Wahl zusteht, ob

sie sich ohne oder mit Anspruch auf Krankengeld versichern wollen, kann Anträgen auf Beibehaltung

der bisherigen Versicherungsart nicht stattgegeben werden. Für freiwillig weiterversicherte Angestellte,

denen die Fortseßzung ihrer Bersicherung unter den neuen Bedingungen unzweckmäßig erscheint, er-

übrigt daher nur, die Fortseßung der Versicherung aufzugeben.

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung auf freiwillig Weiterversicherte, die

sich zunächst als Angestellte wegen Überschreitung der Iahresarbeitsverdienstgrenze von 3600 RM

freiwillig weiterversichert haben und später in das Beamtenverhältnis übernommen worden sind. Für

diese bleibt die Versicherung in der bisherigen Weise bestehen. Hierzu ist jedoch ein besonderer Antrag

notwendig, den ich alsbald an das Sachgebiet V der Hauptverwaltung der BKRt, Berlin SW 68,

Neue Grünstraße 17, zu richten bitte.

Die freiwillige Weiterversicherung der Pflichtmitglieder, die aus anderen Gründen aus der Pflicht.

versicherung auscheiden, bleibt unverändert. Sie ist mit einem Anspruch auf Krankengeld nicht aus-

e  a d   d bu d a   

den werden.

gez. Schadow.
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Ab schrif t.
Der Rcichsministor und Chcf
Borlin W 8,den 13.Januar 41.
. dor.Roichskanzlci
Z.Zt.Führer Hauptquartior
Rk.237 B
An dio
.ud
Obcrsten Reichsbchörden.
8/5.41
Der Führer hat cntschicden; dass sämtlichc Zcitungcn und
Zcitschrifton allmählich auf dic sogonannte Antiqua-Schrift umgostallt
werdcn. Dor Führer geht davon aus, dass dic Verwcndung dor fälschlicher
weise als gotischc Schrift bezcichneten Schriftzeichcn don dcutschen
Intcresscn im In- Auslando schadc, weil Ausländer, die dic dcutscho
Sprachc bchcrrschon, dicse Schrift mcist nicht lescn können.
Der Führer hat ferner angcordnot, dass die Antiqua-Schrift
künftig als Normalschrift bczeichnct und, sobald dics schulbuchmässig
möglich ist, allein in den Volksschulen gelchrt wird.
Der Führer hat schlicsslich bestimmt, dass Urkunden dos
Staates, Anschäge und Veröffontlichunge:. von Bchördcn, Strassonschilder
Bahnhofsnamcn u. dgl. künftig nur in Normalschrift gcschriobcn odcr ge-
druckt worden.
Ich bitte, das zur Durchführung dor Weisungen dcs Führors
Erfordcrliche in Ihrem Geschäftsbereich zu voranlassen und hierübor
dom Führer zu meinen Händen zu berichten!
gez.Untcrschrift.
Zentralverwaltung.
Nr. Z:H.B./41.
Prag, dcn 6. Fcbruar 1941.
Abschriftlich
an
a) dic Herren Abtcilungslciter I bis IV,
b) sämtlichc Gruppcn-ausser dor Dienststcllc für das Land
Mähron in Brünn-
mit der Bittc um Kcnntnisnahme und Veranlassung des Weite-
ren inncrhalb des Goschäftsbcrciches dor einzelnen Gruppen.
Obenstchender Erlass wird Gogenstand ciner Bosprc-
chung in der nächston Gruppcnioiterbesprechung scin.
Nachrichtlich:
An
c) an das Büro des Herrn Rcichsprotcktors,
d) an das Büro des Horrn Staatssckrctärs,
c) an das Büro dos Horrn Untcrstaatssckretärs.
goz.Liebenow
Boglaubigt:
Mirsed
Vorw.Sckrotär
C
/1



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prec, don 5. Februer 1941.

Nr. Z Verw 4

A

£.ad

An

/. 3/.44

a) die Zentralverwaltung,

b) die Herren Abteilungsleiter I, II, III und IV,

c) sämtliche Gruppen - einschl.Dienststelle Mähren in Brünn,

d) den Herrn Kurator der Deutschen wissenschaftlichen Hochschulen

in Prag,

e) den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn,

f) den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten in Prag,

g) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Prag,

h) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei in Prag,

i) die Vorprüfungsstelle im Hause.

Betrifft: Umzugskosten für neu eingestellte Gefolgschaftsmitglieder.

Der Herr Reichsminister der Finanzen hat sich damit einver-

standen erklärt, dass bei der Bewilligung von Umzugskostenbeihilfen

an neu eingestellte Gefolgschaftsmitglieder.im Protektorat nach sei-

nen Runderlass vom 31.10.1940 - P 2152-13063 IV - verfahren wird.

Gegen eine rückwirkende Anwendung des Erlasses auf die seit Beginn

des Rechnungsjahres 1940 ausgeführten Einstellungsumzüge von Gefolg-

schaftsmitgliedern hat er nichts einzuwenden.

Nachstehend gebe ich den Wortlaut des Runderlasses vom 31.

10.1940 bekannt:

Der Reichsminister der Finanzen

P 2152 - 13063 IV

Berlin W 8, 31. Oktober 1940

Umzugskosten für neu eingestellte Ge 'olgschaftsmitglieder in den

eingegliederten Ostgebieten.

Auf Grund der ADO. Nr. 14 zu § 22 TO A und zu § 20 TO B

erkläre ich mich in Abweichung von der Bestimmung in ADo Nr. 4 Abs.2

erster Halbsatz zu § 22 TO A und zu § 2O TO B damit einverstanden,

dass den bei öffentlichen Verwaltungen und Betrieben in den einge-

gliederten Ostgebieten neu eingestellten Gefolgschaftsmitgliedern

die entstandenen notwendigen Auslagen für das Befördern des Unzugs-

gutes (Nr. ll Abs.l DVOzUkG) unter Überschreitung der in ADO Nr. 4

Abs. 2

C



51a

Abs.2 zu § 22 TO A oder zu § 20 TO B fetigesetzten Grenze von 50 v.H.

der Umzugskostenentschädigung bis zur Erreichung der vollen Umzugskosten-

entschädigung erstattet werden können, Voraussetzung ist, dass sich die

Beförderungsauslagen in angemessenen Granzen halten.

Weiterhin bin ich damit cinverstanden, dass don aus dem übrigen

Reichsgebiet nach den eingegliederten Ostgebieten versetzten Angestell-

ten, die den Einstellungsumzug an den bisherigen.Dienstort noch nicht

ausgeführt hatten, für den Umzug nach dem neuen Dionstort unter Über-

schreitung der in ADO Nr.4 zu § 22 TO A festgesetzten Höchstgronze von

50 v.H. der Umzugskostenentschädigung eine Unzugskostenbeihilfe in Höhc

der entstandenen notwendigen Befördorungsauslagen (Nr.ll Abs.l DVOzUkG)

bis zur Erreichung der vollen Umzugskostonentschädigung gewährt wird.

Voraussetzung ist, dass sich die Beförderungsauslagen in angonessenon

Granzen halten.

Diese Sondermassnahmen treten mit dem 3l.März l942 ausser Kraft.

Oberste Reichsbehörden

Im Auftrage

Herrn Preussischen Fin.Minister

gez.Unterschrift.

In Auftrage

gez. Lie benow

Beglaubigt:

Met

Verwaltungssekretär.

Nachrichtlich an:

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

.das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

24061
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Nr. U.St.S.

Prag, den 4. Februar 1941.

4.

$c

An die

2471/61

Herren Oberlandräte in Böhmen

Herren Oberlandräte in Mähren

durch die Dienststelle Mähren in Brünn.

Auf besondere Weisung des Herrn Staatssekretärs

teile ich Ihnen nochmals mit, dass der Herr Staatsse=

kretär die persönliche Verantwortung und damit auch die

persönliche Leitung des Unterbringungswerks für die

Kinder aus dem Reich übernommen hat.

Er erwartet von den Herren Oberlandräten ge=

rade auch im Hinblick auf seine persönliche Stellung

zu dem Hilfswerk, dass die Herren Oberlendräte sich

persönlich in weitestem Masse in die Aktion einschal=

ten und sie fördern, wo immer dies irgend geht.

Der Herr Staatssekretär hat den Wunsch, dass

die Bitten der mit der Durchführung des Hilfswerks

Betrauten tunlichste Berücksichtigung finden und dass

die Herren Oberlandräte sich persönlich an Ort und

Stelle über die Verhältnisse unterrichten.

Heil Hitler !

gez. Dr, von Burgsdorff

Unterstaatssekretär.

Beglaubigt:

Mhrenbuste

Nachrichtlich :

an das Bürs des Herrn Reichsprotektors

an das Büro des Herrn Staatssekretärs

E

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.



Zentralverwaltung

ES

Z.HB./41.

Prag, den 3.Februar 194l.

An das

Büro des Herrn Staatssekretärs

im Hause.

Zu dem von der Zentralverwaltung am Samstag, den

15. Februar 194l, abends 2o Uhr im Handwerkervereins-

haus, Prag II, Smetschkagasse, veranstalteten Gefolg-

schaftsabend, werden die Angehörigen des Büros des

Herrn Staatssekcetärs hiermit eingeladen.

Teca

Caops

%

1 orcof:bincang

The T2She,

H

75

lor:1

C
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1

47/81

C



Abschrift
Der Chef der Ordnungspolizei
Berlin,den 2l.Januar 194l.
O.-Kdo.g 4(Plc) Nr. 66/40.
iW.7, Unter den Linden 74.
Der Reichsführer-SS hat einen SS-Hauptsturmführer
mit drei Tagen Stubenarrest - abzusitzen an drei aufein-
anderfolgenden Sonntagen im Dienstgebäude - bestraft,
weil er mit einem Dienstkraftwagen die Höchstgeschwindig-
keitsgrenze von 80 km-Std. auf der Reichsautobahn über-
schritten hat.
Auf Befehl des Reichsführers-SS ist diese Bestra-
fung auch allen Angehörigen der Ordnungspolizei bekannt-
zugeben.
gez. D a lù o ge .
Beglaubigt:
(L.S.)
gez. Schiesch
Pol.-Hauptw.
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 30.Januar 1941.
Nr. Z: H.B./41
.cd
An
32E1
a) die Zentralverwaltung,
b) die Abteilungen I -. IV,
c) sämtliche Gruppen - einschl, Dienststelle für das
Land Mähren -
d). die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.
Nachrichtlich an:
e) das Büro des Herrn Reichsprotektors,
f) das Büro des Herrn Staatssekretärs,
g) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,
h) den Herrn Wehrmachtbevolümßchtigten,
i) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
j) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,
k) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,
l) die Parteiverbindungsstelle.
Abschrift übersende ich mit der Bitte um Kenntnis.
Im Auftrage:
gez. Liebenow
Beglaubigt:
Heine
Angestellte:



Zentralverwaltung
Prag, den 29. Januar 1941
Nr. Z: H.B./41.
An
α0
die Zentralverwaltung,
die Herren.Abteilungsleiter I - IV,
sämtliche Gruppen ( ausschließlich der Dienststelle
für das Land Mähren).
Im Dienstgebäude Czerninpalais ist ein Damenohr-
ring gefunden worden, der von. Verlierer im Hauptbüro
abgeholt werden kann.
gez. Liebenov
Beglaubigt:
Heine
A
Angestelite.
"promark: bann
Nachrichtlich :
Mn. 312 bre. 3e
uy
a
das
Biiro
des Herrn Reichsprotektors,
K.5.2.S.6
Q
11
"1
11
"1
Staatssekretärs,
ida .
C
"
I1
11
I!
Unterstaatssekretärs.
4hit/i1



Abschriften
Der Staatsminister
Berlin W 8, den 23.Januar 1941
und Chef der Präsidialkanzlei
Veßstrafe 4
des Führers und Reichskanzlers
RP 799/41
An die
Obersten Reichsbehörden.
Im Falle einer Außerbetriebsetzung der Rufnummer
ll 6l 9l ist die Präsidialkanzlei des Führers und Reichskanzlers
unter der Rufnummer 2l 39 94 zu erreichen.
T
gez. Unterschrift
Yhers:les
Berlin c lll,
lavg. bre.M
Reichsbankdirektorium
den 22. Januar 1941
thm.
Nr. III 480
Betr.: Fernsprechbetrieb
Die Deutsche Reichsbank ist im Falle der Außerbe=
triebsetzung der Rufnummer 16 40 51 auf der Rufnummer 52 0
20
.2/1.41
zu erreichen.
Reichsbankdirektorium
Beglaubigt
Poststelle und Kanzlei
An
gez.Unterschrift
den Herrn Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag
Der Reichsprotektor
Prag, den 29. Januar 1941
00a
in Böhmen und Mähren
III 4/2c 4100-0 Nr.23222
An
a) die Zentralverwaltung,
b, die Herren Abteilungsleiter I - IV,
c) sämtliche Gruppen- einschl.
Dienststelle für Mähren,
d) die Herren Oberlandräte
in Böhmen und Mähren.
Nachrichtlich an:
das Büre des Herwn Reichsprotektors,
das Büro des Herrn StS,
das Büre des Herrn UStS.
Abschriften übersende ich mit der Bitte um
Kenntnisnahme.
Im Auftrag
gez. Dr. Hroch
Beglaubigt
/
eh
Postessistent



Zentralverwaltung

Nr.Z: H.B./41

Prag, den @, Januar 1941.

An

by

a) die Zentralverwaltung,

£.d.d.

b) die Abteilungen I - IV,

10114

c) sämtliche Gruppen - ausschliesslich

Dienststelle für das Land Mähren -

Betrifft: Benutzung des Bereitschaftswagens

Die in letzter Zeit beobachtete zunehmende Inanspruch-

nahme des Bereitschaftswagens während der Nachtstunden gibt nir

Veranlassung darauf hinzuweisen, dass der Bereitschaftswagen

nur für ganz besonders eilbcd'rftige Dienstfahrten, nicht aber

für Fahrten ins Theater usw. zur Verfügung stcht.

Ich bitte daher, nur in äusserst dringenden Fällen

den Bereitschaftswagen zu benutzen.

i

gez. L i e b e n o w

Beglaubigt:

(

Hine

Angestellte.

Nachrichtlich an:

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,



Der Reiehsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 29.Januar 1941
Nr. Z. - Verw. 4
An
a)
die Zentralverwaltung
b
die Herren Abteilungsleiter I,II,III u.IV
c)
sämtliche Gruppe - einschließlich Gruppe
Mähren in Brünn und
d)
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.
≤.a d.
Betrifft : Reisekosten .
2b
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß bei
Benutzung von Schnell- und Eilzügen im Protektorat eine
Ermäßigung des Fahrpreises eintritt, wenn eine Rück-
fahrkarte gelöst wird, weil dann der Eil- und Schnell-
zugszuschlag nur einmal erhoben wird. Die Geltungsdau-
er einer Rückfahrkarte für Eil- und Schnellzüge beträgtbei
einer Entfernung bis 50 km 2 Tage, über 50 bis 200 km
4 Tage, über 200 bis 300 km 6 Tage und über 300 km l0
Tage.
Da nach Nr. 17 (3) der Ausführungsbestimmun-
gen zum Reisekostengesetz Möglichkeiten zum Erlangen
von Fahrpreisermäßigungen auch bei Dienstreisen auszu-
nutzen sind, wird ersucht, falls die voraussichtliche
Dauer der Dienstreise feststeht, von dieser Vergünsti-
gung stets Gebrauch zu machen, weil bei den zu liqui-
dierenden Reisekosten nur die verbilligten Fahrpreise
(Rückfahrkarten) erstattet werden können.
Auskunft erteilt die Bahnhofsauskunft (Tel.
39l96) und das ■edok - Reisebüro (Tel. 3474l).
Gleichzeitig mache ich daravf aufmerksam,
daß diese Fahrpreisermäßigung nach der zum l. April
194l in Aussicht genommenen Einführung des Deutschen
Personentarifs im Binnenverkehr der Protektoratsbah-
nen Böhmen und Mähren nicht mehr gelten wird.
Im Auftrage:
gez.Liebenov
Beglaubigt:
Heime
Angestellte.
Nachrichtlich :
dem Büro des Herrn Reichsprotektors
dem Büro des Herrn Staatssekretärs
dem Büro des Herrn Unterstaatscekretärs.



Der Reichsprotektor

Prag, den . Januar1941.

in Böhmen und Mähren

Nr.Z Verw 4

An

a) die Zentralverwaltung,

b) die Herren Abteilungsleiter I - IV,

c) sämtliche Gruppen - einschl.Dienststelle für das Land

Mähren in Brünn -

d) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.

Betrifft: Notstandsbeihilfe für Zahnersatz.

Es werden immer noch Anträge auf Gewährung von Not-

standsbeihilfe für Zahnersatzkosten vorgelegt, ohne dass mei-

ne nach den Beihilfengrundsätzen für die Reichsverwaltung er-

forderliche v o r h e r i g e Zustimmung beantragt und er-

gangen ist. Ich verweise auf meinen RdErl. vom 3.4.40 Nr. Z

Verw. 273/40 betr. Notstandsbeihilfen für Zahnersatz und be--

merke, dass Anträge auf Notstandsbeihilfen für Zahnersatz

(nicht Zahnbehandlung) ohne meine v o r h e r i g e Zustim--

mung nicht berücksichtigt werden können. Solche Anträge sind

nicht mehr zur Vorlage zu bringen.

Ich bitte, diesen Erlass allen beamteten und nicht-

beamteten Gefolgschaftsmitgliedern - auch den künftig ein-

tretenden - zur Kenntnis zu geben.

Im Auftrage

gez. Liebenow

Beglaubigt:

Heine

Nachrichtlich an:

Angestellte.

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

4

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

Dbervert

beyscaciy

hhen:301

dié, 3015.

15.31.14,

td ed

an +to



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 28. Januar 1941.

Nr.Z: H.B./41

An

a) die Zentralverwaltung,

b) die Abteilungen I - IV,

c) sämtliche Gruppen - einschl.Dienststelle für das Land Mähren -,

d) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

e) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

f) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

g) den Herrn Oberfinanzpräsidenten,

h) Herrn Gesendten Z i e m k e,

i) Herrn Gauamtsleiter der NSV B ü t t n e r,

j) Herrn Legationsrat von der Decken,

k) Herrn Regierungsrat S t u c k o

Betrifft: "R"-Schifder an Dienstkraftwagen

Ich habe Veranlassung darauf hinzuweisen, dass das

an den Dienstkraftwagen geführte weisse Schild mit dem roten "R"

und der Umschrift "Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren" nur

durch mich bezogen werden darf und dass die eigenmächtige An-

fertigung dieses Schildes nicht statthaft ist. Wird ein "R" -

Schild unbrauchber, so ist unter Abgabe dieses Schildes ein neu-

es Schild bei mir zu beantragen.

Ich bitte,dies zu benchten.

Im Auftrage

gez.Liebenow

Beglaubigt:

Heine

1

n

Nachrichtlich an:

Angestellte.

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssckretärs,

das Büro des Herrn Unterstaatssckretärs.

sc.d

_091.41.
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 28. Januar 1941.

Nr. Z: H.B./41

An

a) die Zentralverwaltung,

b) die Herren Abteilungsleiter I - IV,

c) die Herren Gruppenleiter.

Betrifft: Nachrichtenblatt.

Am l.Februar 194l wird in unregelmässiger, womöglich

wöchentlicher, Folge ein

"Nach rich ten bl a t t

des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren"

herausgegeben werden. Im Nachrichtenblatt werden Personalmit-

teilungen und alle sonst durch Rundverfügungen bekanntgegebenen

allgemein interessierende Angelegenheiten veröffentlicht werden.

Ich bitte,Anregungen und Mitteilungen für die Veröffentlichung

jeweils der Zentralverwaltung /Hauptbüro zuzuleiten.

Im Auftrage

gez. L i e b e n o w

Beglaubigt:

Heine

Angestellte.

Nachrichtlich an:

n

d) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

e) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

f) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

W

g) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes.

\

Lre.au 70. ∴.1947 pe lee

=.c.d.

/.13/0.41

belegeihner.

/÷0/1.44
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Abschrift
Der Reichsmarschall
Berlin W 8, den 15. Januar
des Großdeutschen Reiches
1940
Beauftregter für den Vierjahresplan.
Leipzigerstraße 3
und
Der Preußische Ministerpräsident
St.M.180/11.
In Falle einer Außerbetriebsetzung der Sammel-
-nummern 12 63 41 und 12 70 71 sind meine Dienststellen
Der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches
Beauftragter für den Vierjahresplan,
die Geschäftsgruppe Devisen und
dis Preußische Staatsministerium
unter der Ruf-Nr. 22 55 06 und 22 55 07 zu erreichen,
Im Auftrage
AN
gez. Dr. G r a m s c h
a) den Herrn Generaldirektor der
%o
Steetsarchive,
b) den Herrn Kurator des Reichs- und
Stastsanzeigers,
1begl:bnco
e) das Foschungeamt,
He2 Setern
d) den Herrn Generalintendanten der
15.29.1.
todg.e.d.U.
Preußischen Staatstheater,
e) die Hermann Göring-Meisterschule
Beglaubigt:/.S..
für Malerei in Kronenburg (Bifel),
f) das Stabsamt,
die Oberrechnungskammer,
(Siegel)
gez. Unterschrift
h) die Stiftung "Freußenhaus",
i) den Herrn Reichskommissar für die
Regierungs-
Preisbildung,
sekretär.
k) das Devisenfahndungsant,
i) die Herren Generalbevolimächtigten,
Beauftragten und Sonderbeauftragten,
m) die Haupttreuhandstelle Ost,
n) die Obersten Reichsbehörden.
SO000
Der Reichsprotektor
Prag, den 24, Januar 1940
deJUR pUR WoUUge U
11I 4/ 2c 13690
Abschrift übersende ich zur gefl.
An
Kenntnisnahme.
a) die Zentralvervaltung,
Im Auftrag
Nachrichtlich an:
b) die Herren Abteilungsleiter
Mroch
das Düro des Herrn
I, II. III und IV,
c) säutliche Gruppen' -- einschl
Reichsprotektors
das Büro des Herrn Sts
Dieistuvitle für Mähren,
d) die Kerren Oberlandräte in
das Büro desRerrn UStS
Böhmen und Mähren
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 24. Januar 1941.

Nr. Z Verw (1)

An

a) die Zentralverwaltung,

\

b) die Abteilungen I - IV,

c) sämtliche Gruppen - einschliesslich

$.c

Dienststelle für das Land Mähren -,

d) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,

22/+1

e) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

f) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei.

Betrifft: Gliederung der Behörde

Die bisherige Gruppe Finanz wird aufgeteilt in folgen-

de 2 Gruppen:

1) Gruppe II 7 - Finanz - :

Besitz- und Verkchrssteuern,

Zölle und Verbrauchssteuern.

2) Gruppe II 8 - Finanzpolitik - :

Aufsicht über die Finanzpolitik der

Protektoratsregierung,

Allgemeine Finanzangelegenheiten,

Mitwirkung bei finanziellen Massnahmen anderer

Gruppen,soweit nicht die Zentralverwaltung zu-

ständig ist.

Leiter der Gruppe II/7 ist Oberfinanzpräsident Gross.

Zum Leiter der Gruppe II/8 berufe ich den Ministerialrat Dr.

Gase.

gez.Frhr.von Neurath

Beglaubigt:

Heine

Angestellte.

Nachrichtlich an:

g) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

h) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

i) das Büro des Herrn Untersteatssekretärs.

St.S.ID



Abschrift
Der Chef der Sicherheitspolizei
Berlin, den 6.Januar 1941.
und des SD
S I G Nr. 2980/40.
4
7 :boneat
An die
Kn2. bic. M.
Obersten Reichsbehörden.
∴dodaon .c.d.
/
Betrifft: Fernsprechbetrieb.
Ja 2
Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD ist
im Falle einer Außerbetriebsetzung der Ruf-Nr. 12 O0 40
auf der Ruf-Nr. 22 942l zu erreichen.
In Vertretung:
gez.Dr.Nockemann.
Beglaubigt:
(L!S.)
gez.Dittmar.
Kanzleiangestellte.
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 23.Januar 1941.
Nr. Z/H.B./40.
An a) die Zentralverwaltung,
b) die Abteilungen I - IV,
c) sämtliche Gruppen einschließlich Dienststelle für
das Land Mähren,
d)
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,
Nachrichtlich :
An e)
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
f)
"
"1
11
"1
Staatssekretärs,
g)
"
"1
11
"
Unterstaatssekretärs.
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnis.
Im Avftrage :
gez. Liebenov
Beglaubigt:
377A
Angestellte.
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DER REICHSMINISTER UND CHEF

Berlin W 8,den 16.Januarl941

DER REICHSKANZLEI

Voßstraße 6

Rk. 13857

B II

An

die Obersten Reichsbehörden

do: Horrn Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, Berlin

den Herrn Gen:ralbaurat für die Hauptstadt der Bewegung, München

den Kerrn Reichsbaurat für die Stadt Linz a.d.Donau, München

Im Palle einer Außerbetriebsetzung der Rufnummer l2 6841

ist die Reichskanzlei unter der Rufnummer 2l 9426 zu erreichen.

In Vertretung

Kritzinger

DER_ REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Prag, den 23. Januar 1941.

III 4/ 2 c 4100-0 Nr.22619

An

a) die Zentralverwaltung,

b) die Herrn Abteilungsleiter I, II, III und IV,

c)

sämtliche Gruppen - einschl.Dienststelle für Mähren,

d) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.

Nachrichtlich _an:

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

das Büro des Herrn Unterstaatssckretärs.

Abschrift übersende ich zur gefl. Kenntnisnahme.

Im Auftrag

MMrorh



99
Abschrift H.B.D.
Der Reichsforstmeister
Berlin W 8, den 17.Dezomber 4
Zeichon: Sta 493 III.
Leipziger Platz 1l
Betr.:Fornsprechan-
schlüsse des Reichs-
An die
forstants
Obersten Reichsbehörden.
Der Reichsforstmcister (Reichsforstamt) ist im Fallc
oiner Außerbetriebsctzung der Sammelnummer 12 00 49 auf der
Rufnummer 22 91 0l zu erreichen.
Im Auftrag
gez.Maul.
Der Reichsminister
für Ernährung und Landwirtschaft
Berlin W 8, den 10.Januar 1941
Wilhelmstr.72
I.B.1.Min-145
Betr.: Fernsprechbetrieb.
Das Reichsministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft ist im Falle einer Außerbetricbsetzung dor Fernsprcch-
nummer 12 0020 auf don Rufnummern
41 7436 und
41 7640
zu erreichen.
Im Auftrag
gez.Bock
DER REICHSPROTEKTOR
in Böhmen und Mähren
Prag, den 23.Januar l941.
III 4/ 2c 4100-0
An
Sope
a)
a.e Zentralverwaltung,
b
d: , lerrn Abteilungsleiter I, II, III und IV,
c)
sämtliche_Gruppen - einschl.Dienststelle für Mähren,
d) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.
Nachrichtlich an:
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
das Büro des Herrn Staatsekretärs,
das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.
Abschrift übersende ich zur gefl, Kenntnisnahme.
Im Auftrag
HWroch
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 2°. Januar 1941.

Nr. Z./H.B./40.

1ben:bonea

. An a) die Zentralverwaltung,

b) die Abteilungen I - IV,

dog.d.d

c) sämtliche Gruppen - außer Dienststelle für das Land

Mähren.-

272/251

Wie mir der Befchlshaber der Sicherheitspolizei und

des SD in Prag mitteilt, hat die Staatspolizeileitstelle

Brünn mit dem l7.l2.l940 ihren Sitz in das neue Dienstgebäu-

de Brünn, Eichhornerstraße 70 - Fernsprechnummer l9988 -

verlegt.

Ich gebe hiervon Kenntnis.

Im Auftrage:

gez. Liebenov.

4

Beglaubigt:

Heine

Angestellte.

Nachrichtlich_:

An d)

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

e)

"

"

"1

"

Staatssekretärs,

f "

11

"1

Unterstaatssekretärs.

St.S.√D



Der Reichsprctektor
Prag, den 21.Jan.1941
, in Böhmen und Mähren
I 1 d - 6600
An
die Abteilungen I bis IV
(9
o
die Zentralverwaltung
c)
die Gruppen
Nachrichtlich an:
T
d)
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
5.
A
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
f
das Büro des Reichsprotektors
g
das Büro des Staatsekretärs
/.22/9.44.
h
das Büro des Unterstaätssekretärs
Betr.: Beteiligung des Reichsprotektcrs bei Abkummen
zwischen dem Deutschen Reich und dom Protektorat
Die Frage der Beteiligung des Reichsprotektors beim Abschluss
von Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem Protekterat Böh-
men und Mähren ist zur Zeit noch nicht endgültig entschieden.
Da nach dem Führererlass über das Protektorat und der Verordnung
zum Erlass des Führers und Reichskanzlers über das Protektorat
Böhmen und Mähren tom 22.3.1939 (RGBl.I S. 549) im Protektcrat
und gegenüber dem Protektorat allein der Reichsprotektor Wahrer
der Reichsinteressen und Vertreter des Führers wie Beauftragter und
Repräsentant der Reichsregierung ist, muss das Reich gegenüber dem
Protektorat. auch in Vereinbarungen, Atkommen und dergl. durch den
Reichsprotektor vertreten werden. Mit Rücksicht auf den häufigen
fiskalischen Charakter der Vereinbarungcn kann neben dem Reichspro-
tektor auch der jeweils ressortmässig zuständige Reichsminister als
verantwortliches Organ für ien materiellen Inhalt der Abmachung in
Erscheinung treten.
Die Eingangsformel der Abmachungen soll demnach folgende Fassung
haben:
"Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reich, vertreten durch
den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren in Prag, sowie den (zu-
ständiger Reichsminister) in Berlin und dem Protektorat Böhmen
und Mähren, vertreten durch den Minister für (Bezeichnung des be-
./.
St.S.\D
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vollmächtigten Fachministers ) in Prag . . : .".

Ich bitte, zur Wahrung der einheitlichen Stellungnahme des

Reichsprotektors stets diese Fassung zu vertreten. Ausnahmen in

besonders gelagerten Fällen bitte ich, nur im Einvernehmen mit der

Gruppe I l zuzulassen.

Gegen eineVeröffentlichung der Abkommen im Reichsgesetzblatt,

Teil II und der Sammlung der Gesetze und Verordnungen bestehen

keine Bedenken, soweit sie aus rechtlichen Gründen erforderlich

ist.

Im Auftrage:

gez. Dr. Mokry

Beglaubigt:

yuodM.

Registrator

24044
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 20. Januar 1941.

Nr. Z Verw (l)

An

a) die Zentralvervaltung,

4

b) die Herren Abteilungsleiter I bis IV,

c) die Herren Gruppenleiter,

$.c.d.

d) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.

/.2/4.40

Betrifft: Beamtenuniform

Die Auftragefrist für die feldgraue Beamtenuniform

ist nach Mittoilung des Herrn Staatsministorsund Chofs der

Präsidialkanzlei des Pührers und Rcichskanzlers bis 3l.3.l94l

letzmalig verlängert worden, Etwaige Anträge auf Ausstellung

der Bezugscheine für die blaue Beamtenuniform bitte ich recht-

zeitig zu beantragen. Dio Oberlandräte tragen auch nach dem

31.3.194l die feldgraue Boamtenuniform.

Im Auftrage

gez.Dr.v.Burgsdorff

Beglaubigt:

Heine

Angostellte.

Nachrichtlich an:

e) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

f) das Büro des Herrn Staatssekrotärs,

g) das Büro dos Horrn Untersteatssekretärs,

h) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes.

St.S. \D



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Nr.:Z.-Verw.(4)

An

a) die Zentralverwaltung,

a

die Abteilungen I bis IV,

c)

sämtliche Gruppen - ohne die Gruppe Mähren in Brünn.-

Betrifft.: Beschäftigungsvergütung und Trennungsentschädigung;

hier: Geschäftliche Behandlung der Abrechnung.

Beschäftigungsvergütung und Trennungsentschädigung

sind bestimmungsgemäß halbmonatlich nachträglich zu zahlen.

Zahltag ist stets der 15. und letzte eines jeden Monats,bezw.

der Vortag, wenn der 15. oder letzte des Monats ein Sonn-oder

Freitag ist.

Ich bitte die Forderungsnachweise so rechtzeitig

ausfertigen zu lassen,daß sie am 10. und 25.jd.Mts. in meinem

Büro vorliegen.

Bei späterer Vorlage besteht keine Gewähr für die

Auszahlung an den in Absatz 1 angegebenen Zahltagen:

Im Auftrage

gez.Liebenow

Beglaubigt

2.h

Angestellte

Nachrichtlich:

An

d) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

e)

"

"

"1

1

Staatssekretärs,

f)

"

1

1

"

Unterstaatssekretärs.

StS T D
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ntralverwaltung.

Prag, den 20, Januar 1941.

Nr.H.B./41.

An

a) die Herren Abteilungsleiter I - IV,

=.ct d

b) sämtliche Gruppen (ausschl.Dienststelle für das

/.30/0.40

Land Mähren in Brünn)

Betrifft.: Dienstkraftfahrer.

Es liegt Veranlassung vor erneut darauf hinzuweisen,

daß die Dienstkraftfahrer, in den Wartezeiten in denen sie nicht

dienstlich für die Gruppen zu fahren haben, keine Privataufträge

von den Angehörigen ihrer Gruppen anzunehmen und auszuführen

haben.

Die Dienstkraftfahrer haben sich zu der Zeit,in der

sie für die einzelnen Gruppen nicht fahren, dem Fahrmeister für

den allgemeinen Dienstbetrieb zur Verfügung zu stellen:

Ich bitte, die Dienstkraftfahrer zu verständigen.

Im Auftrage

gez.Liebenow

Beglaubigt

Heine

Angestellte

Nachrichtlich: An

c) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

d)

"

11

"

i

Staatssekretärs,

e

"

"

"

"

Unterstaatssekretärs.

:

St.S. ID
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 20. Januar 1941.

Nr.Z:H.B./41

An

a) die Zentralverwaltung,

b) die Herren Abteilungsleiter I - IV,

c) sämtliche Gruppen - cinschliesslich Dienststelle

für das Land Mähren,

d) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

e) den Herrn Kurator der Deutschen Dechnischen

Hochschule in Brünn,

f) den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag,

g) don Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag,

h) den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten in Prag,

i) don Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes.

Betrifft: Zusätzliche Lobensmittclverschreibung.

Auch don Angchörigen der deutschen Dicnststellen und ih-

ren Familienmitgliedern können im Falle ernster Erkrankung für ei-

nc angemessone Dauer Lebonsmittelzulagen durch die behandelnden

Ärzte verschrieben worden. Diesg Verschroibungon unterliogen auf

meine Anweisung hin der Kontrollo der deutschen Amtsärzte. Nach

meinen Beobachtungen werden in der lotzten Zeit Angehörigon der

deutschen Dienststollen zuweilen zu hohe Zulagen verschrioben, so-

dass dic deutschen Amtsärzte pf:ichtgemäss zur Kürzung der Ver-

schreibungen oder zur orsatzwoiscn Einbehaltung anderer Lebensmit-

telrationen schreiten müssen.

Ich orwarto von allon Angchörigon der dcutschen Dienst-

stollen geradc auch auf dicsem Gabiet rorbilgliche Selbstzucht und

bitte sie von keinem bchandolnden Arzt die Verschreibung höherer

Mengen zu verlangen,als der behandelnde Arzt nach soinon Richtli-

nien verantworten kann. Die doutschon Amtsärzte wordon auch woiter-

hin untor wohlwollonder Borücksichtigung cllor Umstände ihre Kon-

trollotätigkoit ausüben. Es ist aber auch oin Gcbot dor Kamorad-

schaft innorhalb der dcutschon Dionststollon, dio dcutschen Amts-

ärzte nicht durch üborhöhto Wüische in Gowisscnskonflikto zu brin-

gen, sondern überzeugt zu sein, dass die Entschcidungen, auch wenn

sio den persönlichon Wünschon nicht ontsprechen, auf Grund gowis-

sonhafter Prüfung erfolgen, die cino ungorochtfertigte Bevorzugung

oder Bonachteiligung cusschliossen.

Klegen

St.S. D
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Klagen und Beschwerdon der Angchörigen der deutschen Dienststellen

oder ihrer Familionmitglicder über Entscheidungen dcutscher Amtsärzte

sind fortan ausnchmslos schriftlich auf dem Dienstwege mir vorzulogen.

Im Auftrage

gez. L i e b e n o w

Beglaubigt:

Heine

Angestellte.

Nachrichtlich an:

k) des Büro des Herrn Reichsprotektors,

1) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

m) das Büro des Herrn Untorstaatssekrotärs,

n) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

o) den Herrn Befchlshaber dor Sicherheitspolizei,

p) den Herrn Wchrmachtbevollmächtigten,

r) die Parteiverbindungsstelle.

24040
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Nr.: Z.Pers. I

mgertased

E

palleve

.An

die Herren Abteilungsleiter I, II und IV

bp.2/ay1

sämtliche Gruppen- einschließlich Gruppe Mähren

außer Post und Bahn

die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren

Betrifft.: Uk.-Stellung der Beamten, Angestellten und

Arbeiter der Behörde des Reichsprotektors

und der Oberlandräte.

Bezug.:

Erlaß I W - 11/7130 n.f.D. vom 7.1.1941.

Neue U.K:Anträge sind soweit im Sinne des angeführ=

ten Erlasses erforderlich,für alle Beamten, Angestellten und

Arbeiter der Behörde des Reichsprotektors und der Oberlandräte,

nur noch nach beiliegendem Muster bei Z.Pers. I zu stellen:Die

Vorlage der Fragebogen gemäß Verfügungen vom 26:5.39- Z 10016-

und vom 26.9.1939 - Z 1259/39- ist daher nicht mehr erforderlich.

Bei Angehörigen der Jahrgänge 1914 und jünger erfolgt

keine Freistellung mehr, auch nach Ablauf einer befristeten Zu=

rückstellung nicht.

Nach dem oben genannten Erlaß sind die Uk.-Stellungen

für sämtliche Wehrpflichtige der Jahrgänge 1910 und jünger aufge=

kündigt bezw. befristet worden. Ich ersuche,bis spätestens 1.2.

1941 die Beamten,Angestellten und Arbeiter dieser Jahrgänge nach

folgender Unterteilung listenmäßig zu erfassen und die Verzeich=

nisse herzureichen.

a) Behördenangehörige, dic für den Behördenbetrieb weiterhin un=

bedingt erförderli■hrund unabkömmlich zu stellen sind.

b) Behördenangehörige, die für den Behördenbetrieb vorerst noch

erforderlich sind und später freigegeben werden können:(Der

voraussichtliche Zeitpunkt der Freigabe ist bei jedem anzugeben.

c) Behördenangehörige, für die eine Uk.-Stellung nicht erforder=

lich ist.

Ich bemerke, daß bei Beurteilung der Unabkömmlichkeit

der strengste Maßstab anzulegen ist.Sobald der Dienstbetrieb die

Freigabe

St.S.I D/41
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Freigabe weiterer Wehrpflichtiger zuläßt, ist unaufgefordert die Auf=

hebung der Uk.-Stellung zu beantragen.Dies gilt namentlich bei Reservis=

ten I, Offizieren und Wehrmachtsbcsmten unter 45 Jahren.

Pl

Im Auftrage

gez.Liebenov

Beglaubigt

S

S9

Heine

Angestellte

BO

Nachrichtlich: An

 den Herrn Abteilungsleiter III,

das Büro des Herrn Reichsprotektor,

88

41

"

Staatssekretärs,

"!

"1

11

Unterstaatssekretärs.

Sanbsadet

5

24039
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II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
I
Uk-Karte__
Uk.-Stellung wird beantragt l0.
Wehrnummer
ll.
Zuständ. Wehr-
von
bez.Kdo.
(vorlagsberechtigte Stelle )
Aktive Dienstpflicht erfüllt oder-kurz-
für
fristige Ausbildung abgeleistet
(Betrieb)
12.
von
19
bis
19
als.
bei
(Truppenteil usw.)
li Familienname
13.
Wehrdienstverhältnis
2. Vorname
(Rufname
Wehrmachtteil
14.
unterstreichen)
Waffengattung
Kreis
letzter Dienstgrad
3. Geburtsdatum
Tag Mon. Jahr
Reg.Bez.
Einberufen am
4. Geburtsort
_15.
zu
-
Jetzige Anschrift (Feldpost Nr.)
5. Wohnung
(Ort)
Hausnummer
Begründung:
Strasse
Familienstand
6.
7ahl der Kinder
_16.
7. Arbeitsbuch-
8803
nummer
8. Erlernter Beruf
naue Angaben
über Art der
9.
(Datum)
Beschäftigung
(Unterschrift)
im Betrieb usw.
(Datum)
(Dienststelle)
An den
Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
- Z Pers.I -
in Pra g IV
Czernin Palais
mit der Bitte um weitere Veranlassung übersandt.
Im Auftrage:



St

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

Prag, den 18. Januar 1941.

Z Verw. 4.

X

$.c.d.

An

die Zentralverwaltung,

2-/201

die Abteilungen I - IV und

sämtliche Gruppen ohne die Gruppe Mähren in

Brünn.

Betrifft: Reisebeihilfen für abgeordnete und versetzte

beamtete und nichtbeamtete Gefolgschaftsmit-

glieder; hier: Vordrucke.

Zur Beantragung von Reisebeihilfen für abge-

ordnete und versetzte beamtete und nichtb-amtete Gefolg-

schaftsmitglieder, die Trennungsentschädigung erhalten,

bitte ich künftig ausschliesslich den in l Stück bei-

liegenden Vordruck zu verwenden.

Früher hergestellte Vordrucke mit anderem oder

ähnlichem Wörtlaut bitte ich zu vernichten.

Vòrdrucke sind im Reisekostenbüro Czernin,Zim

mer 4o3 erhältlich.

Im Auftrage:

gez.Dr.Kaiser

Beglaubigt:

Heine

Nachrichtlich:

Angestellte

an das Büro des Herrn Reichprotektors

35

11

57

11

Herrn Staatssekretär

i1

11

i

11

Herrn Unterstaatssekretärs.

$\ D

St.S..
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Antrag
auf Erstattung von Fahrkosten für eine Urlaubsreise
gemäss Nr. 17 der Best. über Vergütung bei vorübergehender auswärtiger Be-
schäftigung der Beamten vom 16.12.1933 /RBBl.S.200/ und Runderlass vom 23.
6.1939 - Z 16660/39 -.
1/ Verheiratet oder ledig ?
2/ Seit welchem Tage von der Familie getrennt?
3/ Wird von hier Beschäftigungsvergütung oder Trennungsentschädigung gewährt?
4/ Wird die Reisebeihilfe für den Antragsteller selbst oder für ein Familien-
mitglied beantragt? Im letzteren Falle ist der Grund anzugeben.
5/ Für welche Zeit ist Urlaub oder Dienstbefreiung bewilligt- oder statt
dessen- in welcher Zeit war die Ehefrau oder ein anderes Familienmitglied
hier?
6/ Zu welchem Zwecke wurdc die Urlaubsreiso genchmigt und durchgeführt?
7/ a) Wann sind bereits Urlaubsreisen ausgeführt, für die eine Reisebeihil-
fe gewährt wurde?
1)_
2)_
3)
4)_
5)_
6)_
b) Dienstreisen zum dicnstlichen Wohnsitz oder tatsächlichen Wohnort sind
auf die jetzt beantragte Reisebeihilfe anzurechnen, wenn der Antrag-
steller nicht dartut, dass die Anrcchnung unbillig ist.
Sind solche Dienstreisen in den Monaten ausgeführt worden, für
die die vorliegende Reisebeihilfe beantragt wird, und in welcher Zeit?
@/ Ee.werden nur Fahrkosten bis zur Entfernung nach dem dicnstlichen Wohnsitz
erstattet. Die nachstehend angerebenen Fahrkosten übersteigen den Betrag
nicht
um wievjel?
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermässigungen sind auszunutzen,
sodass nur cntsprechende Kosten erstattet werden.
An Fahrtauslagen .......
..Klasse sind entatanden auf der Strecke von.....
youn
(cinfache Entfernung =
km)
a) für eine Arbeiterrückfahrkarte
gewöhnlichc Fahrkarte(hin- u.zurück)
zu übertragen:
Rpf.
Vermerk für Unverheiarctete:
Als Reiscbeihilfe verden 2/3 der Fahrtauslagen dor 3. Wagonklasse einschl.
der Zuschläge für Eil- und Schnellzügo erstattet, jedoch nur,wenn der Urlaubs-
ort mehr als 200 km von Preg entfernt ist.
Als Familie gelten dic Litorn und - bei Bestehen cines Vorlöbnisses - die
Schwiegcreltern, bei Eltornlosen die Grosseltern oder sonst nchestehende Fc-
milienzugehörige.
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Übertrag:
b) für D-Zug-Benutzung/bei mehr als lo0 km/di
RM
Rpf
auf der Hinfahrt
auf der Rückfahrt
RM
_Rpf
c) für E-Zug-Benutzung/bei mehr als 50 km/
RM
Rpf
auf der Hinfahrt
auf der Rückfahrt
RM
_Rpf
RM
_Rpf.
zusammen :
hiervon ab für Ledige 1/3
RM
_Rpf
RM
_Rpf
bleiben auszuzahlen:
RM
_Rpf
Ioh versichere pflichtgemäss, dass mir die angeführten Ausgaben wirklich er-
wachsen sind.
Ich bin beschäftigt in der Gruppe
....und
gehöre der Besoldungs _gruppe .......
Vergütungs
...an.
Prag, den ................l941.
Vor- und Zuname
Amtsbezeichnung
R
Die Richtigkeit bescheinigt.
Gruppenleiter(mit Datum)
....
W
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den ...............
..1941.
Z Verw (4)
+
-
Rechnungsjahr 1940
Verbuchungsstelle: Kapitel 1 Titel 7 b.
Auszahlungsanordnung
In die Haushaltsüberwachungsliste
unter lfd.Nr. .......eingetragen.
Ich weise die Oberknsse an,
Festgestellt:
RM
_Rpf
in Worten:
Reg.Sekretär.
RM
_Rpf
an den vorstehend Genannten
auszuzahlen.
Im Auftrage
An
die oberkasse
im Hause.
24036



tL
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 16. Januar 1941.
Nr.Z Verw (4)
\r}$
1bemrdy:tletf
20/1.
2oy 1
An
ylorprg
2d
a) die Zentralverwaltung,
25.2162
b) die Herren Abteilungsleiter I - IV,
c) sämtliche Grüppen - einschl.Gruppe Mähren in Brünn und
d) die Herren Oberlsnräte in Böhmen und Mähren
(für Mähren d.d.Gruppe Mähren in Brünn)
Betrifft: Beiträge zum Instandsetzen von Wohnungen.
Nach den auf Grund des § 10 des Gesetzes über Umzugs-
kostenvergütung der Beamten vom 3.5.1935 ergangenen Richtlinien
des RdF. für das Gewähren von Beiträgen zum Instandsetzen von
Wohnungen kann, um das Beschaffen von Wohnungen am neunen Dienst-
ort zu erleichtern und zu beschleunigen, Beamten mit eigenem
Hausstand neben der Umzugskostenvergütung nach § 1 des Gesetzes
ein besonderer Beitrag gewährt werden - vgl. RBBl.1935 S.52 -.
Der Antrag auf Beitragsgewährung ist von dem Beamten
schriftlich und v o r der Ausführung der Arbeiten zu stellen,
damit von dem Amtsarzt bezw. von meinem bautechnischen Sachbearbei-
ter vorher geprüft werden kann, dass eine Instandsetzung (keine
Ergänzung odcr Verbesserung) aus gesundheitlichen Gründen erfor-
derlich ist. In dem Antrage des Beamten ist darzulegen, dass alle
Voraussetzungen zur Gewährung einer Beihilfc erfüllt sind.
Grundsätzlich erfolgt der Nachweis der erforderlichen
Instandsetzung aus gesundheitlichen Gründen durch das Zcugnis
des zuständigen deutschen Amtsarztes auf vorgeschriebenem Vor-
druck. Diescs Zeugnis kann aber auch durch eine Bescheinigung
meines Baureferats nach dem gleichen vorgeschricbenen Vordruck
crsetzt werden - vgl.RdErl.d.R.d.F. vom 15.6.1933 (RGBl.S.171) -.
Anträge auf Beitragsgewährung nach bereits erfolgter
Ausführung der Arbeiten können nicht berücksichtigt werden.
Im Auftrage
gez. Dr. Kai ser
Beglaubigt:
Heine
Angestellte.
Nachrichtlich an:
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
das Büro des Herrn Staatssekrctärs,
das Büro des Herrn Unterstaatssckrctärs.
1I
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Der Reichsprotektor
Prag, den 14.Januar 1941,
in Böhmen und Mähren
Nr. Z Pers.I
T
i.α.d
An
th /1
die Herren Abteilungs- und Gruppenleiter
im Ha u s e,
Betrifft: Besetzung des Oberlandratsamtes in Pilsen.
Ich habe mit sofortiger Wirkung den aus der Militärver-
waltung endgültig entlassenen Oberlandrat von Reinhard beauftregt,
die Dionstgeschäfte des Oberlandratsamtes in Pilsen wieder zu
übernehmen.
Im Auftrage
Nachrichtlich an:
gez.Dr.v.Burgsdorff
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
Beglaubigt:
Heine
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
T?
das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.
Angestellte.



bt
Prag, den 13.Januar 1941.
ZENTRALVERWALTUNG
Nr.:Z: H.B./41.
An
=.e
a) die Zentralverwaltung,
/
b) die Herren Abteilungsleiter I - IV,
c) sämtliche Gruppen-ausschließlich Dienststelle
für das Land Mähren in Brünn-.
Von der Gruppe Kultus und Unterricht werden Karten und
Druckschriften über die Frage der Verbreitung der Tschechen
und der tschechischen Schulen in Böhmen und Mähren vor dem
Weltkriege, die vor längerer Zei' von dem Reichsminister für
Wissenschaft,Erziehung und Volksbildung an die Behörde des
Reichsprotektors abgesandt worden sind, gesucht.
Es wird um Forschung nach diesen Unterlagen und gege=
benenfalls Abgabe an die Gruppe Kultus und Unterricht gebeten.
Im Auftrage
gez.Dr.Kaiser
Beglaubigt
Heine
C
Angestellte
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Der keichsprotektor

Prag, den 13.Jan.1941

in Böhmen und Mähren

I 1 d - 6310

An

a) die Abteilungen I bis IV

!) lie Zentralverwaltung

c) alle Gruppen einschl.' Dienststelle für das Land Mähren

wachrichtlich an

d) las Büre les keichsprotcktors

e) das Büre des Staatssekretärs

f) las Büre des Unterstaatssekretärs

g) säntliche Oberlenirate

Detr. Beteiligung der Oberlandräte bei Dienstreisen

von Beamten meiner Behörde

Es ist dringend nytwendig, dass lie Oberlandräte über alle

Vorgänge in ihrem hntsbereich unterrichtet bleiben. Ich gehme

daher Veranlassung, darauf hinzuweisen, dass alle Beamten meiner

Behörde, auch wenn sie z.Zt. kommissarisch cder abgeordnet bei

der autonemen Verwaltung tätig sind, bei Dienstreisen vor Be-

ginn ih.er Dienstgeschäfte den zuständigen Oberlandrat auf-

suchen, um ihn ganz kurz über den Zweck der Dienstreise zu

unterrichten, Auch wenn sie in Begleitung von tschechischen

Beamten reisen, se bitte ich in der gleichen Veise zu ver-

fahren, chne dass die tschechischen Seamten an dem Besuch beim

Oberlandrat teilnehmen.

Im Auftrage:

gez. Dr. von Burgsdorff

Beglaubigt

gasM

Registrator

E
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Der Reichsprotektor

Prag, den 13.Jan.1941

in Böhmen und Mähren

I l d - 6310

An

a) die Abteilungen I bis IV

) die Zentralverwaltung

c) alle Gruppen einschl. Dienststelle für das Land Mähren

achrichtlich an_

d) das Büro des keichsprotektors

e) das Büre des Staatssekretärs

f) das Bür: des Unterstaatssekretärs

1./2.44.

g) säntliche Oberlandrate

Detr. Betciligung der Oberlandräte bei Dienstreisen

von Beamten meiner Zehörde

Es ist dringend netwendig, lass lie Oberlandräte über alle

Vorgänge in ihrem hmtshereich unterrichtet bleiben. Ich gehme

deher Veranlassung, darauf hinzuweisen, dass alle Beamten meiner

Behörle, auch wenn sie z.Zt. kommissarisch oder abgeordnet bei

der autoncmen Verwaltung tätig sind, bei Dienstreisen vor Be-

ginn ih:er Dienstgeschäfte den zuständigen Oberlangrat auf-

suchen, um ihn ganz kurz über den Zweck der Dienstreise zu

unterrichten. Auch wenn sie in Begleitung van tschechischen

Beamten reisen, s. bitte ich in der gleichen Veise zu ver-

fahren, ¿hne dass die tschechischen Beamten an den Besuch beim

Oberlandrat teilnehmen.

Im Auftrage:

gez. Dr. von Burgsdorff

Beglaubigt

imri

Registrator

C
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Zentralverwaltung

Nr.Z H.B./41.

Preg, den ll. Jenuar 194l.

An

a) did Zentralverwaltung,

Ikod:bidang

b) die Herren Abteilungsleitor I - IV,

Fl 13/1 tay

c) sämtliche Gruppen ausschlicsslich dor

Dienststelle für das Land Mähron in Brinn,

s teodar .ce.

Voraussichtlich vom 15.Januar 194l ab werdon

Pächter dor Kantino im Czernin-Palais Wurstwaren (nach deut--

scher Goschmackrichtung) und mährische Selchwaron an die Go-

folgschaftsmitglieder dor Benörde gegon Abgabe dor vorgeschrio--

benen Fleischkartonabschnitte zu Kleinhandelspreisen abgogeben.

Somit ist jedem Gefolgschaftsmitglied Golegenhoit ge-

geben, soinen täglichon bezw. wöchentlichon Vurstbedarf in

der Kantino zu decken.

Im Auftrago

gez.Dr.K a.i s e r

Boglaubigt:

Hoine

Angostellte,

C
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Zentralverwaltung
Prag, den 10. Januar 1941.
Nr:Z: H.B./41.
An
a) die Zentralverwaltung,
b) die Herren Abteilungsleiter I bis IV,
c) sämtliche Gruppen (ausschließlich Dienststelle für das
Land Mähren in Brünn).
In der Anlage übersende ich einige Werbeblätter des
Vereins für Kammermusik in Prag mit der Bitte, die Gefolgschafts=
mitglieder auf diesen Kammermusikverein empfehlend hinzuweisen.
Im Auftrage
gez.Dr.Kaiser
Beglaubigt
Heine
Angestellte
Nachrichtlich:
An
d)
an
das
Büro des Herrn Reichsprotektors,
e
"
43
83
"
"3
Staatssekretärs,
f
4
11
11
4
4!
Unterstaatssekretärs,
g
den
Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
h
"
"
1!
17
Ordnungspolizei,
i
"1
65
Wehrmachtsbevollmächtigten,
j
1
43
Vertreter des Auswärtigen Ámtes,
k
die Parteiverbindungsstelle.



Den Betrag vonCästkuKyDen Betrag vonKhDen Bekrag vonCastkuCásikuKin Worlen - slovyRaum für unenigeltliche Milteilung der BuchungsdatenMisto pro bezplatné oznémani zü■iovacich doVerein f.KammermusikKnPragfür das Scheckkonto Nr. - pro šekový ú■al ■islofür das Scheckkonto Nr. - pro sekový ú■et ■islofür das Scheckkonio Nr. -- pra šekový ú■st isloBenennungPencraungdes Kontos984des Kontos984Benennungdes Kontosnázev ú■lunózev ú■tu984název útluBühmlsche Union-BankBöhmische Union-BankBöhmische Union-BankPragPragPragerlegteerlegtevložilvlo■iierlegtevložilamdneUnterschrift des Posibcamion19Podpis goštovniho ú■edntkaSN S S ST S S SSPORITELNYSI.IN-EB.Ct6



Keine Zeit kann sich herausnehmen, von der Verpflichtung der
85
Kunstpflege entbunden zu sein
Adolf Hitler.
Der Berein für Rammermusik in Prag
Gegründet 1876
ist eine der ältesten und mit dem derzeitigen Bestande von über 800 Mitgliedern eine der größten deutschen
Vereinigungen zur Pflege der Kammermusik. Jm Verhältnis zur deutschen Bevölkerungszahl seines Wir-
kungskreises ist er überhaupt die stärkste im Reiche. Er hat die Aufgabe, im Rahmen der deutschen Kultur-
pflege in Prag edelstes Musikgut in höchstwertiger Darbietung zu vermitteln.
Der Verein beendet mit der 7. Aufführung am 9. Dezember 1940 das 64. Jahr seiner Tätigkeit.
Die zu Beginn des Jahres veröffentlichte Ankündigung konnte voll verwirklicht werden. Es war sogar
möglich, die Mitglieder zu einer Sonderaufführung am 27. November (Breronel-Quartett) einzuladen. Die
Leistungen des Vereins fanden bei den Mitgliedern. in der Öffentlichkeit und Presse uneingeschränkte Aner-
kennung.
Es spielten im Laufe des Jahres u. a. die Quartette Strub, Stroß, Kniestädt, Breronel, Quar-
tetto di Roma, das Prager Quarlett, die Bläser der Berliner Philharmoniker, Franz Langer und Wili-
bald Schweyda. Gespielt wurden u. a. von Mozart: ein Streichquintett; von Beethoven: die Quartette
Werk 591, 127, 130, 131, das Klavierquintett mit Bläsern, die Kreuzersonate; von Schubert:
Quartett in G.Dur, die Wandererphantafie; von Schumann: Quartett in A-Dur; von Brahms:
Quartett in C.Moll und Streichsextett; von Doorák: Streichsertett; von Pfizner: Quartett in
D.Dur; von Reger: Beethovenvariationen, und neue Werke von E. N. von Reznicek, Th. Veidl (Urau-
führung), Heinz Schubert und A. Pizzetti.
S d ada        c   d
Kulturarbeit in Prag dienen, indem er wiederum die besten deutschen und befreundeten ausländischen
Kammermusikvereinigungen verpflichtet. Durchweg an Montagabenden werden
7 Ronzerte
stattfinden, deren erste auf den 20. Januar, 17. Februar, 3. März und 28. April gelegt sind, während die
übrigen im Herbst folgen.
Die Konzerte werden nicht mit anderen deutschen Kulturveranstaltungen zusammenfallen.
Die Teilnahme an den Konzerten erfolgt grundsäzlich n ur im An r e ch t für alle 7 Aufführun-
gen. Diese Maßnahme verbürgt allein planmäßige künstlerische Arbeit bei geringsten Eintrittspreisen. Ein-
zelkarten werden zu den Aufführungen nur in Ausnahmefällen und zu wesentlich erhöhten Presen ausge-
geben. Llm die Teilnahme jedem Musikfreunde zu ermöglichen, wurden die Anrechtspreise unverhältnismäßig
niedrig gehalten. Sie betragen für alle 7 Konzerte zusammen:
Numerierter Siz RM. 14.— (für Mitglieder, die dem Verein mindestens 3 Jahre angehören, ermäßigt
auf RM. 9.—).
Unnumerierter Siz RM. 7.— (für Mitglieder, die dem Verein mindestens 3 Jahre angehören, ermäßigt
auf RM. 4.50).
Bisherige Anrechtsinhaber erneuern ihre Karten, und neue Karten sind zu haben:
Ent w e d e r am Freitag, dem 13., und Samstag, dem 14. Dezember, 17—19 Ahr im Deutschen Haus,
Zimmer 31,
o d er durch Einzahlung des Anrechtsbetrages mit dem beiliegenden Erlagschein (Anzahl und Nummer der
bisherigen Pläße angeben!).
Den bisherigen Jnhabern bleiben numerierte Pläze bis zum 31. Dezember vorbehalten.
Getreu der Mahnung des Führers wenden wir uns an alle Deutschen, die den Aufnahmebedin-
gungen der NSDAP. entsprechen, und fordern sie auf, mit uns teilzunehmen an der Pflege unseres
edelsten deutschen Musikgutes.
Anmeldungen auch bei Sekretär Filz, Fernruf 265-41 (Pittel und Brausewetter). Auskunft im
Musikwissenschaftlichen Jnstitut der Deutschen Karls-Univerfität, Prag I.. Dbstmarkt 5, Fernruf 230-01
(außer in den Ferien).
Der Berein für Rammermujik in Prag
Prof. Dr. Gustab Becking
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Keine Zeit kann sich herausnehmen, von der Verpflichtung der
Bunstpflege entbunden zu sein.
Adolf Gitler.
Der Berein für Rammermusik in Prag
Gegründet 1876
ist eine der ältesten und mit dem derzeitigen Bestande von über 800 Mitgliedern eine der größten deutschen
Vereinigungen zur Pflege der Kammermusik. Jm Verhältnis zur deutschen Bevölkerungszahl seines Wir-
kungskreises ist er überhaupt die stärkste im Neiche. Er hat die Aufgabe, im Rahmen der deutschen Kultur-
pflege in Prag edelstes Musikgut in höchstwertiger Darbietung zu vermitteln.
Der Verein beendet mit der 7. Aufführung am 9. Dezember 1940 das 64. Jahr seiner Zätigkeit.
Die zu Beginn des Jahres veröffentlichte Ankündigung konnte voll verwirklicht werden. Es war sogar
möglich, die Mitglieder zu einer Sonderaufführung am 27. November (Breronel-Quartett) einzuladen. Die
Leistungen des Vereins fanden bei den Mitgliedern. in der Öffentlichkeit und Presse uneingeschränkte Aner-
kennung.
Es spielten im Laufe des Jahres u. a. die Quartette Strub, Stroß, Kniestädt, Breronel, Quar-
tetto di Roma, das Prager Quartett, die Bläser der Berliner Philharmoniker, Franz Langer und Wili-
bald Schweyda. Gespielt wurden u. a. von Mozart: ein Streichquintett; von Beethoven: die Quartette
Werk 591, 127, 130, 131, das Klavierquintett mit Bläsern, die Kreuzersonate; von Schubert:
Quartett in G-Dur, die Wandererphantasie; von Schumann: Quartett in A-Dur; von Brahms:
Quartett in C.Moll und Streichsextett; von Doorák: Streichsertett; von Pfizner: Quartett in
D-Dur; von Reger: Beethovenvariationen, und neue Werke von E. N. von Reznicek, Th. Veidl (Krauf-
führung), Heinz Schubert und A. Pizzetti.
S c a ca   c d       d
Kulturarbeit in Prag dienen, indem er wiederum die besten deutschen und befreundeten ausländischen
Kammermusikvereinigungen verpflichtet. Durchweg an M ont a g a ben d en werden
7 Ronzerte
stattfinden, deren erste auf den 20. Januar, 17. Februar, 3. März und 28. April gelegt sind, während die
übrigen im Herbst folgen.
Die Konzerte werden nicht mit anderen deutschen Kulturveranstaltungen zusammenfallen.
Die Teilnahme an den Konzerten erfolgt grundsäßlich nur im Anr e ch t für alle 7 Aufführun-
gen. Diefe Maßnahme verbürgt allein planmäßige künstlerische Arbeit bei geringsten Eintrittspreisen. Ein-
zelkarten werden zu den Aufführungen nur in Ausnahmefällen und zu wesentlich erhöhten Presen ausge-
geben. Alm die Teilnahme jedem Musikfreunde zu ermöglichen, wurden die Anrechtspreise unverhältnismäßig
niedrig gehalten. Sie betragen für alle 7 Konzerte zusammen:
Numerierter Siz RM. 14.- (für Mitglieder, die dem Verein mindestens 3 Jahre angehören, ermäßigt
auf RM. 9.→).
Annumerierter Siß RM. 7.— (für Mitglieder, die dem Verein mindestens 3 Jahre angehören, ermäßigt
auf RM. 4.50).
Bisherige Anrechtsinhaber erneuern ihre Karten, und neue Karten sind zu haben:
En t w e d er am Freitag, dem 13., und Samstag, dem 14. Dezember, 17-19 Ahr im Deutschen Haus,
Zimmer 31,
o d er durch Einzahlung des Anrechtsbetrages mit dem beiliegenden Erlagschein (Anzahl und Nummer der
bisherigen Pläze angeben!).
Den bisherigen Jnhabern bleiben numerierte Pläze bis zum 31. Dezember vorbehalten.
Getreu der Mahnung des Führers wenden wir uns an alle Deutschen, die den Aufnahmebedin-
gungen der NSDAP. entsprechen, und fordern sie auf, mit uns teilzunehmen an der Pflege unseres
edelsten deutschen Musitgutes.
Anmeldungen auch bei Sekretär Filz, Fernruf 265-41 (Pittel und Brausewetter). Auskunft im
Musikwissenschaftlichen Jnstitut der Deutschen Karls-Aniversität, Prag I. Dbstmarkt 5, Fernruf 230-01
(außer in den Ferien).
Der Berein für Rammermusik in Prag
Prof. Dr. Gustav Becking



f.fo wee  d
Zentralverwaltung
Nr.:Z:H.B./41.
An
a) die Zentralverwaltung,
b) die Herren Abteilungsleiter I bis IV,
c) sämtliche Gruppen (ausschließlich Dienststelle für das
Land Mähren in Brünn).
In der Anlage übersende ich einige Werbeblätter des
Vereins für Kammermusik in Prag mit der Bitte, die Gefolgschafts-
mitglieder auf diesen Kammermusikverein empfehlend hinzuweisen.
Im Auftrage
gez.Dr.Kaiser
Beglaubigt
Heine
$\r}$
Angestellte
Aort:kneand
Ahm 42
2h
Nachrichtlich:
Mre.
2 lendan2.c.d.
An
/./1.4
d)
an
das
Büro des Herrn Reichsprotektors,
e
11
1
19
T
13
Staatssekretärs,
f
11
11
11
i
i
Unterstaatssekretärs,
09
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
"
11
i
1
Ordnungspolizei,
i
"1
83
Wehrmachtsbevollmächtigten,
j
11
i
Vertreter des Auswärtigen Ámtes,
k
die Parteiverbindungsstelle.



Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 9: Januar 1941.
89
Z.-Verw.4 Nr.: 414/41.
An die Zentralverwaltung,
"
Herren Abteilungsleiter I-IV im Hause
und sämtliche Gruppen - einschließlich Gruppe
Mähren in Brünn -:
Betrifft.: Reisebeihilfen an unverheiratete Personen des
öffentlichen Dienstes.
Der Herr Reichsminister der Finanzen hat sich durch
Rd.Erl. v.6:12.40 - RBBl.S.301-u:a. mit sofortiger Wirkung
einverstanden erklärt, da3
zur Aufrechterhaltung der Beziehungen mit der Heimat
an unverheiratete Beamte, Angestellte und Arbeiter, die bereits
versetzt sind oder Umzugsanordnung erhalten haben oder neu ein=
gestellt worden sind(nicht die abgeordneten Beamten usw:,die auch
weiterhin nach Nr.: 17 der Abordnungsbestimmungen Reisebeihilfen
erhalten können) und die das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.
1) bis zu sechs Reisebeihilfen zum Besuch der Familic
gewährt werden können:
2) jeweils eine Reisebeihilfe während eines Zeitraumes
von mindestens sechs Monaten gewährt werden darf.
Als Familie gelten die Eltern und - bei Bestehen eines
Verlöbnisses - die Schwiegereltern, bei Elternlosen die Groß=
eltern oder sonst nahestehende Familienzugehörige.
Als Reisebeihilfe werden zwei Drittel der Fahrtaus=
lagen der dritten Wagenklasse einschließlich der Zuschläge für
Eil=und Schnellzüge erstattet, jedoch nur, wenn der Wohnort der
Familie mehr als Ž00 km vom dienstlichen Wohnsitz des Beamten
entfernt ist.
Zur Erstattungsanforderung bitte ich den beiliegenden
Vordruck zuverwenden.
Weitere Vordrucke sind vom Reisekostenbüro Czernin~
Si. %
Zimmer Nr.: 4Oßan■uforderni: : .
Im Auftrage
N
gez.Dr.Kaiser
Beglaubigt
7 bermert:boe
Heine
Nachrichtlich:
Angestellte
An
das
Büro des Herrn Reichsprotektors,
I Ledaong c' d.
:
11
13
48
9
Staatssekretärs,
11
2.20 1
17
"
a
13
Unterstaatssekretärs.
Der Reichsprotektor
Prag, den 4. Januar 1941.
in Böhmen und Mähren
Z.-Verw. 4 Nr.: 414/41.
An die
Herren Ob e r la n d r ä t e .
Abschrift übersende ich zur Kenntnisnahme.
Im Auftrage
gez.Dr.Kaiser
Beglaubigt
Heie
Angestellte
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Der Reichsprptektor
Prag, den 9.Jan. 1941
in Böhnen ünd Mähren
I I d - 6130
An
a)
die Abteilungen I und IV
die Zentralverwaltung
C
sämtliche Gruppen einschl. Dienststelle für das Land Mähren
d) den Befehlshaber der Sicherheitspelizei
e
den Befehlshaber der Ordnungspclizei
f) den Vertreter des Auswärtigen Ants
-
Nachrichtlich an.
g) das türo des deichsprotektors
W.
h) das süro des staatssekretärs
i) das Büro des Unterstaatssekretärs
\.c d
k) die rarteiverbindungsstelle
47/1
Betr. Einschränkung der Rechtsetzung
Bezug Erlass vom 3.8.40, I 1 d -.1l06
Den zweitei rlass des Führers und Reichskanzlers über eine
vorübergehende.-inschränkung der Rechtsetzung von 20.l2.40
übersende ich rachstehend mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Im Auftrage:
gez. er. Mokry
Beglaubigt
t 
Registrator
Abschrift
Zweiter Erlass des Fihrers und Reichskanzlers
über eine vorübergehende Einschränkung ler Rechtsetzung.
vem 20.Dez. 1940
Die in meinem Erlass vem 5.6.l940 über eine vorübergehende
Einschränkung der Rechtsetzung gegebenen Anordnungen gelten für
weitere 6 Monate.
Dine Veröffentlichung dieses Erlasses hat zu unterbleiben.
Berlin, den 20.Dez. 1940
Der Führer und Reichskanzler
gez. Adolf Hitler
Der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei
gez. ir, Lanmers
13



Der Reichspsgtektor
Prag, den 9.Jan, 1941
91
in Böhnen ünd Mähren
I 1 d - 6130
An
die Abteilungen I und IV
S
die Zentralverwaltung
C
sämtliche Gruppen einschl. Dienststelle für das Land Mähren
d) -den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
e
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
f) ien Vertreter des Auswärtigen Amts
Nachrichtlich_an,
g) das Büro des teichsprotektors
h
das
Büro des staatssekretärs
i) das Büro des Unterstaatssekretärs
k) die Farteiverbindungsstelle
Betr. Linschränkung der Rechtsetzung
Bezug_ Erlass vom 3.8.4u, I 1 d - 1106
Den zweitan rlass des Führers uni Reichskanzlers über eine
vorübergehende -inschränkung dor Rechtsetzung vom 20.l2.40
übersende ich rachstehend mit der Bitte um Kenntnisnahmo.
Im Auftrage:
gez. r. Mokry
Beglaubigt
tem l
Registrator
Abschrift
Zweiter Erlass des Führers und Reichskanzlers
über eine vorübergehende Einschränkung der Rechtsetzüng.
Vem 20.Dez. 1940
Die in meinem Erlass v•m 5.6.l940 über eine vorübergehende
Einschränkung der Rechtsetzung gegebenen Anordnungen gelten für
weitere 6 lionate.
Eine Veröffentlichung dieses ■rlasses hat zu unterbleiben.
Berlin, den 20.Dez. 1940
Der Führer und Reichskanzler
gez. Adolf Hitler
Der Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei
gez. Gr. Lanmers



RAG, 

DER REICHSPROTEKTOR

IN BÖHMEN UND WÜHREN

Nr.Z/Haush. 2131/40.

in die

Herren Grupponleitor

beim Amt dcs Roichsprotoktors in Böhmen und Mähren .

Batrifft: Boschlagnahmte Rundfunkgeräte .

Durch die Abtcilung IV sind Ihrer Gruppe vorschiedene

Rundfunkgoräte, die ohomals im jüdischen Besitze waren, zur Ver-

fügung gostellt wordon. Die Gruppe Kultus und Untcrricht hat he -

antragt, aus beschlagnahmton Geräten etwa 25o ipparato zur Auf -

stellung in dio deutschon Schulon des Protektorats beroitzustel -

lon. Nach Mittcilung der Abteilung IV sind abor intakto Apparate

nur ctwa l5o Stück vorhandon. Die darüber hinaus bonötigte Zehl

könnte nur ncol Roparatur beschädigtor Apparate beschafft werden ,

woboi abor mit cca 2.5oo RM Kosten zu rechnen soi .

Dicse Reparatürkosten müssen vom Haushalt des Reichs -

protektors getragon worden. Es ist aber nicht angängig , Rcichs -

mittel für solche Zwecke aufzuwanden, wenn gebrauchsfähige cndoro

Apparate innorhalb dor Behörde greifbar sind.

Ich bitte deshalb nachzuprüfcn, wiotiel Apparate von Ihror

Gruppe für diese Zwecke zurückgegoben wordon können und dio Anzahl

unter Angabo der Type und der Nummor der Apparato sovia des Aufstel-

lungsortes (Dionststollo und Nummor des Zimmers) den Haushaltsreforat

binnon 1 Woche mitzuteilen, Ich bitte bei der Prüfung dor Notwendig-

keit dor für Ihre Gruppo orfordorlichen Apparate einen strongen Maß-

stab anzulegon.

Im Auftrago

gez. L i c b e n o v ,

Boglaubigt :

Heine

ingestellto.

2.d.A16.

ID



DER REICHSPROTEKTOR

IN BÖHMEN UND MÄHREN

Jovond Couidr

Nr.Z/Haush. 2131/40.

jus farbeideing

An die

Herren Grupponleitor

beim Amt des Roichsprotoktors in Böhmon und Mähron

Betrifft: Boschlagnahmte Rundfunkgeräte .

Durch die Abteilung IV sind Ihrer Gruppe verschiedene

Rundfunkgeräte, die ohemals im jüdischen Besitze waren, zur Ver-

fügung gostellt wordon. Die Gruppe Kultus und Unterricht hat he -

antragt, aus bcschlagnahmten Geräten etwa 25o ipparato zur Auf -

stellung in die deutschen Schulon des Protektorets bereitzustel -

lon. Nach Mitteilung der Abteilung IV sind aber intakto Apparate

nur etwa l5o Stück vorhanden. Dio darüber hinaus bonötigte Zehl

könnte nur ncoh Reparatur beschädigtor Apparate beschafft werden ,

woboi abor mit cca 2.5op RM Kosten zu rechnen soi .

Diose Roparaturkosten müssen vom Haushalt des Reichs -

protektors getragon worden. Es ist abor nicht angängig , Roichs -

mittol für solche Zwecke aufzuwanden, wonn gebrauchsfähige cndoro

ipparatc innorhalb der Bohörde greifbar sind.

Ich bitte deshalb nachzuprüfen, wietiel Apparato von Ihror

Gruppe für diose Zwecke zurückgegobon worden können und dio Anzahl

unter Angabe dor Type und dor Nummor der Apparato sowie des Lufstel-

lungsortos (Dionststollo und Nummor des Zimmers) don Haushaltsreforat

binnon 1 Woche mitzuteilen. Ich bitte bei der Prüfung dor Notwondig-

koit dor für Ihro Gruppo crforderlichon Apparate einon strengen Maß~

stab anzulegon.

Im Auftrago

gez.Liebenow,

Boglaubigt :

Heine

ingostellto.
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Büro des Staatssekretärs

Prag,d.16.1.41.

beim Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren.

A

An Gruppe Z/Haush.2131/40.

Zur Anfrage wird mitgeteilt,daß im Büro

des "errn Staatssekret rs keine Rundfunk-

gerite zur ckgegeben werden können.

2 
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Blatt.....
Ausschnitt aus dem R.M.Bl.i.V.Jahrgang 1940 Nr.: 46 Seite 2045
Abzugeben zur weiteren Erledigung an .........
Ko l oni a ld ien s t
RdEr1. d. R1dJ. v. 5.11:1940 - II SB 4683/40=6755
(1)Das Kclonialpolitische Amt der NSDAP. hat mir mitgeteilt,daß
Méldungen von Beamten meines Geschäftsbereichs fiir den Kolonieldienct
nur noch entgegengenommen werden, wenn sie dem Kolonialpolitischen
Amt von mir zugeleitet worden'sind. Bewerbungen unnittelbar an das
Kolenialpolitische Amt sind zwecklos; sie werden dort nicht bear-
beitet.
(2) Unter Bezugnahme auf den RdErliv.29,6.1940 (RMBliV.S:1303)
ersuche ich, die Beamten in geeigneter Weise hiervon zu unterrichten.
flmG1
An die nachseordncten Behörden, Gemeinden,Gemeindeverbände,
DA
14
sonstige Körperachaften des öffentlichen Rechts.
- RMBliV.S.2045.
1bovany
1/
1
Zentralverwaltung.
Prag, den 20. Dezember, 1940,
/.50/2.40.
Nr.: Z:H.B./40.
An die Zentralverwaltung,
An. die Abteilungen I - IV,
An sämtliche Gruopen - einschließlich Dienststelle
für das Land Mähren -
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnis.
gez.Liebenow
Beglaubigt
3U001A
Angestellte
Nachrichtlich:
An
das Büro
des Herrn Reichsprotektors,
18
.
:
2
Staatssekretärs,
.7
17
.1
:1
Unterstaatssekretärs.
St.
B
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Blatt.........
Ausschnitt aus dem R.M.Blii.V.Jahrgang 1940 Nr.: 46 Seite 2045
Abzugeben zur weiteren Erledigung an ..............
K o l o n i a l d i e n s t
RdEr1. d. R1idJ. v. 5.11:1940 - II S3 4683/40=6755
(1)Das Kelonialpolitische Amt der NSDAP. hat mir mitgeteilt,daß
Mëldungen von Beamten meines Geschäftsbereichs fitr den Kolonieldienst
nur noch entgegengenommen werden, wenn sie dem Kolonialpolitischen
Amt von mir zugeleitet worden sind. Bewerbungen unnittelbar an das
Kolenialpolitische Amt sind zwecklos; sie werden dort nicht bear-
beitet.
(2) Unter Bezugnahme auf den RdErl.v.29.6.1940 (RMBliV.S:1303)
ersuche ich, die Beamten in geeigneter Weise hiervon zu unterrichten.
An die nachgeordncten Behörden, Gemeinden,Gemeindeverbinde,
sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts.
- RMBliV.S.2045.
-
Zentralverwaltung.
5
Prag, den 20. Dezember 1940,
Nr.: Z:H.B./40.
An die Zentralverwaltuns,
810
An. die Abteilungen I - IV,
An sämtliche Gruppen - cinschließlich Dienststelle
füir das Land Mähren -
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnis.
gez.Liebenow
Beglaubigt
Fine-
Angestellte
Hachrichtlich:
(I
An
das Biro
des Herrn Reichsprotektors,
2
i
":
8
Staatsselretärs,
.9
17
.1
t
Unterstaatssekretärs.



tb
Zentralverwaltung
Prag, den 19. Dezember 1940.
Nr.: Z:H.B./40
An die Herren Abteilungsleiter I,-IV.,
teo hocido.
säntliche Gruppen - ausschliesslich Mähren -
im H a u se
thir fot der bor.
Betrifft.: Verlust cines Vorganges.
goey tereis fhak
Ein stärker r Vorgang betr. Luftschutz in Czernin-
Palais (Einrichtung der Luftschutzräume, Aufstellung der Hilfs=
/.6/0.4
trupps, Alarmplan für das Czerninpalais usw.) ist in Verlust
geraten.
Die Gruppen werden gebeten, den Vorgang, sofern er
dort auftauchen sollte,dem Hauptbüro wieder zuzuleiten.
Darpangintd der Depashaln
gez.Liebenew
Beglaubigt
ID
Ari Burr Maehrekretar me
Heine
einpepoyen fem. 6o p
Angestellte
2.dc,
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Zentralverwaltung

Prag, den 19. Dezember 1940.

Nr.:_Z: H.B./40

An die Herren Abteilungsleiter I,-IV..

sämtliche Gruppen - ausschliesslich Mähren -

im H a us e

Betrifft.: Verlust eines Verganges.

Ein stärker r Vorgang betr. Luftschutz im Czernin-

Palais (Einrichtung der Luftschutzräume, Aufstellung der Hilfs=

trupps, Alermplon für das Czerninpalais usw.) ist in Verlust

geraten.

2

Die Gruppen werden gebeten, den Vorgang, sofern er

dort auftauchen sollte,dem Hauptbüro wieder zuzuleiten.

gez.Liebencw

Beglaubigt

Heine

Angestellte



Der Reichsprotektor
Prag, den 18. Dezember 1940
in Böhmen und Mähren
III 4/ 1a 1320-3/3
bb
Eilt
An
a) Zentralverwaltung und Abt. I - IV,
b) sämtliche Gruppen (einschl. Dienststelle für das Land Mähren)
Gruppe Justiz mit l2 Mehrabdrucken,
c) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
mit 5 Mehrabdrucken
d) cen Befehlshaber der Ordnungspolizei,
mit 3 Mehrabdrucken
e) den Vertreter des Auswärtigen Amtes,
f) den Wehrmachtsbevollmächtigten,
g) säntliche Oberlandräte
(in Mähren durch die Dienststelle für das Land Mähren)
h)'die Parteiverbindungsstelle,
mit 25 Mehrabdrucken,
Nachrichtlich an:
i) Büro des Herrn Reichsprotektors,
A
k) Büro des Herrn Staatssekretärs,
0G
flnM
1) Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,
yhaeaif.
m) Herrn Oberfinanzpräsidenten Prag,
mit: lo Mehrabdrucken.
b Motlew g. d.d.
1.090.40
Betrifft: Aufhebung des Portofreiheit-
gesetzes.
2 Anlagen
In Angleichung an den Rechtszustand des übrigen
Reichsgebietes wird im Protektorat mit Wirkung vom l.l.l94l
das Gesetz "über die gebührenfreie Benutzung der Post" auf-
gehoben. Von diesem Zeitpunkt an entfallen somit alle bisher
im Frotektorat geltenden Gebührenfreiheiten. Für die Frei-
machung von Sendungen, die von Dienststellen im Protektorat
ausgehen, gilt dann folgendes:
a) Für diejenigen Reichsbehörden im Frotektorat, die
unmittelbar aus dem Haushalt des Reichs unterhalten
werden (Reichsprotektor, Oberlandräte, deutsche
Gerichte, Oberfinanzpräsident, Wehrmachtsdienst-
stellen usw), sind die Postgebühren in dem aus der
Anlage 1 ersichtlichen Umfang durch das Reich
abgelöst. Sie können daher ihre Sendungen, wie
bisher
St. S. . D /40
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bisher, mit dem Vermerk "Frei durch Ablösung Reich" und

Abdruck des Dienstsiegels aufgeben, gleichgültig ob sie durch

die Deutsche Dienstpost oder durch die Protektoratspost beför-

dert werden sollen.

b) Alle übrigen Stellen müssen ab l.l.4l ihre Sendungen ordnungs-

mäßig freimachen und zwar

mit Marken des Deutschen Reiches, soweit die Sendungen

mit der Deutschen Dienstpost befördert werden sollen,

nit Marken des Protektorats, soweit die Sendungen

mit der Protektoratspost befördert werden sollen.

c) Der Vermerk "über amtliche Aufforderung" ist ab l.l.4l nicht

mehr zulässig.

d) Wie im übrigen Reichsgebiet können die Behörden, die Dienst-

stellen der NSDAP und ihrer Gliederungen usw. gebührenpflichtige

Dienstbriefe und Postkarten (nicht aber andere Sendungen!)

vom l.l.4l an als "gebührenpflichtige Dienstsache" nichtfrei-

gemacht versenden. Die Gebühr hat dann der Empfänger zu entrich-

ten. Es wird dabei nur die einfache Gebühr, also keine Nachge-

bühr erhoben. Die Bestimmungen hierüber sind in der Anlage 2

im Auszug enthalten. Sie gelten sowohl für die Versendung über

die Deutsche Dienstpost wie über die Protektoratspost.

e) Unberührt bleiben die Vorschriften über die Feldpost.

f) Die Landesbehörden des Protektorats werden künftig Dienstmar-

ken verwenden.

Ich bitte, die in Frage kommenden Dienststellen Ihres

Bereiohz eingehend von den Änderungen zu unterrichten, damit

sich die Umsteliung mögliohst reibungslos vollzieht und die für

alle Beteiligten unerfreuliche Erhebung von Nachgebühren vermie-

den werden kann-

Im Auftrag

gez. Dr. Hroch

Beglaubigt:

ILcAde

Kchfirh

OPOLEE

Postassistent

RemiopsdaoE

24015



Anlage 1

Au s zug

aus den Bestimmungen über die Gebührenablösung

für Briefsendungen von Reichsbehörden.

I. Teilnehmende Behörden

Am Ablösungsverfahren für das Reich nehmen diejenigen Be-

hörden teil, die unnittelbar aus dem Haushalt des Reiches unter-

halten werden und ein Dienstsiegel mit dem Hoheitszeichen des

Reiches führen.

II. Äußere Kennzeichnung der Sendungen.

Die Sendungen sind von den absendenden Behörden mit dem

Aolösungsvermerk zu versehen, der handschriftlich, durch Buch-

druck oder durch Stempel hergestellt werden kann únd auf die Auf

schriftseite der Sendung - möglichst in die untere linke Ecke -

zu setzen ist. Er hat zu lauten: "Frei durch Ablösung Reich".

Unterhalb des Ablösurgsvermerks ist der Abdrück des Dienst-

siegels der absenden Behörde zu setzen.

IIIt Abgelöste Gebühren.

Unter die Ablösung fallen sämtliche Briefsendungen im

Orts- und Fernverkehr, nämlich Briefe, Postkarten, Drucksachen,

Blindenschriftsendungen, Geschäftspapiere, Warenproben, Mischsen-

dungen und Fäckchen einschließlich der Wertbriefe, Einschreib-

briefsendungen und Nachnahnebriefsendungen.

IV. Von der Ablösung ausgeschlossene Gebühren.

Alle übrigen Gebühren sind von der Ablösung ausgeschlossen, z.B.

a) die Faket-, Postanweisungs- und Zahlkartengebühren;

die Eilzustellgebühren, Luftpost- und Rohrpostsuschläge;

C

die Rückscheingebühren;

d) die Postgebühren nach Orten außerhalb des Deutschen Reiches;

e) die Postgebühren für Sendungen, die an die Behörden gerichtet

sind, sofern nicht der Absender selbst zur Verwendung des

Ablösungsvermerkes berechtigt ist;

usw

usw

U n z u l ä s s i g ist es, daß von Behörden Briefum-

schläge und Fostkarten, die im voraus mit dem Ablösungsvermerk

und dem Abdruck ihres Dienstsiegels versehen worden sind, anderen

Behörden, Beamten oder Privatpersonen zur Verfügung gestéllt wer-

den, z.B. zur Beantwortung von Anfragen.

Die nicht unter die Ablösung fallenden Gebühren sind nach

den allgemeinen Vorschriften zu entrichten.
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Auszuy

aus den Bestimmungen übar die Befreiung-ber gebühren-

pflichtigen Dienstbriefe' und-postkarten von der Zu-

schlaggebühr für nichtfreigemachte Sendungen.

I. Zugelassenen Sendungen.

Für nichtfreigemachte gebührenpflichtige Dienstbriefe

und -postkarten, die gemäß Ziffer II bez ichnet sind, wird nur

der einfache Fehlbetrag nacherhoben.

II. Äußere Kennzeichnung.

Die Sendungen müssen auf der Aufschriftseite - möglithst in der

linken unteren Ecke - den Vermerk "Gebührenpflichtige Dienst-

sache" tragen und mit dem Dienstsiegel der absendenden Behörde

versehen sein.

III. Teilnehmende Dienststellen.

7.

)

Zur Anwendung des Vermerks "Gebührenpflichtige Dienstsache"

sind berechtigt:

a

alle deutschen öffentlichen Behörden;

5)

alle Dienststellen der NsDAf (Reich■leitung, Gaue)

Kreise, Ortsgruppen und Stützpunkte);

c) die Dienststellen der Gliederungen der NSDAP, soweit

sie zur Führung eines Dienstsiegels berechtigt sindi

Nichtberechtigt zur Anwendung des Vermerks "Gebühren-

pflichtige Dienstsache" sind die der NsDAf ange-

schlossenen Verbände, auch wenn die Geschäfte durch

ein betreuendes Amt der NSDAP geführt werden.

d) die Landesbauernführer und Kreisbauernführer sowie

die Landwirtschaftsschulen und Wirtschaftberatungs-

stellen;

e) der neichsverband der deutschen Presse und seine

Landesverbände.

2) Zur Erleichterung der Auskunfseinholung der Behörden sowie

der Berichtserstattung der vom Amtsort abwesenden Beamten ist

nachgegeben, daß die zur Auskunft usw verpflichteten Perso-

'nen Briefumschläge oder Fostkarten benutzen, die im voraus

mit den Vermerk "Gebührenpflichtige Dienstaache" und dem

 Di- stsiegel der empfangenden Behörde usw (s. III l) versehen

worden sind. Die debühren müssen dann von der empfangenden

Behörde usw. entrichtet werden.



10
Der Reichsprotektor
Prag, den 17.Dezember 1940
in Böhnen und Mähren
Nr. I l a - 1403
Vertraulich!
An a)
die Abteilungen I - IV
b
"
Zentralverwaltung
C
sämtliche Gruppen der Behörde
d
die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn
e
"I
Oberlandräte
O. flm 22
f
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Prag
80
11
Befehlshaber der Ordnungspolizei in Prag
den Oberfinanzpräsidenten in Prag
1/ boe
nachrichtlich
an i
das Büro des Herrn Reichsprotektors
j
"1
11
"
11
Staatssekretärs
desdacg.a.d.
k
T
1!
I
I1
Unterstaatssekretärs
den Wehrmachtbevollmächtigten in Prag
1.0+240.
1)
jeweils mit persönlicher Anschrift und Zusatz o.V.i.A.
Betrifft: Richtlinien zum Sprachengebrauch im Protektorat
Böhmen und Mähren
BezugOhne
Anlagen : --
Die Protektoratsregierung hat. dengan sie herangetragenen Vün-
schen nach einer grundlegenden Änderung der bisherigen Sprächen-
rechtsregelung in der verlangten Form nicht entsprochen. Von
weiteren Schritten gegenüber der Protektoratsregierung nehme ich
zur Zeit Abstand. Ich bitte Sie jedoch, soweit Ihr Zustädigieits-
gebiet berührt wird, die Erlasse vom 4.4.l940 - I 1 a 276 -,
5.4.1940 - I 1 a 545 -, 2.7.1940 - I 1 a 1056 - und 22.8.1940
- I 1 a l403 - in der Praxis mit allen Mitteln durchzusetzen.
Bei allen sprachenrechtlichen Maßnahmen sind nunmehr folgende
Richtlinien zum Sprachengebrauch im Protektorat Böhmen und
Mähren zu beachten:
1.) Der Gebrauch der deutschen Sprache allein ist jederzeit
gestattet.
2.) Der Gebrauch der deutschen und tschechischen Sprache neben-
einander ist gestattet, soweit nicht die ausschließliche
1
/
1
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Verwendung der deutschen Sprache vorgesehen ist. Es Kanu

demnach jederzeit, soveit es das deutsche Interesse erfor-

dert, die Doppelsprachigkeit verlangt werden.

3.) Bei Verwendung der deutschen und tschechischen Sprache

nebeneinander genießt die deutsche Sprache hinsichtlich der

örtlichen und zeitlichen Reihenfolge und hinsichtlich der

Auslegung den Vorrang.

4.) Jedermann hat im gesamten öffentlichen Leben ein Recht auf

Vervendung der deutschen Sprache ihm gegenüber.

5.) Hächstes Ziel der sprachenrechtlichen Entwicklung ist:

Schriftliche und mündliche Mitteilungen aller Art sind in

deutscher oder in deutscher und tschechischer Sprache abzu-

fassen. Sie können einsprachig tschechisch lauten, wein sie

ihrem Wesen nach nur für eine Ferson oder einen Personenkreis

des tschechischen Bevöllerungsteiles bestimmt sind, soweit

nicht aud in diesen Fällen die Doppelsprachiglteit ausdrück-

lich gefordert wird. Infolge der praktischen Undurchführbar-

keit einer vollständigen Doppelsprachiglteit, auch in der

Protektoratsverwaltung, wird man zur Zeit noch die alleinige

Verwendung der tschechischen Sprache bei der Behandlung

einzelner Angelegenheiten tschechischer Vollsangehöriger

hinnehmen müsser.

6.) Jede grundsätzliche Neuregelung hat anzustreben:

Grundsätzlich ist alles in deutscher oder in deutscher und

tschechischer Sprache abzufassen. Ausnahmen zu Gunsten der

tschechischen Sprache können zugelassen werden, soveit es

das Leben heute noch erfordert. Durch diese Methodc' wird

künftig festgesetzt, was einsprachig tschechisch sein lann.

Die Beweislast liegt bei demjenigen, der die tscheehische

Sprache allein verwendet.

7.) Über Vorschriften der Protektoratsregierung oder der ihr

nachgeordneten Stellen, die den Grundsätzen l.) - 5.) wider-

sprechen, ist hinwegzugehen. Erörterungen der Rechtslage
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sind möglichst zu vermeiden. Soweit gegen die Durchsetzung

der Grundsätze unter Berufung auf irgendwelche Vorschriften

oder auf den Mangel ausdrücklicher Vorschriften Einwände

erhoben werden, wird der Widerstand im allgemeinen leicht

z■ brechen sein. Heist dürfte ein Hinweis darauf genügen,

daß in der Nichtanerkennung des betreffenden Grundsatzes

eine Diffamierung der deutschen Sprache und damit ein man-

gelndes Einfühlungsvermögen in die neuen staatsrechtlichen

Verhältnisse, wenn.nicht mchr, erblickt werden müßte, das

entsprechende Folgen nach sich ziehen würde.

8.) Ausnahmen von den aufgestellten Grundsätzen bedürfen meiner

Zustimmung.

Pederführend für die grundsätzliche Behandlung des Sprachen-

rechts bleibt die Gruppe I l meiner Behörde. Um dic einheitliche

Führung des gesamten Sprachenrechts weiterhin zu gewährleisten,

ist sie bei allcn wesentlichen Entscheidungen, insbesondere

solchen, die zur Durchsetzung dieser Richtlinien getroffen

werden, zu beteiligen.

In Vertretung:

gez. Frank

2

OlOsS Beglaubigt:

hanoih

Registrator
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Der Reichsprotektor

Prag, den 16. Dezember 1940.

in Böhmen und Mähren

Zentralvervaltung

2 Verw (1)

1/ag hl6.1

An

S7=4.M

den Herrn Wehrmachtbevolitlichtigten

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei.

Loy teaderog.a.d.

im Protektorat.

Bezug: Erlass vom 6.8.1940- Z Verw.(1)

Beilagesl Formblatt I

Der Reichsminister der Pinanzen hat sich mit Erlass vom

23.Juli 1940 A 4550.9422 IV (mitgeteil* mit dem angezogene:.

trlass) danit einverstanden erklärt, dass die nach den Reichs-

wlrgstorssirifton don Oberfinanupräsidenten übertrage-

nen Befungnisse (Ermittlung des örtlichen Mietwertes,Festset--

zung der Dienstwohnungs- und Verkdienstwohnungevergütung) für

die Reichswolwigen tlicr, Reichsverwaltungen - ausschliee-

lich Reichspost - im Protektorat Böhnen und Mähren von mir

wahrgenomnen werden.

Ich bitte, künftig diesbezügliche Anträge wnter Bei-

fügung einer Mietwatberechnung nach anliegendem Furrmblatt I,

eines Abdruckas des Wohnungsblattes und einer Grundslizge der

Wohnung an den für die Lage der Vohnung zuständigen Cterlandxat

einzureichen, der sic mir mit entsprechender Stellunçnahne zur

Entscheidung vorlegen wird.

Im Auftrage

es:Dr.K a i s e r

Beglaubigt:

Hine

Nachrichtlich an:

Angestellte.

die Abteilungen I - IV und

sämtliche Gruppen.

Der Reichsprotektor
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Muster

Gemeinde

...Hausverw.Behörde..............

Mietwertberechnung

für die Reichs...............wohnung im......... Geschoß des Gebäudes

...........Straße/Platz in .....

RM

a) örtlicher Mietsatz einer vergleichbaren Wohnung gleicher

Art und Lage mit entsprechendem Hausgarten....

dazu: Nebenabgaben - siehe Abschnitt II a - .

Hundert-

RM

satz

b) Zuschlag für werterhöhende Umstände

der Wohnung und zwar:

1)….

4) .

c) Abschlag für wertmindernde Umstände

der Wohnung und zwar:

1

4) 

3) Festgestellter Mietwert (auf-bezw. abgerundet auf eine

durch 3 teilbare volle RM Zahl)

Festgestellt:

am

(Unterschrift)

(Amtsbezeichnung

Die Ortsüblichkeit des Mietwertes von...

....RM wird hiemit

bescheinigt.

Oberlandrat:



II.Nebenabgabcn

bdie neben der Dienstwohnungsvergütung und

a) die bei der Ermittlung des örtlichen Mietwertcs zu berücksichtigen

sind (bisher sla unlegbare Mebonabgaben bezéichnot)-Dwv. Nr.:7(8)

noben der Miete vom Wohn.Inh. unmittelbar

MWV. Nr.: 4(7)

an die forderungsberechtigte Stelle zu

zehlen sind (Dwv. Nr.: 20, kWv.Nr.:4(7).

Bemerkungen

j a

RM

nein

zu I. Vorderseite.

Örtlicher Mietwert .......RM

Steuern..

Vergütung für

don Hausgarten .........RM

Wasserverbrauch im Garten

Wassorverbrauch

Miete für Elcktrizitätszähler .

im Hausgarten ...........R

Miete für Gasmesser

Kanalgebühren .....

Müllabfuhr ...

Abortgrubenentleerung

Schornsteinreinigung...

24008

Wassergeld

Wassermessermiete ...

elektrische Treppenbeleuchtung ..

Feuerschutzabgabe ..

Straßenreinigung ..
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 14.Dezember 194o

9H.47.

Nr. Z. Verw. (1).

By

6.1

Abmlang.

Y(

An die

Herren Abteilungs- und Gruppenleiter.

Mrmn,

2/2.a.d.

Betrifft: Schriftverkehr mit den Oberlandräten.

1.J0f2.40

In der letzten Zeit sind wiederholt Briefe von

der Behörde des Reichsprotektors an den "Oberlandrat in

Melnik" und an den "Oberlandrat in Jung-Bunzlau" gerichtet

worden. Ich weise nochmals darauf hin, dass nach der Auf-

lösung des Oberlandratsbezirks Melnik nunmehr die Oberland-

räte in "Jitschin" oder "Kladno" zuständig sind.

Der Amtssitz des Oberlandrats in Jitschin vird

vorerst nicht nach Jung-Bunzlau verlegt. Ich bitte deshalb,

die Anschrift "Jitschin" zu wählen, um Irrtümer bei der

Post auszuschalten. Auf den Erlass vom l8.9.l94o I 1 d

63oo betr. die Auflösung der Oberlandratsbezirke Deutsch-

Brod und Melnik nehme ich Bezug.

Im Auftrage:

gez.Liebenow

Beglaubigt:

Heine

Angestellte

Nachrichtlich:

An den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

an den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

an den Herrn Wehrmachtsbevollmëchtigten

an den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes

an das Büro des Herrn Reichsprotektors,

an das Büro des Herrn Staatssekretärs,

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

TTS
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Prag, den 14. Dezember 1940

108

Vermerk:

Nach § 2 der Verordnung über die Gliederung der Behörde

des Reichsprotektors vom 18.9.40, VBlRProt. S. 425, gehören der

Befehlshaber der Ordnungspolizei und der Befehlshaber der Sicher-

heitspolizei unter Leitung des Staatssekretärs als Höheren SS- und

Polizeiführer zur Behörde des Reichsprotektors.

Deutsche Sicherheitspolizei im Ptotektorat Böhmen und Mähren vom

1.9.39, RGBl.I S.l68l bestimmt, dass allgemeiner Vertreter in der

Behördenleitung der Staatssekretär, bei dessen Behinderung der

Unterstaatssekretär ist.

Der allgeneine Verwaltungssektor untersteht im Geschäfts-

gang dem Herrn Unterstaatssekretär, der polizeiliche Sektor dem

Herrn Staatssekretär, bei dessen Behinderung nach den erwähnten

Bestimmungen der Herr Unterstaatssekretär Vertreter ist. Daraus

erklärt sich die Kennzeichnung im Schaubild durch die gestrichelte

Linie.

In dieser Form ist das Schaubild auch gebilligt worden

(siehe Abzeichnungen vom 2.7.40 und 18.9.40).

2.

Jrr gephrfa Lasfalleng

21/1

Prag, den 16. Dezember 1940

G.R.

Herrn Haferkamp

unter Bezugnahme auf den Inhalt der vorstehenden Aus-

führungen zur Kenntnis und mit der Mitteilung übersandt,

daß sich Herr Generalleutnant v.Kamptz für die Angele-

genheit interessiert hatte. Wie mich (-Gruppenführer

Frank unterrichtet hat, sieht er auf Grund der vorstehen-

den Ausführungen die gegen das Schaubild vorgebrachten

Einwände als erledigt an. Ich bitte, Herrn Generalleutnant

I D

wenden! -
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v. Kamptz zu verständigen und alsdann den

Vorgang an mich zurückzuleiten.

9S2

<

ai

U

Hon tr. Jii

may Suletiging jurilgerish.

Yupham

aib dozub Blidvedodai

sianndote

2.c.d.

/9/2000

24006
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Gruppe Post

Prag, den l6.Dezember 1940.

2c 4100-0

109

An das

Haptamt der DRP

PragII

Behandlung von ankommenden Ortsgesprä-

chen für den Herrn Staatssekretär

Der Herr Staatssekretär hat den Wunsch geäußert,

daß die für ihn bestimmten, mit den Anschlußnummern

3413 und 3580 zu verbindenden Ortsgespräche nicht ohne

weiteres hergestellt werden sollen. Die Beamtin am Orts-

platz hat vielmehr in jedem Falle zunächst Rückfrage

zuhalten, die Person des Anrufers festzustellen und

das Gespräch - je nach Anwesenheit des Herrn Staatssek-

retärs im Hause oder in der Wohnung - auf den Nummern

3413 oder 3580 anzukündigen. Der Herr Staatssekretär

Wird alsdann in jedem Falle entscheiden, ob die Verbin-

dung hergestellt oder die Herstellung abgelehnt werden

soll. Bei der Nr 34l3 ist in dieser Weise jedoch nur

zu verfahren, wenn der Sekretärapparat nicht besetzt

ist.

An das Büro

.

des Herrn Staatssekretärs

z.Hd. v.Herrn ObStuf. Haferkamp

im H a u s e

Abschrift zur gefl.Kenntnis. Es bleibt noch

zu klären, was geschehen soll, wenn der Anrufer sich

weigert,seinen Namen zu nennen. Soll in diesem Falle ver

bunden oder die Verbindung abgelehnt werden ? Hierüber

wird noch Mitteilung erbeten.

Leorh

1 b. vi früppe Keh msite angusin huripr di sinppe o. Zau

Mip maman mit Jun fuin Naafebedat mig sü Me

frintin.

ID Y191.

2. 2at.
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Abschrift.

Der Reichsverkehrsninister

76 3ftfp 188

Berlin W 8,don 4.Dezcnbor 1940.

Voßstressc 35

T

die Oborsten Reichsbohörden

Betrifits Fornsprechbatrieb

Das Reichsverk hrsninisteriu ist in Palle ciner

Aussorbetriebsetzung dor Parnsprechnumer l2oo36 auf den Ruf-

numorn 195271 odor 425726 zu urroichen.

In Auftrog

goz. Untorschrift.

Dor Reicheprotektor

in Böhnon und Mähron

Prag, den 13.Dezember 1940,

Nr.ZA E.B./40

TT

c)

die Zentr iverwaltund,

o

don MorrnyAbtollwgslhiter I,lf,lII und IV,

c

sämtliché Grppen - vitschl.Dionststelle für des

Lond Lohg

d) die Horrdw Qbygl'udräte in Böhnen und Hahron.

Absährift übersende ich zur gofl.Kenntnis.

In Auftrge

goz. Licbonow

Beglaubigt:

Ab

Heible

lnchrichtlich an:

Angestellte,

das Büro des Horrn Reicheprotoktors,

. 

dis Büro dos Horrn Steatssolrotars,

das Buro ios Horrn Urtorstoatssckretars.

7 

t

i deda g. d.d.

l.02

St. S.
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Abschrift
Der kommissarische Leiter
der Generaldirektion der Forste und Güter
Sektion VIII. im Ministerium für Landwirtschaft
Gruppe Landwirtschaft.
Prag-Bubentsch, Bubentscherstrasse No.47.- Den 28.XI.194o.
Z. 128.018-VIIID-1940.
Rundschreiben.
Der kommissarische Leiter der Generaldirekticn
der Forste und Güter des Protektorates Böhmen und Mihren -
Gruppe Landwirtschaft - teilt mit, dass sie vom l.XII-l94o
aus den bisherigen Räumlichkeiten, Prag II., Deutschenhof,
in das Gebüude Prag-Bubentsch, Bub ntscheretrasse No.47
Fernsprecher Nr. 727-51, 73387, 715-26, übersiedelt ist.
Die Direktion der Güter des Protektorates Böh-
man und Mähren, Prag KIx., Bubentscherstrasse 47 ist mit-
eingebaut worden.
Im Auftrage:
Gez.Pögel.
Pür die Richtigkeit der Ausfertigung
Kanzleivorstand:
gez.Unterschrift
Zentralverwaltu.g
hanb
Nr. Z:H.B./40
Prag, den 12.Dezember 194o.
ge
in
a) die Abteilungen I - IV
d ola
b) die Zentralverwaltung
c) sümtliche Gruppen - einschliesslich Dienststclle fir
l.ey1s.0
das Land Mähren
Abschrift übersende ich zur Kenntnis.
gez.Liebenow
Beglaubigt:
Here
Angestellte
Nechrichtlich: an
d) des Büro des lerrn Reichsprotektors,
e
das Etro des Herrn Staatssekretärs
f) das Büro des Herrn Untersteatssekretärs.
©
St. S.



Prac, den 12.Dez. 1940

WV

Der Reichsprotektor

in Böhmen ünd Mähren

I 1 d - 6706

An

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors

b) das Büro des Herrn Staatssekretärs

c) das Bürc des Herrn Unterstaatssekretärs

d) die Herren Abteilungsleiter I bis IV

e) den Herrn Leiter der Zentralverwaltung

f) die Herren Gruppenleiter

g) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

h) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

i) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn

Betr.: Autonome Protektoratsverwaltung und Geschäfts-

4

verteilungspläne ler Zentralbehörden

5.a.d.

Bezug: Schreiben vom 30.11.1940, I 1 d - 6706

Anlage. 1

a11/161

In der Anlage übersende ich eine Aenderung des Geschäfts-

planes ies Verkehrsministeriums in Prag mit der Bitte wn

Kenntnisnahme.

Im Auftrage

gez. Hufnagel

Beglaubigt:

1V

Registrator

I



c om 2.m.al3

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

I 1 3 - 6323

An

a) die Abteilungen I bis IV

b) die Zentralverwaltung

c) sämtliche Gruppen (einschl.Dienststelle für das Land Mähren)

d) sämtliche Herren Oberlandräte

Nachrichtlich an:

e) das Büro des Herrn Reichsprotektors

f) das Büro des Herrn Staatssekretärs

g) das Büro des Herrn Urterstaatssekretärs

h) den Herrn Befehlshaber ler Sicherheitspolizei

i) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

ierow vetnsided

k) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amts

juo lükopraste.

1) den Herrn „ehrmachtbevellmächtigten

/. 18200

Betr.: Dienstbesprechung der Oberlandräte

Die Dienstbesprechungen finden künftig monatlieh statt.

Im Januar wird die Dienstbesprechung am Dènnerstag, den 9.l.4l,

von Februar l94l ab werden die Dienstbesprechungen an jedem

ersten Donnerstag im Monat abgehalten.

Die Abteilungen und üruppen der Behörde werden ersucht,

an aiesem Donnerstag anderweite Besprechungen mit den Oberland-

räten nicht anzusetzen.

Die Festsetzung ven regelmä:sigen Terminen bringt die

Möglichkeit, Besprechungspunkte rechtzeitig vorzusehen. Schwie-

rigere Fragen und Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung

kënnen statt der sonst notwendigen längeren schriftlichen

Darlegung in der Dienstbesprechung behandeit werden. Solche

Besprechungspunkte sind bis spätestens 25. des vorausgehenden

Monats, für die Januar-Besprechung bis spätestens 30.Dez.l940,

der vruppe I l zur Feststellung der iagesordnung mitzuteilen.

X notlert fir 1941.

Im Auftrage:

gez. Dr. von Burgsdorff

2/1. flen.

Beglaubigt:

Vt

Registrator

T



114
Zentralverwaltung.
Prag, den 11.Dezember 1940,
Nr.: Z: H.B./40.
An die Herren Abteilungsleiter I - IV,
1meng.
:
11
Zentralverwaltung,
:1
sämtliche Gruppen- ausschließlich Dienststelle
2/.a.d.
für das Land Mähren -
Betrifft.: Pernsprechanschlüsse in den lohnungen.
10/+2.40.
Mit Hauserlaß Nr.: Z: 23/40 vom 12.Januar 1940 war
zugelassen worden, daß diejenigen Beamten der Behörde des
Reichsprotektors, bei denen eine dienstliche Notwendigkeit zur
Herstellung eines Wohnungsanschlusses nicht unbedingt vorliegt,
sich in ihre Privatwohnungen einen Anschluß als Nebenanschluß
an die Vermittlungseinrichtung im Czernin-Palais legen lassen
können. Nach der Inbetriebnahme der neuen Vermittlungseinrich=
tung ist der Zugang an dienstlichen Wohnungsanschlüssen jedoch
derart zahlreich geworden, daß die Aufnahmefähigkeit der neuen
Vermittlung bereits wieder erschöpft ist.
Unter diesen Umständen ist es nicht mehr möglich,
noch weitere private Wohnungsanschlüsse an die Vermittlung
Czernin-Palais heranzuführen, weshalb der Erlaß von 12, Jenuar
1940 insoweit hiermit aufgehoben werden muß. Es wird vielmehr
sogar notwendig sein, die bereits bestehenden privaten Wohnungs=
anschlüsse zu kündigen und dem Inhaber anhoimzustellen, die
Herstellung eines Anschlusses an das Netz der Protektoratspost
zu beantragen; hierüber werden noch Einzelerlasse zur gegebencn
Zeit ergehen.
Der Generaldirektor der Protektoratspost hat sich
damit einverstanden erklärt, daß für Angehörige der Behördo
des Reichsprotektors, denen nach den bei der Behörde geltenden
Grundsätzen kein dienstlicher Vohnungsanschluß als Nebenstelle
zur Vermittlung der Behörde zugebilligt werden kann, folgende
Conderregelung getroffen wird:
Die Anträge auf Herstellung von privaten Wohnungs=
anschlüssen, dic grundsätzlich als Hauptanschlüssc an das Netz
der Protektoratspost angeschlossen werden, sind bei dor Behörde
Zentralverwaltung zu stellen. Soweit es sich un Beamte usw.
handelt, die ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Stellung
nach einen Fernsprechanschluß in der Wohnung haben müssen,
wird der Antrag befürwortet über die Gruppe Post dem Generel=
direktor der Pöst zugeleitet. Diese Einschränkung ist notwendig,
um dun Kreis der von der Sonderregelung erfaßten Beamten usw.
nicht zu groß werden zu lassen. Für solche Anschlüssu werden
keinerlei Baubeträge erhoben. is sind lediglich die Einrich=
tungskosten, wie sie im Altreich ebenfalls erhoben werden, zu
zahlen.
Die laufenden monatlichen Gebühren für jeden Haupt=
anschluß betragen 6,-- Rl. Daneben werdcn die Orts- und Fern=
gesprächsgebühren erhoben. Die Gebühr für Ortsgespräche betrügt
1 K für jedes Gespräch ; die Ferngesprächsgebühren sind die
gleichen, wie für andere Anschlüsse an das Netz der Protekto=
ratspost.
Besondere Kosten für die Einrichtung entstehen
lediglich, wenn für einen Anschluß eine neue Linie errichtet
werden
ID
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werden muß. Dies wird nur der Fall sein, wern es sich-um ein

in abgelegener Gegend liegendes Gebäude handelt, in dessen

näherer Umgebung bisher noch keine Fernsprechanschlüsse vor=

henden sind. Dieser Fall wird aber wohl kaum eintreten.

Mit dieser Regelung ist für diejenigen Beamten usw:

der Behörde des Reichsprotektors, bei denen eine dienstliche

Notwendigkeit zur, Herstellung eines Wohnungsanschlusses nicht

ünbedingt vorliegt, die Kostenfrage se entschieden, daß sie

nicht ungünstiger bohandelt werden'als im Altreich.

gez. Liebenow

Beglaubigt

Af

tiime

Angestellte

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

:

:

43

8

:1

Staatssekretärs,

"

o

:

a

Unterstaatssekretirs.

24000
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Abschrift
Betriebskrankenkasse des Reichs-
Zweigstelle Prag
An die
Behörden und Dienststellen des Reichs
im Protektcrat Böhmen und Mähren.
Betrifft.: Gewährung von Krankenhauspflege.
Die überaus starke Zunahme derjenigen Fälle, in denen Versicherte
auch wegen nur lcichter Erkrankungen sich in Behandlung und Pflege
eines Krankenhauses begeben haben, zwingt mich,Sie zu bitten,Ihre
Gfm. nachdrücklichst nochmals auf die Ausführungen zu Pkt.2)
neines Rundschreibens vom 29.5.40 hinzuweisen. Darin ist u.a.aus=
geführt, daß der Antrag auf Krankenhauspflege grundsätzlich vor
Aufnahme ins Krankenhaus durch Einsendung eines hinreichend be=
gründeten Zeugnisses eines zugelassenen Arztes zu stellen ist.
Nur ausnahmsweise in Notfällen- kann die Genchmigung der Kassc
nachträglich eingeholt werden. Die Kasse behält sich vor, die
Anträge durch ihren ärztlichen Sachverständigon hinsichtlich der
Notwendigkeit von Krankenhauspflege nachprüfen zu lassen.
Dies gilt insbescndere auch in den Fällen der Wochenhilfe und
Familienwochenhilfe. Aus dem ärztlichen Zeugnis muß ersichtlich
sein,aus welchen Grinden die Entbindung nicht zu Hause durchge=
führt werden kann.
Die Deutsche Gesuniheitskammer in Böhmen und Mähren het die Kasse
nachdrücklichst darauf aufmerksam gemacht,daß sie zukünftig ärzt=
lichsnLeistungen nur noch denn vergüten werde, wenn die ärztliche
Hilfe eines zugelassenen Arztes ordnungsgemäß mit einen Kranken=
schein in Anspruch genommen wurde. Auch in Notfällen-wenn ein
zugelassener Ärzt nicht erreicht werden kenn- hat die Abrechnung
der Leistungen unmittelbar durch den Arzt mit der Deutschen Ge=
sundheitskammer zu erfolgen. Die Erstattungsanträge der Versicher=
ten für insoweit gemachte Aufwendungen werden zukünftig von der
Deutschen Gesundheitskammer zurückgewiesen.
C@Der Zweigstellenvorsteher:
gez.Unterschrift
Der Reichspretektor
Prag, den 9.Dezember 1940
in Böhmen ünd Mähren
Z.Pers.II - 2-40.
enea-Hy3
a).An das Biro des Reichsprotektors,
b).an das Büre des Staatssekretärs,
4
c).an das Büro des Unterstaatssekretärs,
d).an die Zentralverwaltung,
e).an die Abteilungen I,II,III,und IV,
2ee
d.d
f) an die Dienststelle fur das Land Mähren in Brüm.
1=0/12.40
Betrifft.: a) Gewährung von Krankenhauspflege.
a) das vorstehende Schreiben der Betriebskranken=
kasse des Rcichs- Zweigstelle Prag - bitte ich sämtlichen
kranken=



M5a

krankenversicherungspflichtigen Gefolgschaitsmitgliedern zur

Kenntnis zu bringen.Die Gefolgschaftsnitglieder sind ferner

aufmerksam zu machen, daß Krankenscheine für die Angestellter

im Zimmer 4o2 und fir dic invalidenversicherungspflichtigen

Gefolgschaitsmitglieder im Zimmer 312 möglichst in der Zeit-

von 8 - 10 Uhr täglich abgeholt werden können,

Betrifft.: b).Freiwillige Weiterversicherung

b).Ich veise darauf hin, daß gemäß § 165 R V0 die

Versicherungspflicht der nicht beamteten Gefolg=

schaftsmitgliedur gegen Krankheit erlischt, wenn

ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst 3.600, Ri.

übersteigt. Für die Jahreserbeitsverdienstgrenze

Werden Zuschläge, die mit Rücksicht auf den Fani=

lienstand gezahit werden, nicht angerechnet. Zu

diesen Zuachlägen gehört auch der Mehrbetrag an

lohnungsgeld, der Verheirateten gegenüber Unver=

heirateten zusteht.

Im Auftrage

gez.Liebenow

Beglaubigt

Heiril

Sm

Angestellte

-
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Zentralverwaltung

Nr.Z:H.B./40

in

a) die Zentralverwaltung,

b) die Abteilungen I,I,;"Iiund IV,

c) alle Gruppen - ausser der Dienststelle für das Land Mähren -

Erfahrungsgemäss zerden vor den Weihnachtsfeiortagen Urlaubs-

reisen in grösserem Ausmass unternommen. Zur Sichersteliung der

Verpflegung am Urlaubsort ist die Erteilung einer Reise- Abmelie-

bescheinigung durch meine Kartenausgabestelle erforderlich, aus

welcher ersichtlich ist, fir wieviel Tege der Anspruch auf Le--

bensaittelkezten berechtigt ist. Vor Aushändigung dieser Beschei-

nigung sini die Protektoratskarten abzugeben,

Für Reisen bis zu dreitägiger Deusr werden Reichsreisemer-

ken ohne Entwertung entserechender Protektoratsmarken ausgegeben.

Lin Austausch von Protektoratskarten gegen Reichsreieemar-

ken für die Dzuer einer über drei Iage hinausgehenden Ürleubsred-

se findet nicht statt, auch wenn mchrere Orte auf der Trlaubsrei-

se berührt werden. In solchen Fällen ist das Ernährungsant des

ersten Aufentheltscrtes zu ersuchen, Reichsreisemarken Nür die

ganze Urlaubsdauer auszuhändigen.

Ich bitte, sämtliche Ieamten und Angestellten entsprechend

zu verständigen und sie anzuwoisen, etwaige Anträge auf Irteilung

von Reise-Abmeldebescheinigugen bci dsr Zantrelverweltung so bald

wic nöglich einzureichen.

frm.12

gez.Liehenow

Beglaubigt:

6/

Hoi

angestellte.

Nachriohtiich ens

A

d) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

13/12

Vkoneary

e) des Büro des Heren Steatssekretärs,

A

f) das Büro des Herrn Unterstaatssekretäns.

3/s.a.d.

0s+bl

TD



Zentrelverwaltung
kll
Preg, den 3, Dezember
Nr.8_Z/H.B./40.
An
a) die Zentralverualtung,
b) die Abteilung-en I,II,III und IV,
c) säntliche Gruppen, einschließlich Dienststelle
für des Land liähren,
Beiliegend übersende ich ein Schreiben des Heuptamtcs
der Deuts hen Reichspost vom 21.10.1940,betroffend Paket=
verkehr, zur geftlligun Eenntnis.
gez. Liebenow
Beglaubigt
dleng
Angestelite
$4\$
Machrichtlich:
An d) das Büre des Herrn Reichsprotektors,
M
e) des Büro des Herrn Staatssekretärs,
f) das Büre des Herrn tnterstaatssekretärs..
2.a.d
l.me2.40.
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Hauptamt

Prag,den 21.0ktober 1940,

der Deutschen Reichspost

-

Paketverkehr

Zur Behebung mißverständlicher Auffassungen über die Zu=

lässigkeit von Paketen privater Natur im Dienstpostverkehr bitte

ich die Dienststellen der Wehrmächt und der zivilen Reichsbehör=

den im Protektorat, welche den Postdienststellen und Behördenpost=

stellen der Deutschen Reichspost im Protektorat zur Abholung zu=

gewiesen sind, alle Wehrmachtsangehörigen bzw alle Angehörigen

■er Reichsdienststellen im Protektorat eindringlichst suf folgende

Grundsätze hinzuweisen:

1)

Pakete und Feldpostpakete privater Natur sind zur Annahme,

Beförderung und Ausgabe Durch die Deutsche Dienstpost

:

Böhnen-Mähren nicht zugelassen.

2)

Sie können jedoch - soweit dem besondere Verbote nicht

entgegenstehen - unter Beachtung der bestehenden Versenduugs=

bedingungen im normalen Postaustausch (Reichspost-Protektorats=

post bzw Protektoratspost-Reichspost) angenommen, befördert

und ausgehändigt werden.Die Deutsche Dienstpost Böhmen-Mähren

bleibt hierbei ausgeschaltet.

3)

Die Vermerke "Durch Deutsche Dienstpost Böhmen-Mähren"

oüer "Über Postleitstelle Prag" in der Anschrift der Pakete

und Postkarten privater Natur sind völlig zwecklos, stiften

Verwirrung und verzögern die Beförderung auf dem normalen Post=

wege

4)

Die Empfänger privater Pakete sollen ihre Angehörigen

in der Heimat entsprechend unterrichten und sie zur Benutzung

des normalen Beförderungsweges über die Protektoratspost an=

halten.

In Vertretung

p i e t s c h

1J



Der Reichsprotektor

Prag, den 30,November 1940

in Böhnen und Mähren

119

I 1 a - 2541

An:

a) die Abtelungen I-IV

b) simtliche Gruopen der Behörde, einschl.Dienststelle

in Brünn

c) die Zentralverwaluung

d) den Wehrmachtbevollm.chtigten

e) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

f) den Eefehlshaber der Ordnungspolizei

g) die Oberlandräte

nachrichtlich an:

h) das Büro des Hierrn Reichsprotektors

i) das Büro des Herrn Staatssekretärs

k) das Büro des Herrn Ünterstaatssekretärs

Betrifft: Gesellschaftlicher Verkehr mit Tschechen

Der tschechische Arzt Dr.Schneeberg in Pibrans

(OLB Tabor) lehnte eine Jagdeinladung ait folgen-

der Begründung ah: "Ich kann doch nicht als ehem.

tschechischer Offizier zusammen mit deutschen

Offizieren auf die Jagd gehen."

Diese Aeusserung eines tschechischen Arztes ist

kennzeichnend für die ablehnende Einstellung

besonders der tschechischen Intelligenz dem Deutsch-

tum gegenüber. Es ist selbstverstindlich, dass der

Deutsche im Protektorat eine umso stolzere deutsch-

bewusste Haltung einnimmt, bei einen notwendigen

gesellschaftlichen Verkehr mit Tschechen demgemiss

verfährt, im übrigen jeden gesellschaftlichen Ver-

kehr mit Tschechen auf das aeusserst Notwendige

einschränkt.

Ich bitte, hiervon allen Beamten und angestellten

Kenntnis zu geben.

In Vertretung

prosng le

gez.Prank

Beglaubigt.

tiincil

Registrator

Ld j.d.d

h. i/12.40



120
Der Reichsprotektor
Prag, den 28.11.1940
in Böhmen und Mähren
I 1 d - 6300
U e b e r s i c h t
über die Bezirke der Oberlandräte in
Böhmen und Mähren
(nach der Reugliederung vom.1.10.1940)
Oberlandrat
Wirkungsbereich
Fläche
Einwohnerzahl
in:
(autonome Bezirks-
(Cchätzung für
behörden)
qkm
1.1.1940)
Böhmen
1. budweis
1. Budweis
1136.98
139 100
2. Moldauthein
254.62
16 400
3. Vodnian
590.68
48 000
4. wittingau
892.90
53 500
zus.
2875.18
zus.
257 000
2. Jitschin
l. Brandeis a.d.E.
308.46
59 200
(später Jungbunz- 2. Jitschin
620.89
67 300
lau)
3. Jungbunzlau
568.26
91 100
4. Melnik
413.37
50 300
5. Münchengrätz
326.42
38 400
6. Neupaka
138.42
24 200
7. Semil
298.97
56 800
8. Starkenbach
147.28
21 600
9. Turnau
266.94
42 100
zus.
3089.01
zus.
451 000
3. Kladno
1. Beraun
234.27
41 800
2. Kladno
286.35
91 900
3. Kralup a.d.M.
216.86
33200
4. Laun
356.58
5 200
5. Raudnitz a.d.E.
530.18
7500
6. Rakonitz
632.05
58 400
7. Schlan
549.02
92 100
zus.
2805.31
zus.
449 600



VV
Überlandrat
Wirkungsbereich
slsche
Zinwohnerzahl
in
(autonone Bezirks-
(Gchatzung fur
behorde)
gkm
1.1.3940)
4. Klattau
1. Llatna
680.68
42 600
2. Klattau
612.00
57 000
3. Pisek
693.10
53 500
4. Pschestitz
517.71
45 500
5. Schüttenhofen
293.70
28 200
6. Strakonitz
57.92
82 300
7. Taus
404.34
44600
zus.
4159.45
zus.353 700
5. Kolin
l. Böhnisch-Brod
470.3
57 400
2. Gumpolds
525.82
55 050
3. Kolin
480.0
30 200
4. Kutte berg
550.81
59 800
5. Ledetsch a.d.s.
651.67
46 850
6.
Meu-sidschow
490.99
53 950
7. leuenburg a.d.5.239.54
35 500
8. Fodiebrad
454.30
57 700
9. Ischaslau
604.35
61 300
zus. 4477.38
zus.508 750
6. Koniggratz
l. Korschitz
135.97
25 300
2. Königgrätz
459.50
98 500
3. Königinhof
266.14
57 200
4. Nacrod
0
361.05
87 500
5. Neustadt a.3.M. 377.27
40 300
6. Reichenau
425.90
55 200
7. Senftenberg
290.18
33 200
zus. 2375.91
zus.397 20
7. Pardubitz
1. Chotleborsch
325,51
27 800
2. Shrudin
706.10
92 600
3. Hohenmauth
553.30
68 600
4. Leitomischl
513.68
77 200
5. Pardubitz
785.79
120.300
zus.2884.45
zus.386 506
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 3 
Oberlandrat
Wirkungsiereich
Fläche
Einwohnerzahl
in:
(autonome Bezirks-
(Schätzung für
behörden)
gkm
1.1.1940
8. Pilsen
1. Horschowitz
347.56
39 500
2. Kralowitz
527.35
31 100
3. Pilsen
661.33
206 600
4. Rokitzan
710.94
62 900
zus.
2247.18 zus.340 100
9. Frag
1. Jule
269.13
25 200
2. Hpstlt. Prag
172.11
990 500
3. Prag-.and
620.57
165 500)
4. Ritschan
233.34
54 400
zus.
1295.65zu3.1235500
10. Tabor
1. Bencschau
531.29
45 900
2. Kamnitz a.d.I.
478.04
34 050
3. Mühlhausen
609.6
36 000
4: Pibrans
767.97
59 300
5. Pilgrams
729.40
47 500
'9
eltschan
743.51
48 900
7. Tavor
978.47
81 400
8. Wlaschim
352.30
27 300
zus.
5130.94
zus.380350
_Mähren
ll. brün
l. Boskowitz
1033.14
119 200
2. Brunn-Stadt
123.76
295 500
3. Brünn-Land
1242.11
187 400
4.
Tischnowitz
431.21
41 700
5. Hischau
866.68
107 600
zus.
3 96.30 zus.751 400



M3- 4 -OberlandratWirkungsbereichFlächeEinwohnerzahlin:(autonome Bezirks-(Schätzung fürbehörden)ckm1.1.1940)12. Jglaul.Gross-Meseritsch617.9742 6002. Jglau755.1882 2003. Mähr.-Budwitz1167.3883 7004. Neustadtl1054.9673 0505. Teltsch924.5472 8506. Trebitsch719.8964 500zu=.5239.92zus. 418 90013. Mähr.-Ostrau1. Friedberg480.4465 2502. Friedeck411.05120 6003.Mähr.-Ostrau99.45142 5004.Wallachisch-Meseritsch526.3666 5005. Vsetin 52.7051 900zus.2070.00zus. 446 75014. Olmütz1. Kremsier464,4069 2002.Littau475.5355 6003.Mehr.-leiss-kirchen412.0054 4504. Olmütz-Stadt40.5664 9005.Olmütz-Land418.6968 0006.Prerau449.9488 7007. Prossnitz471.6792 200zus.2732.79zus. 493 05015. Zlin1. Gaya461.6957 0002. Göding724.9195 7003. Holleschau491.4755 904. Ung.-3rod945.8289 1005. Ung,-Hradisch740.48114 9006. Zlin457.0397 500zus.3821.40zus. 510 100=3=33333=3=3333==3==33-33-3EERS3E33E83Böhmen und Mähren:15 Oberlandrats-93 Bezirksbe-48.901.48bezirke7 380 000hördenqkmEinwohner====



Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
I 1 d - 6300
Uebersic ht
über die Bezirke der Oberlandräte in
Böhmen und Mähren
(nach der Neugliederung vom 1.10.1940)
Oberlandrat
Wirkungsbereich
Fläche
Einwohnerzahl
in:
(autonome Bezirks-
(Cchätzung für
behörden)
qkm
1.1.1940)
Böhmen
=
=
I
1. budweis
1. Budweis
1136.98
139 100
2. Moldauthein
254.62
16 400
3. Wodnian
590.68
48 000
4. wittingau
892.90
53 500
zus.
2875.18
zus.
257 000
2. Jitschin
l. Brandeis a.d.E.
308.46
59 200
(später Jungbunz- 2. Jitschin
620.89
67 300
lau)
3. Jungbunzlau
568.26
91 100
4. Melnik
413.37
50 300
5. Münchengrätz
326.42
38 400
6. Neupaka
138.42
24 200
7. Semil
298.97
56 800
8. Starkenbach
147.28
21 600
9. Turnau
266.94
42 100
zus.
3089.01
zus.
451 000
3. Kladno
1. Beraun
234.27
41 800
2. Kladno
286.35
91 900
3. Kralup a.d.M.
216.86
39 200
4. Laun
356.58
50 200
5. Raudnitz a.d.E.
530.18
75 000
6. Rakonitz
632.05
58 400
7. Schlan
549.02
92 100
zus.
2805.31
zus.
449 600
AI
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15
Cberlandrat
Wirkungskereich
Floche
Dinwohnerzahl
in
(autonone Bezirks-
(Schatzung fur
behörde)
gkm
1.1.1940)
4. Klattau
1. Platra
680.63
42 600
2.
Klattau
612.00
57
000
3. Pisek
693.10
53
500
4. Pschestitz
517.71
45
500
5. Schüttenhofen
293.70
28 200
6. Strakonitz
57.92
82 300
7. Taus
404.34
44 600
zus.
4159.45
zus.353 700
5. Kolin
l. Böhmisch-srod
470.59
57 400
2. Gumpolds
525.82
55:050
3. Kolin
480.01
30 200
4. Kutte berg
550.81
59 300
5. Ledetsch a.d.s. 651.67
46 850
6. Meu-sidschow
490.99
53 950
7. Neuenburg a.d.5.239.54
36 500
8. Fodiebrad
454.30
57 700
9. Ischaslau
604.35
61 300
zus. 4477.38
zus.508 750
6. Koniggratz
l. nörschitz
135.97
25 300
2. Königgrätz
459.50
98 500
3. Königinhof
266.14
57 200
4. Nachod
361.05
87 500
5. Neustadt a.d.M. 377.27
40 300
6. Reichenau
425.90
55 200
7. Senftenberg
290.18
33 200
zus. 2375.91
zus.397 200
7. Pardubitz
l. Chotieborsch
325.51
27 800
2. hrudin
706.16
92 600
3. Hohenmauth
553.30
68 600
4. Leitomischl
513.68
77 200
5. Pardubitz
785.79
120.300
zus.2884.45
zus.386 500
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Oberlandrat
Wirkungsiereich
Fläche
Einwohnerzahl
in:
(autonome Bezirks-
(Schätzung für
behörden)
gkm
1.1.1940
8. Pilsen
1. Horschowitz
347.56
39 500
2. Kralowitz
527.35
31 100
3. Pilsen
661.33
206 600
4. Rokitzan
710.94
62 900
zus.
2247.18 zus.340 100
9. rag
1. Sule
269.13
25 200
2. Hpstlt. Prag
172.11
990 500
3. Prag-⊥and
620.57
165 570,
4. Ritschan
233.34
54 400
zus
1295.65zm3.123560J
10. Tabor
1, Beneschau
531.29
45 900
2. Kamnitz a.d.I.
478.04
34 050
3. Mühlhausen
609.6
36 000
4. Pibrans
767.97
59 300
5. Pilgrams
729.40
47 500
6.eltschan
743.51
48 900
7. Tavor
978.47
81 400
8. Wlaschim
352.30
27 300
zus.
5130.94
zus.380350
B)
Mähren
-
X
-
-
-
l1. srünn
l. Boskowitz
1033.14
119 200
2.
Brunn-Stadt
123.76
295 500
3.
Brünn-Land
1242.11
187 400
4.
Tischnowitz
431.21
41 700
5.
ischau
866.68
107 600
zus.
3096.30 zus.751 400
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 4 
Oberlandrat
Wirkungsbereich
Fläche
Einwohnerzahl
in:
(autonome Bezirks-
(Schätzung für
behcrden)
ckm
1.1.1940)
12. Jglau
l.Gross-Meseritsch
617.97
42 600
2. Jglau
755.18
82 200
3. Mähr.-Budwitz
1167.38
83 700
4. Neustadtl
1054.96
73 050
5. Teltsch
924.54
72 850
6. Trebitsch
719.89
54 500
snz
5239.92
zus. 418 900
13. Mehr.-Ostrau
1. Friedberg
480.44
65 250
2. Friedeck
411.05
120 600
3.
Mähr.-Ostrau
99.45
142 500
4, Wallachisch-
Meseritsch
526.36
66 500
5. Wsetin
52.70
51 900
zus.
2076.00
zus. 446 750
14. Olmütz
1. Kremsier
464.40
69 200
2. Littau
475.53
55 600
3. Mehr.-Weiss-
kirchen
412.00
54 450
4. Olmütz-Stadt
40.56
64 900
5. Olmütz-Land
418.69
68 000
6. Prerau
449.94
88 700
7. Prossnitz
471.67
92 200
zus. 2732.79
zus. 493 050
15. Zlin
1. Gaya
461.69
57 000
2 Göding
724.91
95 700
3. Holleschau
491.47
55 900
4. Ung.-irod
945.82
89 100
5. Ung.-Hradisch
740.48
114 900
6. Zlin
457.03
97 500
zus.
3821.40
zus. 510 100
FEEEEEEEEEBEEE
Böhmen und Mähren:
15 Oberlandrats-
93 Bezirksbe-
48.901.48
bezirke
7 380 000
hörden
ckm
Einwohner
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Der Reichsprotektor
Prag, ien 28.11.1940
in Böhmen und Mähren
I 1 d - 6300
U e b e r s i c h t
über die Bezirke der Oberlandräte in
Böhmen und Mähren
(nach der Neugliederung vom 1.10.1940)
Oberlandrat
Wirkungsbereich
Fläche
Einwohnerzahl
in:
(autonome Bezirks-
(Cchätzung für
behörden)
qkm
1.1.1940)
Böhmen
1. budweis
1. Budweis
1136.98
139 100
2. Moldauthein
254.62
16 400
3. Wodnian
590.68
48 000
4. wittingau
892.90
53_500
zus.
2875.18
zus.
257 000
2. Jitschin
l. Brandeis a.d.E.
308.46
59 200
(später Jungbunz- 2. Jitschin
620.89
67 300
lau)
3. Jungbunzlau
568.26
9i 100
4. Melnik
413.37
50 300
5. Münchengrätz
326.42
33 400
6. Neupaka
138.42
24 200
7. Semil
298.97
56 800
8. Starkenbach
147.28
21 600
9. Turnau
266.94
42 100
zus.
3089.01
zus.
451 000
3. Kladn
I. Beraun
234.27
41 800
2. Kladno
286.35
91 900
3. Kralup a.d.M.
216.86
39 200
4. Laun
356.58
50 200
5. Raudnitz a.d.E.
530.18
7 000
6. Rakonitz
632.05
58 400
7. Schlan
549.02
92 100
zus.
2805.31
zus.
449 600
4π
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Cberlandrat
Wirkungsbereich
Flache
Tiuwohnerzahl
in
(autonone dezirks-
(Schatzung für
behorde)
gkm
1.1.3940)
4, Klattau
1. Clatua
680.68
42 600
2. Klattau
612.00
57 000
3. Pisek
693.10
53 500
4. Pschestitz
517.71
45 500
5. Schüttenhofen
293.70
28 200
6. strakonitz
57.92
82 300
7. Taus
404.34
44 600
zus.
4159.45
zus.353 700
5. Kolin
l. Böhmisch-Brod
470.83
57 400
2. Gumpolds
525.82
55 050
3. Kolin
480.0
80 200
4.
Kutte berg
550.81
59 800
5.
Ledetsch a.d.s.
651.67
46 850
6.
Neu-sidschow
490.99
53 950
7. Keuenburg a.d.8.239.54
35 500
8. Fodiebrad
454.30
57 700
9. Tschaslau
604.35
61 300
zus. 4477.38
zus.508 750
6. Koniggratz
l. Lorschitz
195.07
25 300
2. Köriggrätz
459.50
98 500
3. Königinhof
266.14
5 200
4. Nachod
361.05
87 500
5. Neustadt a.d.M.
.377.27
40 300
6. Reichenau
425.90
55 200
7. Senftenberg
290.18
33 200
zus. 2375.91
zus.397 200
7. Pardubitz
1. Chotleborsch
325.51
27 800
2. thrudin
706.10
92 600
3. Hohenmauth
553.30
68 60
4. Leitomischl
513.68
77 200
5. Pardubitz
78579
120.300
zus.2834.46
zus.386 500
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Oberlandrat
Wirkungsiereich
Fläche
Einwohnerzahl
in:
(autonome Bezirks-
(Schätzung für
behörden)
qkm
1.1.1940
8. Pilsen
l. Horschowitz
347.56
39 500
2. Kralowitz
527.35
31 100
3. Pilsen
661.33
206 600
4. Rokitzan
710.94
62 900
zus.
2247.18 zus.340 100
O. Frag
1. Eule
269.13
25 200
2. Hpstdt. Prag
172.11
990 500
3. Prag-land
620.57
165 500,
4. Ritschan
233.84
54 400
zus.
1295.65zu3.123560J
10. Tabor
1. Beneschau
531.29
45 900
2. Kamnitz a.d.L.
478.04
34 050
3. Mühlhausen
609.6
36 00
4. Pibrans
767.97
59 300
5. Pilgrams
729.40
47 500
6 eltschan
743.51
48 900
7. Tabor
978.47
81 400
8. Wlaschim
352.30
27 300
zus.
5130.94
zus.380350
.
B)
M
Mähren
ll. srünn
1. Zoskowitz
1033.14
119 200
2. Brunn-Stadt
123.76
295 500
3. Brünn-Land
1242.11
187 400
4. Tischnowitz
431.21
41 700
5, Wischau
866.63
107 600
zus.
396.20 zus.751 400



;2VOberlandratWirkungsbereichFlächeEinwohnerzahlin:(autonome Bezirks-(Schätzung fürbehcrden)okm1.1.1940)12. Jglaul.Gross-Mieseritsch617.9742 6002. Jglau755.1882 2003. Mähr.-Budwitz1167.3883 7004. Neustadtl1054.9673 0505. Teltsch924.5472 8506. Trebitsch719.8964 500zus.5239.92zus. 418 90013. Mahr.-Ostrau1. Friedberg480.4465 2502.Friedeck411.05120 6003.Mähr.-Ostrau99.45142 5004.Wallachisch-Meseritsch526.3666 5005. Vsetin52.7051 900zus.2070.00zus. 446 75014. Olmütz1.Kremsier464.4069 200WNLittau475.5355 600Mehr.-Weiss-kirchen412.0054 4504. Olmütz-Stadt40.5664 9005. Olmütz-Land418.6968 0006. Prerau449.9488 7007. Prossnitz471.6792 200zus.2732.79zus. 493 05015. Zlin1. Gaya461.6957 0002. Göding724.9195 7003. Holleschau491.4755 9004. Ung.-3rod945.3289 1005. Ung.-Hradisch740.48114 9006. Zlin457.0397 500zus.3821.40zus..510 100-3333333Böhmen und Mähren:15 Oberlandrats-93 Bezirksbe-bezirke48.901.487 380 000hördenqkmEinwohner=_=



Der Reichsprotektor
Prag, den 28.11.1940
in Böhmen ünd Mähren
132
I 1 d - 6300
Uebersicht
über die Bezirke der Oberlandräte in
Böhmen und Mähren
(nach der Neugliederung vom 1.10.1940)
Oberlandrat
Wirkungsbereich
Fläche
Einwohnerzahl
in:
(autonome Bezirks-
(chätzung für
behörden)
qkm
1.1.1940)
Böhmen
=
1. Ludweis
1. Budweis
1136.98
139 100
2. Moldauthein
254.62
16 400
3. Wodnian
590.68
48 000
4. wittingau
892.90
53 500
zus.
2875.18
zus.
257 000
2. Jitschin
l. Brandeis a.d.E.
308.46
59 200
(später Jungbunz- 2. Jitschin
620.89
67 300
lau)
3. Jungbunzlau
568.26
91 100
4. Melnik
413.37
50 300
5. Münchengrätz
326.42
38 400
6. Neupaka
138.42
24 200
7. Semil
298.97
56 800
8. Starkenbach
147.28
21 600
9. Turnau
266.94
42 100
zus.
3089.01
zus.
451 000
3. Kladno
1. Beraun
234.27
41 800
2. Kladno
286.35
91 900
3. Kralup a.d.M.
216.86
39 200
4. Laun
356.58
50 200
5. Raudnitz a.d.E.
530.18
76 000
6. Rakonitz
632.05
58 400
7. Schlan
549.02
92 100
zus.
2805.31
zus.
449 600
1I
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Sberlandrat
Wirkungsbereich
slach■
Tinwohnerzahl
in
(autonone dezirkts-
(Gchatzung ius
behorde)
gkm
1.1.2940)
4. Klattau
1. Clatna
680.68
42 600
2.
Klattau
612.00
57 0
3. Pisek
693.10
53 500
4. Pschestitz
517.71
45 500
5. Schüttenhofen
293.70
28 200
6. Strakonitz
57.92
82 300
7. Taus
404.34
44 600
zus.
4159.45
zus.353 700
5. Kolin
l. Böhnisch-Brod
470.83
57 400
2. Gunnolds
525.82
55 050
3. Kolin
480.0
80 200
4. Kutte berg
550.81
59 800
5. Ledetsch a.d.o.
651.67
46 850
6. Deu-Bidschow
490.99
53 950
7. Leuenburg a.d.5.239.54
35 500
8. Fodiebrad
454.30
57 70
9. Eschaslau
604.35
61 300
zus.4477.38
zus.508 750
6. Koniggratz
l. Lorschite
135.07
25 300
2. Königgrätz
459.50
98 500
3. Königinhor.
266.14
57 200
4. Nachod
361.35
87 500
5. Neustadt a.8.M. 377.27
40 300
6. Reichenau
425.90
55 200
7. Senftenberg
290.18
33 200
zus. 2375.91
zus.337 200
7. Pardubitz
1. Chotleborsch
325.51
27 800
2. Jhrudin
706.10
92 600
3. Hohennauth
553.30
68 600
4. Leitomischl
513.68
77 200
5. Pardubitz
785.79
120.300
zus.2884.45
zus.386 500
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Oberlandrat
Virkungsvereich
Fläche
Einwohnerzahl
in:
(autonome Bezirks-
(Schätzung für
behörden)
gkm
1.1.1940
8. Pilsen
1. Horschowitz
347.56
39 500
2. Kralowitz
527.35
31 100
3. Pilsen
661.33
206 600
4. Rokitzan
710.94
62 900
zus.
2247.18 zus.340 100
O. irag
1. Dule
269.13
25 200
2. Hpstit. Prag
172.11
990 500
3. Prag-⊥and
620.57
165 500)
4. Ritschan
233.34
54 400
zus.
1295.65z.1235600
10. Tabor
1. Beneschau
531.29
45 900
2. Kamnitz a.d.L.
478.04
34 050
3. Mühlhausen
609.6
36 000
4. Pibrans
707.97
59 300
5. Pilgrams
729.40
47 500
6. eltschan
743.51
48 90
7. Tavor
978.47
81 400
8. Wlaschim
32.30
27 300
zus. 5130.94
zus.380350
B)
Mähren
B35==78
(11. ßrünn
1. Boskowitz
1033.14
119 200
2. Brunn-Stadt
123.76
295 500
3. Brünn-Land
1242.11
187 400
4. Tischnowitz
431.21
41 700
5. wischau
86€.63
107 600
snz
3.96.30 zus.751 400
./.
7



OberlandratWirkungsbereichFlächeEinwohnerzahlin:(autonome Bezirks-(Schätzung fürbehcrden)ckm1:1.1940)12. Jglaul.Gross-Meseritsch517.9742 6002. Jglau755.1882 2003. Mähr.-Budwitz1167.3883 7004. Neustadtl1054.9673 0505. Teltsch924.5472 8506. Trebitsch719.8954 500zus.5239.92zus. 418 90013. Mehr.-Ostraul. Friedberg480.4465 2502. Friedeck411.05120 6003.Mähr.-Ostrau99.45142 5004.Wallachisch-Meseritsch526.3656 500.5. Vsetin552.7051 900zus.2070.00zus. 446 75014. Olmütz1. Kremsier464,4069 2002.Littau445.5355 6003.Mehr.-Veiss-kirchen412.0054 4504. Olmütz-Stadt40.5664 9005. Olmütz-Land418.6968 0006. Prerau449.9488 7007. Prossnitz471.6792 200zus.2732.79zus. 493 05015. Zlin1. Gaya461.6957 0002. Göding724.9195 7003. Holleschau491.4755 904. Ung.-Srod945.3289 1005. Ung.-Hradisch740.48114 9006. Zlin457.0397 500zus.3821.40zus. 510 100-A_8Böhmen und Mähren:15 Oberlandrats-93 Bezirksbe-48.901.48bezirke7 380 000hördenqkmEinwohner



136

Abschrift.

Der Reichsminister der Finanzen

Berlin W 8,25.November 1940.

P 2150 - 14 693 IV II.Ang.

Wilhelmplatz 1/2

Urlaubsrückstände;

Vorgang RRB 1940 Nr. 3441 S. 183.

I.Js ist die Frage aufgeworfon worden, welche Dienststelle die Geld=

entschädigung für nicht verbrauchten Urlaub der Urlaubsjahre 1938

und 1939 bei Gefolgschaftsnitgliedern zu zahlen hat, die zu einer

anderen Dienststelle im öffentlichen Dienst abgeordnet worden sind.

In Einvernehmen mit dem Reichsminister der Innern bitte ich

in diesen Fällen vie folgt zu verfahren:

a) In den Fällen, in denen das Gefolgschaftsmitglied erst nach dem

31. März 1940 zu einer anderen Dienststelle im öffentlichen Dienst

abgeordnet worden ist, zahlt die Entschöligung für nicht verbrauoh-

ten Urlaub der Jahre 1938 und 1939 die tisherige Beschäftigungs=

stelle.

b) In den Fällen, in denen das Gefolgschaftsmitglied während des

Urlaubsjahres 1939, also vor dem 31. März 1940, zu einer anderen

Dienststelle im ëffentlichen Dienst abgecrdnet wirden ist, ist

die Entschädigung für nicht verbrauchten Urlaub vom bisherigen und

vom neuen Dienstherechtigten anteilnäßig zu zahlen, und zwar im

Verhältnis der Beschäftigung von vollen Monaten. Beispiel:

Ein Gefolgschaftsmitglied ist am 10.August 1939 von einer Reichs=

dienststelle zu einer Stadtverwaltung des Reichsgaues Danzig-West=

preußen abgeordnet. Es hat Anspruch auf 25 Tage Erholungsurlaub,

der nicht genommen werden kennte. Die Reichsdienststelle zahlt ent=

sprechend der tatsächlichen Dauer der Beschäftigung im Reichsdienst

während des Urlaubsjahres für die Mcnate April bis Ende August 1939=

5/42, die Dienststelle des Reichsgaues für die Monate September bis

Ende März 1940 = 7/12 der zustehenden Entschädigung AD0 Nr.4 zu§11

TO.A kann im vorliegenden Fall nicht angewendet werden, da das Ge=

folgschaftsmitglied aus seiner bisherigen Beschäftigungsstelle nicht

ausgeschieden ist. Soveit bisher anders verfahren, kenn es dabei

bewenden.

Oberste Reichsbehörden,

II.

Herren Reichsstatthalter,

I D

Landesregierungen - in Preu3en auch

Preuß. Finanzminister -
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Il. In den Fällen, in denen Gefolgschaftsmitglieder aus einer öffent=
lichen Dienststelle ausgeschieden und im unmittelbaren Anschluß
bei einer anderen öffentlichen Dienststelle wieder eingestellt
w.rden, ist nach ADc Nr, 4 zu § 11 TO.A zu verfahren.
III. Der Abgeltung der Urlaubsrickstände für 1938 und 1939 können
die Dienstbeziige des Menats Juni 194c zu Grunde gelezt verden,
Soveit bisher anders verfahren, lewendet es daboi.
Im Auftrage
gez.Unterschrift
Der Reichsprotektor
Prag, den 11. Dezember 1940.
in Böhmen ünd Mähren
Nr. Z Pers. II - 1/40
An die Herren Obzrlandräte in Böhmen,
 41
:
"
" Mähren - durch die
Dienststelle für das Iend Mähren -
" den Herrn Kur tor der Deutschen Vissenschaft-
lichen Hechschulen in Prag,
" den Herrn Kur:ter der Deutschen Technischen
Hochschule in Brinn,
Abschrift übersunde ich zur gefälligen Xenntnis
und Beachtung.
In Auftr de
.
gez. Li bunow
Beglaubigt
DWTOP
ingestellte
Nachrichtlich:
An
das Bür-
des Herrn Reichsprotektors,
i1
:
"
:1
Staatssukrteärs,
(
11
7
i
Unterstaatssekretärs,
die Zentralverwaltung,
:
Abteilungen I,II,lII und IV,
:
sämtliche
Gruppen - ausschließlich Dienststelle
für das Land Mähren -
den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,
11
1
Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
:1
:7
!
*
Ordnungspolizei,
5
:
Vertrêter des Auswärtigen Amtes ,
di. Parteiverbindungsstelle
.



1.
Per Reichsminister des Innern
Berlin, 1en 23. November 1940. .
I b 1526.40
NW 7, Unter den Linden 72
5170
fSV
An die
Obersten Reichsbehörden.
Betrifft.Bezug auf ältere Ministorialerlasse
in. Erlassen der Grersten Reichsbehörden.
Der Regierungspräsident in Kattovitz macht auf die
Schwierigkeiten aufmsrksam, die bei den unteren Verwaltungste=
hörden und Gemei deverwaltungen dadurch entstehen, daß in Minis=n
terialerlassen ter Obersten Reichshehörden auf früher ergangene
Erlasse Bezug genommen wird,die diesen Verwaltungen nicht be=
kannt sind. Soweit diese früheren Erlasse in Ministerialrlättern
veröffentlicht sind, können diese vielfach nicht mekr beschafft
werden,weil sie vergriffen sind.-Der Regierungspräsident bittet,
daß anstatt iner Bezugnahme entwed.r der Inhalt dieser ¿lteren
Erlasse zugloich mitgeteilt cder daf eine Abschrift beigefügt
vire.
Ich verkenne diese in sämtlichen heimgekehrten Ge=
bieten auftauchenden Schwierigkeiten nicht. Bereits durch meinen
Runderla3, betr. Druckschriftenaustausch, vom 22. Oktober 1)40-
I b 439/40 - 5140 (RMBliV. S.1985) habe ich versucht,helfend
einzugreifen. Ich bitte, den in Frage kommenden Behörden der
eingegliederten Gebiete die nicht veröffentlichten Runderlasse
der verflessenen Jahre, soweit sie von Bedeutung sind, jeveils
abschriftlich mitzuteilen. Aber auch bei veröffentlichten Er=
lassen vird, wenn anzunehnen ist, daß die Amtsblätter sich nicht
in der Hand der Aufsichtsbehörden und unteren Verwaltungsbehör=
den eder Gemeindevervaltungen befinden, ein Abdruck beizufügen
sein.
Im Auftrage
gez. Unterschrift
Der Reichsprotektor
in Böhmen ünd Mähren
Prag, den 4.Dezember 1940.
Nr. Z:H.B./40.
An die Zentralverwaltung,
11
"
Herren Abteilungsleiter I,II,III,IV,
41
sämtliche Gruppen - einschließlich Dienststelle
für das Land Mhren -
11
die Herren Oberlandräte in Böhmen unt Nähren:
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnis.
gez. Liebenow
Beglaubigt
TL
crine
Nachrichtlich:
ingestellte
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
N
:7
.
17
.;
e
Staatssokretärs,
:7
:
:1
i
:7
Unterstaatssekretärs.
.c.d.
of tres



139
Zentralverwaltung
Nr. Z:H.B_/40
Fnag, den 22.November 194o
An
a) die Zentralverwalturg,.
b) die Abteilungen I, II, III und IV,
c) alle Gruppen- ausser der Dienststelle fir das Land
Mähren-
Betrifft: Gültigkeit der Lebensmittelkarten.
Aus gegeboner Veranlassung wird nochmals darauf hin-
gewiesen, dass dic Reichs-Lebensmittelksrten im Protektorat
Böhmen und Mähren keine Giltigkoit haben und dass lediglich
die Roichs-Reise-uad Gaststättenmarken zur Einnahme von Mahl-
zeiten in Gaststättcn berechtiger.
Zum Einkauf im Einzelhundelsgeschäften berechtigen
die Reichs-Reisc-und Gaststättenmarkcn jedoch nicht.
Die im Protektorat Böhnen und Mähren augegebenen
normalen Lebensmittelkarten haben in übrigen Reichsgebiet kei-
ne Gültigkeit..
Dagegen gelten die Reiso-und Caststättenmarken des
Protektorats Böhmen und Mähren in Sudetengau in Gaststätten
und ähnlichen Betrieben sowic gegen Vorlage des Grenzgänger-
ausweises für die Lebensmittelversorgung beim Kleinhändler.
Die von den Ernährungsäntern des Reichs ausgestell-
ten Bezugs-und Bercehtigungsscheine gelten nicht im Protekto-
rat,ebenso sind die von den Frotektozatsbenörden erteilten Be-
zugs-und Berechtigungsschcine im übrigen Gebiet des Gross-
deutschen Reiches ungültig.
Ich bitte, diese Regelung allen Beamten und Ange-
stellten zur Kenntnis zv bringcn.
gez.Liebenow
h
Beglaubigt:
Haine ykan
Nachrichtlich;
Y
Angestellve
hemi
An
Ar.9n.
d) das Büro des Herrn Reichsprotekters,
1l.c.d
e) das Büro des Herrn Staatssckretäre,
f) das Biro des uor Tnestaaueekrefors.
4T.
1.8/2.40



Abschrift

Der Reichsprotektor

Prag:, den 18. Nov.1940

in Böhmen und Mähren

ohr

I 1 d - 6130

.An den

Herrn Ministerpräsidenten

in P rag

Betr.: Möglichkeit des Rechtsmittelzuges gegenüber

Entscheidungen der autonomen Behürden, die auf

Anordnung von Reichsbehörden ergangen sind

In zahlreichen Fällen haben autonome Behörden in ihren Ent-

scheidungen, die auf Grund einer Weisung des Oberlandrats ergingen,

den von der Entscheidung betroffenen Personen das Recht der Be-

schwerde an die übergeordneten autonomen Behörden eingeräumt und

sogar ausdrückliche Beschwerdebelehrungen angeführt, obwohl in

der Entscheidung auf die Weisung des Oberlandrats Bezug genonmen

wurde. Dazu muss foigendes klargestellt werden:

Nach Art.5 des Führererlasses über ■as Protektorat Böhmen und

Mähren vom l6.3.1939 steht dem Reichsprotektor ein Weisungsrecht

gegenüber den autonomen Behörden zu. Das gleichc Recht haben nach

der Aufbauverordnung vom 1.9.l940 die Oberlandräte in ihrem räum--

lichen und sachlichen Wirkungsbereich. Diese Weisungen sind nach

§ 9 der Aufbauverordnung für die Protektoratsbehörden verbindlich.

Dabei ist es gleichgültig, ob die Anordnungen in Form der Weisung

oder in Form einer Bitte, eines Ersuchens oder einer Anregung er-

gehen. Massgebend ist, dass der Wille der Reichsbehörde erkennt-

lich ist, dass die Protektoratsbehörde in bestimmter Richtung tä-

tig werden soll. Verbindliche Weisungen der Overlandräte nach § 9

der Aufbauverordnung sind jeder Ueberprüfung durch die autonomen

Behörden entzogen. Eine derartige Ueberprüfung würde es aber Bedeu-

ten, wenn gegen eine Entscheidung einer autonomen Behörde, die

auf Grund einer verbindlichen Weisung gemäss § 9 der Aufbauver-

ordnung ergangen ist, der Rechtsmittelzug an die vorgesetzte auto-

nome Behörde möglich wäre. Fühlt sich jemand aus einer derartigen

Entscheidung einer autoncmen Behörde, die auf Weisung eines Ober-

landrats ergangen ist, beschwert, dann kann er nicht den autonomen

Instanzenzug antreten, sondern nur in Wege der Dienstaufsichts-

beschwerde an den Reichsprotektor die Ancrdnung.des Oberlandrats an

o/.

ID
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die autonome Behörde anfechten. Ist die Anordnung an die auton me

Behörde vom Reichsprotektor selbst ergangen, so ist jede Berufungs-

oder Beschwerdemöglichkeit sowohl bei Reichs- wie auch autonomen

Behörden ausgeschlossen.

Ich bitte, alle Behörden der autonomen Verwaltung mit ent-

sprechender Neisung zu versehen und mir von dem Veranlassten Kennt-

nis zu geben.

gez. Frhr.ven Neurauh

An

a) die Abteilungen I bis IV

b) die Dienststelle für das Land Mähren in srünn

c) die Gruppen

d) die Herren Oberlandräte

Nachrichtlich an

e) das Büro des Reichsprotektors

4.

f) das Büro des Staatssekretärs

g) das Büro des Unterstaatssekretärs

f.o.d.

h) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

oncelht1

i) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

Abschrift übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme.

gez, Frhr. von Neurath

Beglaubigt.

Kvli

Registrator

23974
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Der_Reichsminister der Finanzen
A 4519 - 16300 IV
Berlin W 8, lo.November 1940
Aufbauzulage und Protektoratszulage
Ich habe keine Bedenken, dass die Aufbauzulage - abgesehen
von den in Ziffer 5 meines Runderlasses vom 25.0ktober 194o -
A 4522 - 15342 IV - (RBB. S.267) genannten Fällen - auch bei Ein-
berufung zur Wehrmacht ohne Kürzung weitergezahlt wird.
Entsprechendes gilt für die Protektoratsrulage (Ziffer 5
meines Runderlasses vom 25.Oktober 194o - A 4519 - 15341 IV-,
RBB. S.268).
Die Weiterzahlung der den ledigen Beamten und den ledigen
nichtbeamteten Gefolgschaftsmitgliedern ab l.November l94o auf
Grund meines Runderlasses vom 25.0ktober 194o - A 4522 - 15343
IV - (RBB.S. 268) gewährten Zuschüsse zur Verbilligung der Ver-
pflegung usw. kommt bei Einberufung zur Wehrmacht nicht in Betracht.
Ebensowenig ist den ledigen Beamten und den ledigen nichtbeamteten
Gefolgschaftsmitgliedern di Aufbauzulage oder die Protektorats-
zulage bei Einberufung zur Wehrmacht veiter zu gewähren, wenn sie
bis zum 3l.Oktober l94o zum Bezuge von Aufbauzulage oder von Pro-
tektoratszulage berechitigt weren ( Hinweis auf Ziffer 3 meiner
Runderlasse vom 22. Augus+ 1940 - A 4522 - 11878 IV- und -A 4519-
11877 IV-, RBB.S. 221).
Im Auftrage:
Oberste Reichsbehörden
gez. Unterschrift
Abteilung VI im Hause
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Nr. Z Pers.I Bes.
Prag, den 18.November 1940.
An
a
die Abteilungen I, II, III und IV,
b)
sämtlicht Gruppen - einschliesslich Dienststelle für das
Land Mähren
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren
d)
den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hoch-
schulen in Prag
e). den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule
in Brünn
f) den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten
7 bonea.
g) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei
h
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei
das Personalreferat II im Hause
die Vorprüfungsstelle im Hause
Ldodanej.d.d
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnis
Im Auftrage:
8/12.40
gez.Liebenow
Nachrichtlich: an
Beglaubigt:
Silm Y1
I
das Büro des Herrn Peichsprotektors,
Heime
m
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
Angestellte
17/12.
n
das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.
ID



Prag, den 3o.Oktober 1939.

U3V

3 0. X. 1939

Herenf. Burgsdorff.

Mich dinteressiert zu erfahren, welchen Beamten und Angestel:

ten - soweit sie Ihnen nachgeordnet sind - Wagen zuge-

teilt worden sind, welche Beamten und Angestellten sich

in die Benutzung von Wagen teilen und welche Vorschriften

für die Benutzung der Wagen überhaupt bestehen. Ich habe

den Eindruck, dass von den Wagen ein Gebrauch gemacht wird,

der mit den Belangen der Kriegswirtschaft überhaupt nicht in

Einklang steht, der vielmehr selbst nach den in der Friedens-

zeit üblichen Begriffen als übersetzt angesehen werden muss.

Ausserdem stört es, dass vor dem Czerninpalais die Wagen

des Amtes des Herrn Reichsprotektors sowohl an Vormittag

els auch am Nachmittag von dem Zeitpunkt an parken, wo die

Beamten und Angestellten zur Dienststelle gebracht worden

sind. Ioh würdewarrfor richtiger halten, wenn dic Fahrer

ihre Wagen in die Garagen einstellen und erst wieder vor-

werden oder zur Tischzert:bezw. nach Dienstschluss die

Beamten und Angestellten abholen sollen. Ich bitte um ent-

sprechende weitere Veranlassung.

f



1..
Pras, don 1.0etobeer 9 
Der Reichsprotektor
in Böhnen und Mähren
Jld6.t.
Nr.IV P 1000/3989
Sr. 2.
7 bnad.
Nr.n.1
An
Ly dedav g.a.d.
a) die Abteilungen I bis IV
1-2570.40
b) die Zentralverwaltung
c) die Dienststelle für das Land Mahren in Brünn
d) alle Gruppen (für Gruppe Justiz 25 Mehrabdrucke)
e) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei (m.5 Mehrab--
drucken)
f) den Befehlshaber der Ordnungspolizei (n.3 Mehrabdrucken)
g) den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
h) sämtliche Oberlandräte
i) den Sicherheitsdienst RF-SS,SD-Leitabschnitt Prag
j) den Generalintendanten der Deutschen Theater in Prag
k) den Intendanten desiRèichssenders Böhmen
1) den Leiter der Zweigstelle Prag des Deutschen Nach--
richtenbüros
m) den Oberlandesgerichtsprasidenten in Prag
n) den Generalstaatsanwalt in Prag
-o) den Kurator der Deutschen Hochschulen in Prag
p) den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule in
Brünn
q) den Beauftragten des Reichsprotektors für die Industrie
in Böhmen und Mähren
r) den Landesvizepräsidenten von Böhmen, Herrn Schubert
s) den Landesvizepräsidenten von Mähren, Herrn Dr.Schwabe
t) den Primatorstellvertreter der Hauptstadt Prag, Herrn
Prof.Pfitzner, durch den Herrn Oberlandrat in Prag
Nachrichtlich an:
u) das Büro des Reichsprotektors
v) das Büro des Staatssekretärs
w) den Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
x) die Parteiverbindungsstelle.
-2-
C1
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Betr.i Verkehr nit der Presse.

Laut Verfügung des Führers vom 16.2.1939 hat die

Veröffentlichung von Nachrichten jedweder Art aus dem Bereich

der Reichsministerien und sämtlicher übrigen Dienststellen

ausschliesslich über die Presseabteilung der Reichsregierung

zu erfolgen, die allein für den Zeitpunkt, die Forn und die

einheitliche Ausrichtung aller Publikationen zuständig ist.

Um auch allen event. Missverständnissen auf Grund von Dienst-

bezeichnungen usw. vorzubeugen, sind Pressestellen, Presse-

ämter u.ä, im Reich aufgehoben und in Stellen mit anderer Be--

zeichnung ungewandelt worden. Die Bezeichnung "Pressechef"

darf von den Leitern derartiger Stellen nicht geführt werden,

da sie nur dem Pressechef der Reichsregierung und dem Reichs-

pressechef der NSDAP.zusteht.

Entsprechend dieser Regelung im Reich ordne ich für

das Protektorat Böhmen und Mähren folgendes an:

1.) Die deutschen Behörden und Dienststellen haben schriftli-

che und mündliche Mitteilungen, Anweisungen, Informationen

usw. an die Presse oder an die Zweigstelle Prag des Deut-

schen Nachrichtenbüros ausschliesslich über meine Abtei-

lung Kulturpolitik zu leiten. Die Zweigstelle des Deut-

schen Nachrichtenbüros darf nur Material annehmen, das

auf diesem Wege an sie gelangt ist.

2.) Alle Veröffentlichungen von Interviews, Artikeln usw.sow:

. Bildern von Angehörigen der genannten Behörden und Dienst

stellen sind nur mit Zustimnung der Abteilung Kulturpoli--

tik zulässig und nur über diese Abteilung an die Presse

zu leiten.

3.) Vorstehende Nr.2 gilt auch für Deutsche, die sich an lei-

tender Stelle bei Protektoratsbehörden und -Körperschaf-

ten befinden.

4.) Um den besonderen Bedürfnissen der Oberlandräte (mit

Ausnahme von Prag und Brünn) Rechnung zu tragen, bin ich

damit einverstanden, dass die Oberlandräte in der deut-

schen und tschechischen Heimatpresse ihres Bezirkes amt-

23971
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liche Veröffentlichungen aus ihrem Geschäftsbereich

unmittelbar veranlassen.

5.) Zur Führung der Bezeichnung "Pressechef" ist nur der

Leiter meiner Abteilung Kulturpolitik berechtigt,den

ich im Einvernehmen mit dem Pressechef der Reichsregie-

rung zu meinem Pressechef bestellt habe.

6.) Die bei Reichsbchörden oder sonstigen deutschen Dienst-

stellen im Protektorat etwa bestehenden Presseämter sind

in "Amter für Veröffentlichungen" umzuwandeln.

gez. Frhr.v.Neurath

Beglaubigt:

mply

Verw.Oberinspektor



Zentralverwaltung.
Prag,d.n 14.Cktobur 1940
15
Nr_.Z:.B./40.
.a.d1110
An die Zentralverwaltung,
.;
' Abtilungen I,II,III und IV
/.1/10.40.
" sämtliche Gruppen - susschließlich Dienststelle
für das Land Mähren -
Die Deutsche Singgemeinschaft in Prag,die berufen ist,später
die repräsentative deutsche Chorvereinigung Prags zu werden,
hat ncucrlich ihre Tätigkeit unter der Leitung des Musik =.
direktors S t o r c h aufgenommen. Erfreulicherweise sind
gegcnüber dem Beginn im Vorjahre bereits bedeutende Fort
schritte festzustellen.Erfreulich ist auch die größere Zohl von
Frauenstimmen.
Vie mitgeteilt worden ist,verfügt die Singgomeinschaft hin=
gegen noch immer nicht über éine Mindestzahl von Männerstimmen.
Soweit sich unter den Gefolgschaftmitgliedern der Behörde
sangesfreudige Kameraden b finden,wäre es besonders zu bogrüs=
sen,wenn Giese sich entscnließen wiirden der Deutschen Singge=
meinschaft beizutreten. Gerade hier im Prctektorat Böhmen und
Mähren muß es besondore Aufgabe eines jeden Deutschen, sein,zu
cinem Teile am kulturellen Äufbau des Deutschtuns tatkräftig
mitzuwirken,
Die Proben finden stets Bcnnersteg um 20 Uhr im Probesaal
des Deutschen Hauses(Deutsches Haus,neuer Trakt,5.Stockwerk)
statt.Telefonisch können Anmeldungen beim Vereinsführer Pg.Lang
(Fa.Weinmann,Prag II.,Weherstrasse 17,Ruf.35 751) oder bcim Ver-=
cinsgeschäftsführer Pg.Bischcff(BuB am Graben,Ruf 220 51 ) er=
folgen.
Da die Singgemeinschaft für Mitte Dezember cine Aufführung
vorbereitet,sind baldige Anmeldungen besonders erwinscht.
gez. Liebenow
Beglaubigt
Heire
Angestellte
Nachrichtlich:
An
1.) das Büro des Herrn Reichsprotektors,
2.)
4
.1
:1
Staatssekretärs,
(*
:
o
i
i
tntcrstaatssekretärs.
mit der Bitte um Kenntnisnahme,
St. C.
f



Der Reichsprotektor
Prag, den 10.Okt. 1940
in Böhmen ünd Mähren
M46
I 1 d - 6200
An
a)
die Abteilungen I bis IV
b
sämtliche Gruppen einschl. Dienststelle Mähren
C
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei (mit 5 Mehrabdrucken)
d
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
e
den Vertreter des Auswärtigen Amts
f.
sämtliche Oberlandräte
Nachrichtlich:
das Büro des Reichsprotektors
011
g
.ae
h)
das Büro des Staatssekretärs
das Büro des unterstaatssekretärs
k) den Wehrmachtbevollmächtigten
1.1/0.40.
1) die Parteiverbindungsstelle (mit 15 Mehrabdrucken)
Betr.: Erster Durchführungserlass über die Gliederung der Behör-
de des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren; Berichtigung
Infolge eines Versehens im Satz hat die Ziffer IV (Abteilung IV)
meines Erlasses vom l8.9.40 nicht die richtige Fassung erhalten.
Nachstehend wird die richtige Fassung mitgeteilt. Ich bitte, die
Beilage zu meinem Erlass vom 19.9.40,I 1 d - 152l, und das zum
Erlass beigegebene Schaubild entsprechend zu berichtigen.
Im Auftrage:
gez. Dr. von Burgsdorff
Beglaubigt:
iaoh
Registrator
AI
M8
Abteilung IV (Kulturpolitik)
Die Abteilung IV umfasst folgende Gruppen:
l. Allgemeine Kulturaufgaben (Kammerangelegenheiten); Theater;
Fremdenverkehr und Wirtschaftswerbung
2. Propaganda; Kulturpolitische Velkstumsfragen; Schrifttum;
Film; Volkspolitische Forschungsaufgaben; Musik; Bildende
Kunst.
3. Presse
4. Rundfunk
Sonderreferate:
Büro des Pressechefs des Reichsprotektors; Lektorat.
St. S.It



Zentralverwaltung.
Prag,den 9.0ktober 1940.
Nr.Z:H.B./40.
147
An
a)
die Zentralverwaltung,
b)
L:
Abteilung I - IV,
c)
17
sämtliche Gruppen -anschl.Bienststelle
für das Land Mähren.-
In der Ein - und Abgangsstelle (Dienstgebäude Czernin=
Palais ) sind für folgonde Behörden Postsammelfächer eingerichtet
worden:
1.)Für sämtlichc Obersten Reichsbehörden,
2.)
4
:
Oberlandräte,
3.)
41
die Dienststelle für dás Land Mähren in Brünn,
4.)
:
den Wehrmachtbevollmächtigten in Prag,
i
;
Befchlshaber der Ordnungspolizei in Prag,
6.
1
:
Befehlsheber der Sicherheitspolizei in Prag,
:7
i7
Reichsstadthalter in Reichenberg.
8.)
43
"
Reg.Präsidenten in Troppau,
9.)
.
:
"
:7
*
Karlsbad,
10.)
1!
i7
:1
:
:1
Aussig,
11.)
i
das Ministerratspräsidium in Prag,
12.)
11
23
Ministerium des Innern in Prag,
13.)
11
die Landesbchörde in Prag.
Im Schriftverkehr mit den vorbezeichneten Behörden
brauchen deshalb Bricfumschläge nicht angefertigt zu werden.
Die Versendung von Einschreib und Wertsachen wird hiervon
Licht berührt:
gez. Liebenow
Beglaubigt
Heine
Angestellte
-------
Nachrichtlich:
An
4
a
das
Büro des Herrn Reichsprotektors,
b)
"
:
"
i
Staatssekretärs,
c)
:
"
11
11
Unterstaatssckretärs,
cd
l.5000.40.
tS9
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Der Reichsprotektor
in Böhnen und Mähren .
Prag, den 8.Oktober 1940
Nr-_I_2_b_=_5470
An die Abteilungen I und II
sämtliche Gruppen außer Mähren
11
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
"1
11
Befehlshaber der Ordnungspolizei
nachrichtlich
an
das 3üro des Herrn Reichsprotektors
11
I1
11
11
Herrn Staatssekretärs
1
i1
11
11
Herrn Unterstaatssekretärs
Betrifft: Çffentliche Semmlungen
1 Anlage
Abdruck übersende ich mit der Bitte um Kennt-
nisnahme. Die in dem Runderlaß vom 15.2.1940, I 1 d -
298/40 getroffene Zuständigkeitsregelung bleibt unbe-
rührt.
Im Auftrag:
gez.Dr.von Burgsdorff
Beglaubigt:
4e
Registrator



4h
Der Reichspr•tektor
Prag, den 8.0ktober 1940
in Böhmen und Mähren
2
Q
- 5470
An den
Herrn Ministerpräsidenten
in
P_r_a_6
Betrifft: Effentliche Sammlungen
.
Zu meinom Schreiben vom 9.6.1939, Nr. I A
1215/6070 teile ich folgendes mit:
1.)
Sanmlungen mit örtlicher Beschränkung auf höch-
stens einen Oberlandratsbezirk sind von der zur Bewilli-
gung zuständigen autonomen Behörde bei dem zuständigen
Oberlendrat vor der Entscheidung über die beantragte
Bewilligung anzuzeigen.
2.)
Erfolgt seitens des Oberlandrats binien 8 Tagen
nach Eingang der bezüglichen Anzeige kein Einspruch, kann
die autonome Behörde über die beantragte Sammlungsbewil-
ligung nach den einschlägigen Vorschriften des autonomen
Rechts entscheiden. Abschriften solcher Entscheidungen
sind dem Oberlandrat gleichzeitig mit der Zustellung an
den Antragsteller zu übermitteln
3.)
Bei allen Sammlungen,die sich auf ein Gebiet
erstrecken, das über einen Oberlandratsbezirk hineusgeht,
ist vor Erteilung der Sammlungsbewilligung durch die
autonomen Behörden meine Zustimmung einzuholen.
4.)
Sammlungen für deutsche Zvecke bedürfen keiner
Anzeige Lezw.Zustimmung,wenn sie sich auf das ganze Ge-
biet des Großdeutschen Reiches erstrecken. Dies gilt
insbesondere für die Sammlungen des Winterhilfswerkes
des deutschen Volkes.
5.)
Vor Bewilligung anderer als der unter 4) ange-
führten Sammlungen für deutsche Zwecke ist gemäß Abs.l -
3 vorzugehen.
St. S.iD
_6:_
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6.)

Sammlungen jüdischer Organisationen bedürfen

in jedem Falle der Zustimnung der zuständigen deutschen

Geheimen Staatspolizeibehörde.

7.)

Werden von autonomen Behörden Sammlungen

festgestellt, für die eine Bewilligung nicht vorliegt,

ist hievon unverzüglich dem zuständigen Oberlandrat

Mitteilung zu machen.

Durch die vorstehende Regelung wird die volle

und ungeteilte Verantwortung der die Bewilligung ertei-

lenden autonomen Behörde auch in den nach den oben Ge-

sagten anzeige- bezw. zustimmungspflichtigen Fällen

nicht berührt.

Ich bitte, die zuständigen autonomen Behörden

im Sinne der vorstehenden Ausführungen anzuweisen und

mir über die getroffenen Verfügungen Mitteilung zu ma-

chen.

In Auftrag

gez. Dr. von Burgsdorff

Beglaubigt:

.lLe

Registrator

a

23965
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Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 5.0ktober 1940
Nr._Z. Pers.
I
An
b.c.d.
a0004
die Herren Abteilungsleiter I und II
sämtliche Gruppen - einschliesslich Gruppe Mähren -
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren
0n-0r
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
den Wehrmachtbevollmächtigten
g)
den Vertreter des Auswärtigen Amts
Betrifft: Meldung der Wohnungs- und Personenstandsänderungen
der Mitglieder der NSDAP.
Auf Grund der Zweiten Ausführungsbestimmung über
die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung
der Einheit von Partei und Staat vom 29.April 1935 (RGBl.I
S.586) sind die Mitglieder der Nationalsozialistischen Deut-
schen Arbeiterpartei verpflichtct, alle, auch zeitlich be-
schränkte Wohnungs- und Personenetandsänderungen ihrer zustün-
digen politischen Dienststelle zu melden. Die Meldung der
Wohnungs- oder Personenstandsänderung hat innerhalt 3 Tagen
schriftlich bei der zuständigen Ortsgruppe oder den zuständi-
gen Stützpunkt zu erfolgen. Die Mitgliedskarte oder das Mit-
gliedsbuch ist jeder Meldung beizufügen.
Zur Einhaltung dieser Bestimmung sind auch alle Be-
amten, Angestellten und Arbeiter des Reichs, der Länder, Ge-
meinden, die Parteigenossen sind, verpflichtet.
Bei Nichtbefolgung dieser Meldevorschrift ist die
aus volkstumpölitischen Gründen unbedingt notwendig Erfas-
sung der in Böhmen und Mähren wohnenden Parteigenossen unmög-
lich.
Ich wünsche daher, dass alle Behördenangehörigen
im Protektorat Böhmen und Mähren, die Parteigenossen sind,
den Meldevorschriften der NSDAP sorgfältigst nachkommen. Bis-
her verabsäumte Meldungen sind unverzüglich nachzuholen.
Ich bitte, alle Parteigenossen durch Umlauf hier-
von' in Kenntnis zu setzten.
In Vertretung:
gez. K.H.Frank
Beglaubigt:
Hein2
Nachrichtlich:
Angestellte.
An
h)
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
i
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
k
das Büro des Herrn Untcrstaatssekretärs,
1) die Parteiverbindungsstelle beim Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren (Schreiben vom 14.9.194o)
m) die Kuratoren der Deutschen wissenscheftlichen Hoch-
schulen in Prag und in Brünn
n) den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten
o) den Herrn Generalstaatsanwelt
p) den Herrn Oberfinanzpräsidenten.
St. S.



Zentralverwaltung
Pnge, den nt/o0
Z.Verw. (1)
An die
Herren Abteilungs - und Gruppenleiter.
Auf Grund der Gliederungsverordnung vom 18.9.40.
(VBl.425) borufe ich zum Leiter der Gruppe III/2 (Strassen=
verkehr) den Oberregierungsbaurat Walter Wetzler.
In Vertretung
4
goz. K.H.Frank
Beglaubigt
.cd
Haine
T
Angestellte
1.18/10.40
Nachrichtlich:
An
a)
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
b
11
1
43
81
Staatssekretärs,
c)
:
a
1
:7
Untcrstaatssckretärs.



Zentralverwaltung
Prag, den 4.Oktober 1940.
Z.Verw. (1).
UV
An die
Herren Abteilungs - und Gruppenleiter.
Auf Grund der Gliederungsverordnung vom 18.9.1940
( VBl.S.425) berufe ich zum Leitcr der Gruppe III/3 (Wasser=
strassen und Schifffahrt) den Oberregierungsbaurat Friedrich
Hirche.
In Vertretung
gez. K.H.Frank
Beglaubigt
I
Heine
\.ad.
1=
+
Angestellte
L.18710.40.
Hachrichtlich:
An
das
Büro
des Herrn Reichsprotektors,
b)
4
4
11
Y
Staatssekretärs,
c.)
1
a
11
:7
Unterstaatssekretärs.
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Zentralverwaltung

Nx. Z/.H.B./40

Prag, den 3:Oktober 194o.

An

a) die Zentralverwaltung

b) die Abteilungen I,II, III und IV,

c) sämtliche Gruppen, einschliesslich Gruppe

\

Mähren in Brünn;

ppS

d) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren

00616

Betrifft: Verwendung dienstlicher Briefumschläge:

In letzter Zeit wurde die Feststellung gemacht,

dass dienstliche Briefumschläge für Privatsendungen ver-

wendet werden. Ichveise darauf hinj dass die Benutzung

antlicher Briefumschläge für private Zwecke nicht statt-

haft ist.

Im Auftrage:

St. S. iD

gez.Liebenow

Beglaubigt:

Heine

1aca

Angestellte.

Nachrichtlich:

An

e) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

f) das Büro des Herrn Staattsekretärs,

g) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

AIH



Zentralverwaltung
Prag, den 2.Okteber 1940
"15y
Nr. Z:H.B./40
Λn
a
die Zentralverwaltung,
b
die Abteilungen I bis IV,
c)
sämtliche Gruppen - einschliesslich Dienststelle
für das Land Mähren -
Der mit Hauserlass Nr. Z: 392/39 vom 26.Oktober
1939 aufgestellte Verteilor wird durch den aus beiliegender
Anlage ersichtlichen neuen Verteiler ersetzt.
Hierzu:l Verteiler in je.:
gez.Liebenow
fünffacher Ausfertigung.
Beglaubigt:
Heime
Angestellte.
Nachrichtlich:
An
d) das Eüro des Herrn Reichsprotcktors,
das Bürp des Herrn Staatssekretärs,
f) das Bür des Herrn Unterstaatssekretärs.



yerieiler:
155
Verteiler_1:
An die Zentralverwaltung,
:
" Abteilung I,II,III u.IV.
" sämtliche Gruppen - einschlißlich Dienststelle
f.d.Land Mähren -
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
',
&
"· 1
:
Staatssekretärs,
§
"
:
"
Unterstaatssekretärs.
Verteiler 2 : An die Zentralverwaltung,
" " Abteilung I,II,III u.IV,
" sämtliche Gruppen - einschließlich Dienststelle
f.d. Land Mähren -
Pür Gruppe Justiz:......Abrucke mehr.
t:
::
Hochschulen:......Abdrucke mehr.
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
43
17
:
4
4
Staatssekretärs,
11
"
7
:
4:
Unterstsetssekretärs,
:
den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,
51
"
4:
Befehlshsber der Ordnungspolizei,
43
s
t
"
4
Sicherheitspolizei
"
1
#:
.Vertreter des Auswärtigen Amtes
die Parteiverbindungsstelle
Für Parteiyerbindungsstelle:......Abdrucke mehr.
Verteiler 3:
An die Zentralverwaltung,
a
:
Herren Abteilungsleiter I,II,III u.IV,
" sämtliche Gruppen - einschließlich Dienststelle
f.d.Land Mähren -
" die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
it
1
i2
41
Staatssekretärs,
12
::
"1
a
1:
Unterstaatssekretärs.
$II
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Verteiler : 4.
An die Zentralverwaltung,
"1
" Abteilungen I,II,III.u.TV.
" ·sämtliche Gruppen - einschließlich Dienst-
stelle f.d.Land Mähren -
a
die Herren Oberlandräte in Bömen und Mähren,
L
den Herrn Kurator der Deutschen Wissen-
schaftlichen Hochschulen in Prag ,
"
den Herrn Kurator der Deutschen Technischen
Hochschule in Brünn,
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
"
t
4:
41
.3
Staatssekretärs,
1
:2
i1
a
Unterstaatssekrctärs
Verteiler : 5 . An die Zentralverwaltung
15
" Abteilungen I,II,III u. IV,
17
sämtliche Gruppen - einschließlich Dienst-
stelie f.d.Land Mähren -
1
die Herren Oberlandrate in Böhmen und Mähren
;
den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaft-
lichen Hochschulen in Prag,
Herrn Kurator der Deutschen Technisehen
Hochschule in Brünn,
"
a
Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,
*
1;
:
Befehlshabor der Ordnungspolizei,
"
11
::
83
Sicherheitspolizei
1h.
D6
v
i
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
11
2.
&
":
::
Staatss-kretärs,
"
::
"
::
::
Unterstaatssekretärs,
:
den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes
1
die Parteiverbinduigsstelle.



Verteilor: E ._ An die Herron Oberlandräte in Böhmen,
i
i1
a
"1
" Mähren - durch die
Dienststelle für das Land Mähren -
" den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaft-
lichen H•chschulen in Prag,
1
den Herrn Kurator der Deutschen Technischen
Hechschule in Brünn,
Nachrichtlich:
An das Bürc des Herrn Reichsprotektors,
i1
11
2
t:
4
Staatssekretärs,
11
11
:1
"
:1
Unterstaatssekretärs,
11
die Zentralverwaltung,
.1
:
Abteilungen I,II,III und IV,
11
sämtliche Gruppen - ausschließlich Dienststelle
f.d.Land Mähren -
11
den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,
"
11
:
Befehlshaber der Sicherheitspolizei
"
:1
"1
i
Ordnungspolizei
11
11
4
Vertreter des Auswärtigen Amtes
!1
die Farteiverbindungsstelle



Gruppen - Einteilung.

8sV

Gruppe I/l à Staatsrechtl.Allg.politische Angelegenheiten,Volks=

tum,Allg.Landesverwaltung usw.,

Gruppe I/2 = Kommunalaufsicht,Fürsorge usw.,

Gruppe I/3 = Hoheitssachen,Staatsangehörigkeit usw.,

Gruppe I/4 = Reichsarbeitsdienst,

Gruppe I/5 = Staatsjugend,

Gruppe I/6 = Medizinalangelegenheiten,

Gruppe I/7 = Vetcrinärangelegenheiten,

Gruppe I,'8 = Raumordnung,

Gruppe I/9 = Justiz,

(2)

Gruppe I/lO= Unterricht und Kultus,

Gruppe I/ll= Hochschulen,

Gruppe II/l = Wirtschaft,

Gruppe II/2 = Ernährung und Landwirtschaft,

Gruppe II/3 = Forst-und Holzwirtschaft u.Jagdwesen,

Gruppe II/4 = Arbeits - und Sozislangelegenheiten,

Gruppe II/5 = Preisbildung,

Gruppe II/6 = Reichsbank,

Gruppe II/7 - Finanz,

a

Gruppe III/l = Allgemeiner Verkehr,Bahn,

Gruppe III/2 = Strassenverkehr,

Gruppe III/3 = Wasserstrassen und Schiffahrt,

Gruppe III/4 = Post,

Gruppe III/5 = Strassenbau,

Gruppe IV/l = Allg.Kulturpolitik,Fremdenverkehr,

Gruppe IV/2 = Rundfunk,Presse,

Gruppe IV/3 = Propaganda,Schrifttum,Film,

Gruppe IV/4 = Musik,bildende Kunst,Theater.



Zentralverwaltung
Nr. Z : H.B./40
Prag, den 3o.September l940
bosV
An
a) die Zentralverwaltung
b) die Abteilungen I, II, III und IV
c) alle Gruppen - ausser Mähren -
Zum l.Oktober l94o wird die Zollgrenze zwischen dem
Protektorat Böhmen und Mahren und dem übrigen Reichsgebiet
aufgehoben. Da die Versorgungslage im Protektorat zur Zeit
einen freien Warenverkehr auf allen Gebieten noch nicht zu-
lässt, hat das Ministerium für Industrie, Handel und Gewerbe
ein Verbot der Verbringung gewisser Varengattungen aus dem
Protektorat in das übrige Reichsgebiet erlassen.
Die das Verbot betreffende Kundmachung ist in der Sonn-
tagsausgabe des "Neuen Tag" vom 29.September 194o im Wortlaut
veröffrntlicht worden.
Das Verbot sieht zwar Ausnahmen für den Versand vcn
Waren im Gewicht bis zu zwei kg. vor, jedoch macht die Lage
auf dem Ernährungsgebiet es dringend erforderlich, dass von
dieser Ausnahmebestimmung nur im beschränktesten Umfang - in-
nerhalb eines Monates nicht mehr als 2 kg Lebensmittel - Ge-
brauch gemacht wird. Kartengebundene Lebensmittel dürfen iber-
haupt nicht zum Versand gelangen. Jeder gewerbsmässige Versand
von Lebensmitteln aus dem Protektorat ist mit Wirkung vom l.
Oktober l94o ebenfalls bis auf weiteres verboten worden.
Ich bitte, alle Angehörigen Ihrer Dienststelle ent-
sprechend zu verständigen.
gez. Liebenow
Beglaubigt:
DATOY
Angestellte.
Nachrichtlich:
J
An
d) das Büro des Herrn Reichsprotektors,
4
e
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
f)
das Biro des Herrn Unterstaatssekretärs,
$.d.d.
g
den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes
h)
die Parteiverbindungsstelle.
.=/10.40.
St. S. 



09V
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 26.Scptember 194o.
Nr. Z /403 /40
172.u.0.
An
a
die Herren Abteilungsleiter I und II
b
c
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren
d)
den Herrn Kurator der deutschen wissenschaftlichen Hoch-
schulen in Prag
e) den Herrn Kurator der deutschen technischen Hochschule
in Brünn
Abschrift
Der Reichsminister des Inncrn
Berlin, den 13.September 194o.
I West 248/40
5100
An
die Obersten Reichsbehörden.
Betrifft: Elsaß, Luxemburg und Lothringen.
Ich bitte, Ihrerseits dazu beizutragen, dass in
Zukunft grundsätzlich nur noch die Bezeichnungen "Elsaß",
"Luremburg" und "Lothringen" gebraucht werden und die Be-
zeichnung "Elsaß-Lothringen" nicht mehr verwandt wird.
Im Auftrag
gez.Ehrensberger
Beglaubigt:
L.S.
gez.Unterschrift
Regicrungssekretär.
Abschrift übersende ich zur Kenntnis und Beach-
tung.
Im Auftrage:
gez.Liebenow
Beglaubigt:
p0ins
Nachrichtlich:
Angestellte.
An
0
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
das Biro des Herrn Staatssekretärs
das Biro des Herrn Unterstaatssekretärs,
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
die Parteiverbindungsstelle.
\



Zentralverwaltung
Prag,den 7.0ktober 1940.
161
NriZ: H.B./40.
An
M
a) die Zentralverwaltung,
b)
die Abteilungen I,II,III und IV,
c) alle Gruppen - ausser Gruppe Mähren-
≠.a.d
%/0.40.
Im Nachgang zum Erlass vom 30.9.1940
üter Verbringung von Lebensmitteln aus dem Pro=
tektorat in das übrige Reichsgebiet werden die
Herren Gruppenleiter geteten,die Gefolgschafts=
mitglieder ihrer Gruppen nachdrücklichst auf die
Einhaltung der in diesem Erlass gegebenen Ancrd=
nung hinzuweisen mit der Bedeutung,dass Übertre=
tungen disziplinarisch geahndet werden.
Die erfolgte Belehrung ist von jedem Ge=
folgschaftsmitglied unterschriftlich zu bestätigen.
St. S.
Im Auftrage:
gez. Dr. von Burgsdorff
Beglaubigt
Hei
Angestellte
Nachrichtlich:
Ar.
p
das
Bürc des Herrn Reichsprotektors,
04160.
:
.
"
:9
Staatssekretärs,
i
.
11
.
Unterstaatssekretärs,
den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,
die Parteiverbindungsstelle.



Zentralverwaltung,

Prag,den 30.September 1940

16

Nr.Z:H.B./4O.

An

a) die Zentralverwaltung

b) die Abteilungen I,II,III.u.IV.,

c) alle Gruppen - ausser Dienststelle für d.Land Mähren,

In letzter Zeit mehren sich die Fälle,in denen Ersatz von in

Verlust geratenen Lebensmittel-und Seifenkarten beantragt wirl.

Bei dem Verlust von Karten und Bezugscheinen für bezugsbe=

schränkte Waren besteht für die Finder die Möglichk-it,sich

diese zum Nachteil der Volksgemeinschaft zusätzlich zu be=

schaffen.Daher ist es Pflicht eines jeden Verbrauchers,bei der

Aufbewahrung und Handhabung der Karten und Bezugscheine größte

Sorgfalt zu beobachten.

Ich bitte alle Lebensmittelkartenbezieher entsprochend zu ver=

ständigen.

gez. Liebenow.

St. S.L

Beglaubigt:

Masro

Reg.Sekretär

Nachrichtlich

An

d) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

/0. M.

e) das Büro des Herrn Staastssckretärs,

z.d.d.

f) das Büro des Herrn Unterstactssukretärs.

.2/10.40



Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 28.August 1940
Nr. Z Pers . II.
An
alle Gruppen
F.d.d.
ausser Gruppe I/4, I/5, Verkehrswesen und Post.
/ 610.40
Die bei der Behörde beschäftigten nichtbeamteten Gefolg
schaftsmitglieder haben für sich und, soweit verheiratet, für
ihren Ehegatten den Nachweis der deutschblütigen Abstammung zu
führen. Zu diesem Zwecke sind vorzulegen:
die Geburtsurkunde, die Geburtsurkunde der Eltern und der
vier Grosselternteile sowie die Heiratsurkunde der Eltern und
der beiden Grosseltern. Die Urkunden sind in beglaubigter Ab-
schrift einzureichen. Gemäss der Verordnung über den Nachweis
deutschblütiger Abstammung vom 1.8.194o - RGBl.I S. lo63 - kann
der Nachweis auch erbracht werden
a) von Mitgliedern der NSDAP oder ihrer Gliederungen
durch Vorlage einer Bescheinigung des zuständigen Kreis-
leiters oder des übergeordneten Hoheitsträgers der NSDAP,
dass der Nachweis bereits geführt worden ist,
b) von einem Ehegatten der unter a genannten Personen
durch Vorlage einer gleichartigen, auf seine Person
lautender. Bescheinigung,
c) von Beamten und Angestellten im Dienste des Reichs,
eines Landes oder einer öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaft mit Ausnahme der Religionsgesellschaften,
von Angehörigen der Wehrmacht sowie des Reichsar-
beitsdienstes durch Vorlage einer Bescheinigung ihrer
Dienststelle, dass der Nachweis dort bereits geführt
worden ist
d) von einem Ehegatten der unter c genannten Personen
durch Vorlage einer gleichartigen, auf seine Person
lautende Bescheinigung der Dienststelle,
e) von Vollgeschwistern der unter a bis d genannten Per-
sonen durch Vorlage der dort für diese Personen gefor-
derten und auf deren Namen lautenden Bescheinigungen.
Die Gefolgschaftsmitglieder werden demnächst einzeln auf-
gefordert, ihre deutschblütige Abstammung durch Vorlage aer er-
forderlichen Urkunden nachzuweisen. Ich bitte sie schon jetzt
anzuweisen, die Unterlagen bereit zu halten oder die noch fehlen-
den Urkunden unverzüglich zu beschaffen.
Im Auftrage:
gez.Liebenow
Angesteyite.
$K TD2
St.S. TD



Prag, den 21.November 1939.

h9v

22. XI. 1939

Herm v. B u r g s d o r f f.

Ich bitte, in Form eines Hauserlasses darauf hinwei-

sen zu lassen, dass die Protektoratszollgrenze noch

besteht und dass es infolgedessen nicht gestattet ist,

zollpflichtige Waren aus dem Gebiet des Protektorates

in das Altreich einzuführen. Ich bin mir zwar be-

wusst, dass sich die Beamten- und Angestelltenschaft

im Amt des Herrn Reichsprotektors irgendwelche Zuwi-

derhandlungen in dieser Hinsicht nicht wird zuschulden-

kommen lassen, jedoch besteht die Möglichkeit, dass

im Hinblick auf die Weihnachtszeit kleinere Gefällig-

keitssendungen Kurieren usw. zur Durchschleusung über

die Grenze mitgegeben werden. Bei der derzeit scharfen

Kontrolle, die an der Grenze ausgeübt wird, liegt

mir daran, dass auch derartige Gefälligkeitssendungen

unterbleiben, damit das Ansehen und der Ruf des Amtes

des Herrn Reichsprotektors in keiner Form Schaden

leiden.

St..TD

0.eCS
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Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mühren
Prag, den 23.September 1940.
r. Z. Verv. (1)
An die
Herren Abteilungs- und Gruppenleiter
im Ha us e
Fir die Dauer des Urlaubs des Ministerialdirigenten
Dr. Bertsch vom l4.lo, bis 2.1l.194o beauftrage ich mit
der Vertretung der Abteilung ■ don Präsidenten Dr. G r o B.
Im Auftrage:
gez.Er.von Burgsdorff
Beglaubigt:
Maine
Angestellte.
Nachrichtlich:
An
a
das Biro des Herrn Reichsprotektors,
b
das Büro dec Herrn Staatssekretärs,
$\t$
c)
das Büro dec Herrn Unterstaatssekretärs.



Der Reichsprotektor

Prag, den 25. September 1940

in Böhmen und Mähren

166

An die

Herren Abteilungsleiter, Gruppenleiter

und Oberlandräte

Betrifft: Vortragstagung in Bad Podiebrad

In Ergänzung meines ersten Runderlasses gebe ich be-

kannt, dass die Vorbereitung der Unterkunet in Bad Podiebrad

nunmehr bereits erfolgt ist. Ein Teil der Gruppenleiter und die

Oberlandräte werden in der Schulungsburg untergebracht werden,

für die übrigen Teilnehmer sind Hotelunterkünfte bereitgestellt.

Die Zuteilung der Unterkünfte erfolgt am Samstag in der Zeit von

9 bis 9'3oh in der Schulungsburg Podiebrad durch Rechtsrat

Dr. Kiekebusch und Regierungsrat Dr. Schwandner.

Die Teilnahme an der Vortragstagung erfolgt in Zivil.

Lebensmittelkarten für die Tage vom 28. bis 30.9. sind vorsorglich

mitzubringen.

Wegen einer gemeinsamen Anfahrt haben sich die Oberland-

räte selbst miteinander in Verbindung zu setzen. Die Teilnehmer

aus Prag fahren Samstag, den 28.d.M. spätestens um 7'30h vom

Czernin Palais ab und zwar mit folgender Verteilung der Kraftwagen:

Wagen PD 1l MR.Dr.Mokry,Mr.Dr. Nobis, O.R.R. Hufnagel

Wagen PD 17 MR.Dr.Fischer, ORR.Dr. Eccard, ORR. Dr. Plato.

Wagen PD 19

ORR.v.Wedelstädt, ORR. Krieser, HptBF.Zogkmann

Wagen PD 32 MR.Dr.Hansel, Fin.Ger. Präs.Leubner, MR.Dr. v.Busse

Wagen PD 33 MR.Dr.von Gregory, Abt.Präs.Danco, LForstm.Francke.

Wagen PD 42 MR.Gase, St.Koär.Gross, Reg.Baurat Ribbat,

Wagen RP 500397 MR.Dr.Hroch, Reichsbankdir.Dr.Müller MR.Dr.Dennler.

Im Auftrag :

Nachrichtlich an das Büro

gez.Dr. von Burgsdorff

by

des Herrn Staatssekretärs.

Unterstaatssekretär

.u.d

beglaubigt:

1090.40 Yee seher

+

St.S. TD

Angestellte

M
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Der Reichsprotektor
Prag, den 3.September 194o.
in Böhmen und Mähren.
Zentralverwaltung.
Nr. Z .- H.B./4o.
An
a)
die Herren Abteilungsleiter I und II,
b)
sämtliche Gruppen - ausser Gruppe Mähren -.
Betrifft: Dienstkraftwagen.
Um eine noch sparsamere Bewirtschaftung an Treib-
stoff durchzuführen, ist es notwendig, eine noch straf-
fere Zusammenlegung der Dienstkraftwagen vorzunehmen
sowie die Benutzung der Dienstkraftwagen einzuschränken.
Die Einschränkung an Treibstoff wird zudem auch durch die
sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel bedingt.
Ich darf daher nochmals darauf aufmerksam machen,
dass die Dienstfahrten mit Kra twagen auf das allernotwen-
digste Mass zu beschränken sind. Für Fahrten nach aus-
wärts sind, wenn eben angängig, die öffentlichen Ver -
kehrsmittel zu benutzen. Hierbei weise ich erneut darauf
hin, dass im Hauptbüro (Czernin-Palais, Zimmer 3o4) fünf
Freikarten vorhanden sind, die zur Benutzung sämtlicher
Eisenbahnen im Protektoratsgebiet berechtigen. Diese Kar-
ten bitte ich bei Ausführung von Dienstreisen von Fall
zu Fall im Hauptbüro anzufordern.
Die Maximalgrenze des Verbrauchs an Treibstoff ist
z.Zt. wie folgt festgelegt worden:
a) Kraftwagen bis 1,5 1 Hubraum = l5o 1 monatlich,
11
11
2,5
1
11
= 200 1
1"1
b
6
11
über 2,5 l
11
=
250
1
11
c)
5
Es muss aber angestrebt werden, dass der Treib-
stoffverbrauch erheblich unter dieser Höchstgrenze liegt.
Der monatliche Durchschnittsverbrauch an Benzin für einen
Wagen belief sich in den letzten Monaten auf rund 25o l.
Dieser Verbrauch liegt weit über dem Durchschnitt und
kann nicht mehr verantwortet werden.
gez. Frhr. von Neurath
Beglaubigt:
Famnd
Angestellte.
0
Nachrichtlich an:
d) das Büro des Herrn Reichsprotektors,
= ad
e
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
f) das Büro des Herrn Unterstaatsselietäre.
9
St.S. πD
Zueetz :
1I



89V
Der Höhere hh- und Polizeiführer
beim Reichsprotektor
21. September 1939.
in Böhmen und Mähren
Peag, den
6.46-T. 6tandarte.
St.S. 144/39.
Eingang mn89.13av
Nr.
(Bitte in Ihrer Antwort anzuftihren!)
KDr.:
Ubju.:
Gaubearbeiter
A
Betrifft:
Ta
Urschriftlich gegen Rückgabe mit l Anlage
im Umlaufverfahren
a) SS-Obersturmbannführer D e u t s c h ,
b) SS-Oberführer O p l ä n d e r ,
c) SS-Oberführer S c h e r n e r ,
sämtlich Pra g ,
mit der Bitte um geeignete weitere Veranlassung
im Sinne des Erlasses des Herrn Reichsprotektors
vom 19.9.1939 - Zeichen Nr. G lo82 g übersandt.
Ich bitte, mir eine Durchschrift Ihrer
Anweisungen zuzuleiten.
Standortältester der 55.BT.
Brag.
Heil
Hit1
e r
Unlage
Ging.: 2 7. IX.1939
pram
Tgb. Nr.:
Zur Grldg
SS-Btigadeführer.
A3.:
an:
4-Abfdnit XXXIX
A3-
Eingang am: 2 IX.1939
Anlg.:
Fahrer
Stausf.
flbot.
Boo



691

21. September 1939.

St.S. 144/39.

Urschriftlich gegen Rückgabe mit l Anlage

23.2.IX. 1939

a) SS-Obersturmbannführer D e u t s c h ,

b) Ss-Oberführer Q p l ä n d.e r ,

c) Ss-Oberführer S c h e r n e r ,

sämtlich Prag ,

mit der Bitte um geeignete weitere Veranlassung

im Singe des Brlasses des Herrn Reichsprotektors

vom 19.9,1939 - Zeichen Nr. G lo82 g übersandt.

Ich bipte,mir eine Durchschrift Ihrer

Anweisungen zuzuleiten.

Heil Hitler !

gg. eank

SS-Brigadeführer.

2.)

Wvl. am 21,1g.1939 bei mir.
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Brag, den. 21. September 1939.

Nr. ....1082.

Geheim!

Es wird gebeten, diefes Geschäftözeichen und den

furg

Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.

Schnellbrief

Herrn

Regierungsrat Dr. G i e s

im H a u s e.

Die außerordentliche Bedeutung des Treibstoffes

für die Front erfordert bei der veitgehenden Auslandsabhän-

gigkeit des Reiches in der Treibstoffversorgung die Vermei-

dung jeden nicht wehrbedingten Treibstoffverbreuchs. Es kann

in dieser Zeit nicht verantwortet werden, daß noch große,

Treibstoffressende Kraftwagen gefahren werden, wo kleinere

sparsamere Vagen ebenso gut den Zweck erfullen. Es ist fer-

ner nicht zu verantworten, wenn trotz der Einführung der

Hineralölewangsbewirtscheftung im Protektorat Böhmen und Mäh-

ren von Angehörigen der verschiedensten Dienstatellen -vor

allem über das Wochenende- Kreftwagenfahrten unternommen wer-

den, für die kein zwingender dienetlicher Grund vorliegt.

  ce t   

de vermeidbare, dienstlich nicht unbedingt begründete Inan-

spruchnahme von Eraftfahrzeugen strengetens wntereagt, und

darf Sie meinerseits bitten, auch auf Ihre Dienetstellen in

gleicher Richtung einwirken und auf den in den letsten Tagen

ergangenen unmifverständlichen Befehl des Herrn Generalfeld-

marschalle Göring auf äußerete Einschränkung des Treibstoff-

oton  tom oqz

Zusatz: Ich bitte wegen der Ss im Protektorat das Weitere

in die Wege zu leiten.

gez. Frhr. von Neurath

:2q[

Heo

gähten

Zreissekretär.

kansiel



B 29.

6.SS-T./Mob./Standarte

Prag,den 29.9.1939.

Ut0

P r a g , Adolf Hitler-

Kaserne.

brogans!

E666007

lrigfige Sh

Betreff_: Betriebstoffeinsparung.

Bezug

: Schreiben des Höheren SS- und Polizeiführers beim

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,Nr.St.S. 144/69,

vom 21.9.39.

Anlagen : -2-.

X

\.d.d.

/.78/1.40.

An den

Höheren SS- und Polizeiführer beim Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren,

SS-Brigadeführer F r a n k ,

P ra g

In der Anlage sendet dte 6.SS-T./Mob./Standarte das oben

angeführte Schreiben mit Anlage zurück.

Sämtliche unterstellten Einheiten wurden erneut aufmerk-

sam gemacht,dass jeder nicht unbedingt notwendige Betrieb-

stoffverbrauch vermieden wèrden muss und dass jede ver-

meidbare,dienstlich nicht unbedingt begründete Inan-

spruchnahme von Kraftfahrzeugen strengstens untersagt ist.

Der Führer der 6.SS-T./Mob./Standarte:

Se

H


